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1) Grundsatze

1.1) Geltungsbereich / Lage des Plan gebietes

Das Plangebiet liegt westlich der Ortslage Born a. Darg und umfasst einen Tell des Campingplatzes
am Bodden.

Das Plangebiet, das ursprunglich gemaR Aufstellungsbeschluss vom Boddenufer bis zur Nordstrafle
hatte reichen sollte, wurde nach der frOhzeitigen Beteiligung (§§ 3 (1) und 4 (1) BauGB) in zwei Teil-
bereiche aufgeteilt. Hintergrund der Aufteilung ist die Notwendigkeit für weitere Konkretisierungen
der Planung fur die sOciliche Teilflache. Wahrend der vorliegende Bebauungsplan Ni. 32 A „Camping-
platz Born a. Darg Teilflache Nord" abgeschlossen werden kann, muss fur den sOdlichen Abschnitt
des Bebauungsplans Nr. 32 B „Campingplatz Born a. Darg — Teilflache Sal" zum Einen eine weitere
Prazisierung und UberprOfung der Planungsziele erfolgen (Ausrichtung der angestrebten Sportfla-
chen, Klarung des Bedarfs fur einen gemeindlichen Fugballplatz) sowie zum Anderen eine weitere
Klarung der eigentumsrechtlichen Verfugbarkeit der Flachen (Abschluss des Bodenordnungsverfah-
rens mit Umlegung) vorgenommen werden.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Ni. 32 A „Campingplatz Born a. Darfl — Teilflache Nord"
umfasst die FlurstOcke 1/1, 2, 5/3, 276/2 der Flur 6 sowie 77, 422 bis 432, 477, 478, 499/1, 500/1
(alle teilweise) der Flur 5, Gemarkung Born mit insgesamt 2,9 ha. Die Flurstucke befinden sich im
Flurneuordnungsverfahren „Born-Werre". Nach Abschluss dieses Verfahrens werden sich samtliche
Flurstucksgrenzen und -nummern andern.

Die Planzeichnung beruht auf einer Vermessung des Plangebiets durch das VermessungsbOro
Krawutschke MeifIner Schonemann vom Mai 2011. Der Katasterstand wurde im Februar 2020 Ober-
prOft und sofern erforderlich aktualisiert.

1.2) Allgemeine Ziele der Planung

Mit der Planung sollen gemag Darstellung des Flachennutzungsplans die ostlichen Randbereiche
des Campingplatzes neu geordnet werden.

Im Einzelnen ist geplant,

- ca. 40 Wohnmobilstandplatze kir Kurzzeitcamping auf einer baulich vorgepragten Flache an
der Nordstrafle, um geordnete Verhaltnisse (geregelte Entsorgung, angemessene Sanitar-
versorgung) sicherzustellen und den Uferbereich im Zeitraum nachts ganzlich von Fahrzeu-
gen freihalten zu konnen,

- Aufstellflachen fOr ca. 25 Mobilheime als Kleinwochenendhauser nach der Camping- und
Wochenendplatzverordnung (CWVO M -V) zur Differenzierung des Beherbergungsangebots
auf dem Camping platz,

- Bauflachen fur Gasteinformation (Rezeption) und Versorgungseinrichtungen (Wirtschaftshof
mit E-Ladesaule, Mullcontainer, Entsorgungsstation fur Chemietoiletten, usw.).

Das Plangebiet stellt einen Teilbereich des Geltungsbereichs des fruher geplanten Bebauungsplans
Ni. 24 „Campingplatz Born" dar. Der Aufstel-
lungsbeschluss vom 06.03.2003 wurde auf-
gehoben, der Bebauungsplan Ni. 24 wird
nicht welter verfolgt, da fur den Gesamtbe-
reich des bestehenden Campingplatzes kein
Planungserfordernis zu erkennen ist. Die Sa-
nitargebaude des Campingplatzes wurden auf
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der Grundlage § 35 BauGB in den letzten Jahren bereits sukzessive erneuert.

1.3) Obergeordnete Planungen

1.3.1) Ziele und Grundsatze der Raumordnung

im Raumordnungsprogramm Vorpommern (RREP) ist die Gemeinde Born mit den auflerhalb des
Nationalparks gelegenen Flachen im Wesentlichen Oberlagernd als Tourismusschwerpunktraum, als
Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege sowie als Vorbehaltsgebiet Kusten- und Hoch-
wasserschutz dargestellt. KOstenbegleitend ist der bestehende Radweg am Boddenufer als Oberre-
gionaler Radweg berOcksichtigt.

Zur Sicherung der ortsnahen Grundversorgung ist Born als Siedlungsschwerpunkt festgelegt. Sled-
lungsschwerpunkte haben im Wesentlichen erganzende ortsnahe Versorgungsaufgaben. Mit der
Festlegung der Siedlungsschwerpunkte soil die Sicherung der landlichen Raume als Wohn- und
VVirtschaftsstandorte unterstOtzt werden.

In den Tourismusschwerpunktraumen stehen die Verbesserung der Qualitat und der Struktur des
touristischen Angebotes sowie Magnahmen der Saisonverlangerung im Vordergrund. Das Beherber-
gungsangebot soil in seiner Aufnahmekapazitat nur behutsam weiterentwickelt und erganzt werden
(3.1.3(4) RREP). Nach 3.1.3(14) RREP ist in Tourismusraumen sowohl eine qualitative als auch eine
quantitative Entwicklung von Camping- und Wohnmobilplatzen anzustreben. Allerdings sollte in Na-
turraumen die Erhahung der Qualitat von Camping- und Wohnmobilplatzen Vorrang vor der Vergro-
flerung der Quantitat haben. Die Neuordnung bestehender Platze hat Vorrang vor der Neuauswei-
sung von Standorten. Bestehende Platze sind landschafts- sowie bedarfsgerecht, entsprechend den
nationalen Standards auszubauen. Die Bewirtschaftung der Camping- und Wohnmobilplatze sate
umweltgerecht erfolgen. Es sind Oberwiegend Stellplatze für einen wechselnden Besucherverkehr
anzubieten. Mit der Neuordnung der nordostlichen Teilflachen des bestehenden Platzes und dem
Ausbau differenzierter Obernachtungsangebote (Campinghauser, Wohnmobilstandplatze) wird der
bestehende Campingplatz gestarkt.

1.3.2) Gemeindliche Planungen

im rechtswirksamen Flachennutzungsplan
der Gemeinde Born a. DarS ist

• der bestehende Campingplatz als Son-
dergebiet nach § 10 BauNVO,

• der nordostliche Bereich an der Strafe
als Verkehrsflache / Parkplatz,

• der sudlich anschliegende Bereich als
GrOnflache / Sportplatz sowie

• der boddennahe Bereich als Grunflache /
SP (Surferplatz)

dargestellt.

Das boddennahe Biotop (Schilfgurtel) ist
nachrichtlich als flachiges Schutzobjekt
Obernommen.

Abbildung 2: Ausschnitt Flachennutzungsplan

Der grogte Teil des Campingplatzes sowie der Grunflache / Sportplatz ist Oberlagernd als Ober-
schwemmungsgefahrdeter Bereich gekennzeichnet. Ausgenommen ist jedoch der nordostliche Be-
reich, auf den sich das Plangebiet erstreckt.

Mit dem Ausbau des bestehenden Campingplatzes durch Zulassen sog. Campinghauser (Wochen-
endplatz) sowie der Anlage eines Wohnmobilparkplatzes entspricht der Bebauungsplan den generel-
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len Entwicklungsvorgaben des Flachennutzungsplans fur das Plangebiet. Im Lauf des Verfahrens
wurde die ursprOngliche Festsetzung des Wohnmobilplatzes als Verkehrsflache jedoch durch eine
Sondergebietsfestsetzung nach § 10 BauNVO abgeleist. Auch wenn Wohnmobile grundsatzlich zur
Wiederherstellung der Fahrtuchtigkeit auch Ober Nacht regulare Stellplatze nutzen keinnen, bewegt
sich das Ubernachten in auf Parkplatzen abgestellten Wohnmobilen in einer rechtlichen Grauzone.
Mit der Ausweisung als Sondergebiet wird eine eindeutige Leisung vorbereitet. Durch Einschrankung
der Nutzungsart (Standplatze nur fur Wohnmobile) bleibt die ursprOngliche Planungsabsicht gewahr-
leistet (Parkplatz f0r Kurzzeitaufenthalte). Der Bebauungsplan 1st damit aus dem Flachennutzungs-
plan abgeleitet.

1.4) Bestandsaufnahme

1.4.1) Nutzungen innerhalb bzw. im Umfeld des Plangebietes

Das Plangebiet liegt am ostlichen Rand des bestehenden Campingplatzes und umfasst v.a. Flachen
innerhalb der Anlage.

Der Campingplatz wird seit den 50er Jahren intensiv genutzt, 1958 wurden offiziell die ersten Zelt-
scheine ausgegeben. Damals wurde das Gebiet als Heidelandschaft angesprochen; alte Bilder zei-
gen vereinzelte kleinere Baume. In den folgenden Jahren wurde der Zeltplatz kontinuierlich ausge-
baut. 1962 erfolgte die offizielle elektrotechnische Erschlieflung als Vorbereitung des Baus der kultu-
rellen und sanitaren Einrichtungen. F0r 1966 liegt eine Baugenehmigung des Kreisbauamts Ribnitz-
Damgarten fur den Bau einer Gaststatte als Versorgungsgebaude auf dem Areal vor. Auch fOr 1974
sind wieder umfangreiche Mailnahmen zum Ausbau des Platzes nachgewiesen (Entfernung von
Brombeeren, Wege, Einfriedung). Gleichzeitig sowie auch in den folgenden Jahren entstehen weitere
Sanitargebaude, fur die zum Teil auch noch Baugenehmigungen dokumentiert sind.

Der Platz liegt innerhalb der mit Beschluss 21-3/66 des Rates des Bezirks ausgewiesenen Erho-
lungsgebiete. 1975 wird der Platz out Grundlage des Beschlusses 32-4/74 des Rates des Bezirks
durch das Campingzentrum "Ostsee" in Stralsund Obernommen.

Der heute durch die Regenbogen AG betriebene Campingplatz Born verifigt Ober rund 490 Stand-
platze, davon ca. 130 Standplatze fur Dauercamper. In den letzten Jahren wurden die Versorgungs-
gebaude (Sanitaranlagen, Rezeption) weitgehend erneuert oder zumindest grundlegend saniert.
2010 wurden auf dem Platz zudem 10 Mobilheime errichtet.

Der Surfplatz auf der ehemaligen Hausmulldeponie wird seit Jahren intensiv genutzt und stellt ange-
sichts der angrenzenden Flachwasserbereiche em n beliebtes Surfrevier in der Gemeinde dar.

1.4.2) Schutzobjekte im bzw. in der Nahe zum Plangebiet

SOdlich in einem Abstand von rund 135 m zum Plangebiet liegt das Gebiet gemeinschaftlicher Be-
deutung (GGB) DE 1542-302 pRecknitz-Astuar und Halbinsel Zincist". Neben der Boddenflache urn-
fasst das Gebiet den SchilfgOrtel, wobei die Abgrenzung eher generalisierend ohne Rucksicht auf die
spezifische Ortlichkeit gezogen wurde (Einbeziehung der sudl. Halfte der ehem. Hausm011deponie).
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Mit geringfOgig anderer Abgrenzung, sowie unter Aussparung des Surfplatzes, ist die Boddenflache
einschliefIlich Verlandungsbereich auch als Vogelschutzgebiet (VSG) DE 1542-401 Vorpommersche
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Abbildung 3: EU-Vogelschutzgebiet (braun), FFH-Gebiet (blau), Quelle www.umweltkarfen.mv-regierung.de)

Boddenlandschaft und nordlicher Strelasund" ausgewiesen. Das VSG beinhaltet Ober die Flachen
des GGB hinaus auch die an das Ufer angrenzenden GrOnlandflachen und umfasst damit den Cam-
pingplatz im Westen und Norden. Das VSG ragt damit im Norden bis auf ca. 25 m an das Plangebiet
heran. Die Flachen zwischen Plangebiet und VSG sind Bestandteil des intensiv genutzten Camping-
platzes, eine Erweiterung der Campingplatznutzung in Richtung des Schutzgebiets erfolgt nicht.

Das gesamte Plangebiet, wie auch die gesamte angrenzende Ortslage, ist Bestandteil des Land-
schaftsschutzgebiets L 53 „Boddenlandschaft", festgesetzt mit Verordnung vom 21.05.1996 (rOckwir-
kend in Kraft zum 01.10.1993).

Das Plangebiet liegt auflerhalb des 150 m Ktisten- und Gewasserschutzstreifens nach § 29
NatSchAG M -V und des 200 m Schutzstreifens nach § 89 LWaG M -V.

lnnerhalb des Plangebiets befinden sich keine nach § 20 NatSchAG M -V qesetzlich qeschatzten Bio-
tope.

Im Bereich des Plangebiets sind keine Bodendenkmale bekannt.

1.4.3) Hochwasserschutz

Im KOstengebiet des Standortes ist gem. Regelwerk Kustenschutz M -V (2-5 / 2012) bei schweren
Sturmfluten mit Wasserstanden von 1,75 m HN (bzw. 1,90 m NHN) zu rechnen. Der ortlich zu ervvar-
tende Wellenauflauf ist dem hinzuzufUgen.

Mit einer Gelandehohe von rund 2,0 m HN liegt das Plangebiet, von geringen kleinraumigen Aus-
nahmen abgesehen, auflerhalb des Oberflutungsgefahrdeten Bereichs. Hochwasserschutzmagnah-
men als Objektschutz hat der Vorhabentrager im eigenen Ermessen entsprechend seinem Sicher-
heitsbedOrfnis und auf eigene Kosten durchzufuhren. Das Land Mecklenburg-Vorpommern Ober-
nimmt keinerlei Haftung fur Schaden, die bei Sturmfluten oder in deren Folge auftreten, unabhangig
davon, ob das Gebiet durch eine KOstenschutzanlage gesichert war oder nicht. Aus der Realisierung
des Vorhabens / der Magnahme konnen gegenOber dem Land Mecklenburg-Vorpommern keine An-
sprOche abgeleitet werden, um nachtraglich die Errichtung von Hochwasser- und Sturmflutschutzan-
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lagen zu fordern.

1.4.4) BundeswasserstraBe

Der Saaler Bodden 1st Bundeswasserstrage. Nach § 31 und § 34 Bundeswasserstragengesetz
(WaStrG)

- ist fOr die Errichtung, die Veranderung und den Betrieb von Anlagen in, Ober oder unter einer Bun-
deswasserstrafle oder an ihren Ufern eine strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung einzuho-
len, in der die Belange der Schifffahrt gegebenenfalls durch Auflagen berOcksichtigt werden,

- dOrfen Anlagen und ortsfeste Einrichtungen aver Art weder durch ihre Ausgestaltung noch durch
ihren Betrieb zu Verwechslungen mit Schifffahrtszeichen Anlass geben, deren Wirkung beeintrachti-
gen, deren Betrieb behindern oder die SchiffsfOhrer durch Blendwirkungen, Spiegelungen oder ande-
res irrefOhren oder behindern. VVirtschaftswerbung in Verbindung mit Schifffahrtszeichen 1st unzulas-
sig.

Projekte von Beleuchtungsanlagen oder Leuchtreklamen im oben genannten Bebauungsplan, die
von der Wasserstrafle aus sichtbar sind, sind dem Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund frOhzeitig
zur Stellungnahme/ Genehmigung vorzulegen.

1.4.5) Altiasten

Im Plangebiet 1st eine Flache mit Verdacht auf schadliche Bodenbelastungen bekannt.

Die als Parkplatz vorgesehene Flache der Gemarkung Born, Flur 6, FlurstOcke 1/1, 2, 3 und 5/3 1st
als Altablagerung (Altablagerung Trift Hohlweg NVP/57013/AAT/002/00) erfasst. Die genauen Ab-
grenzungen der Altablagerung sind nicht bekannt. Die Flache 1st als Flache, deren Boden erheblich
mit umweltgefahrdenden Stoffen belastet sind, zu kennzeichnen. Gegen eine Nutzung als Parkplatz
bestehen keine Bedenken.

Jegliche Baumallnahmen auf den o.g. Flachen sind mit der zustandigen BodenschutzbehOrde abzu-
stimmen.

1.4.6) Emittierende Nutzungen in der Nachbarschaft

In einer Entfernung von ca. 450 m, nordostlich des Plangebietes, befindet sich die genehmigungsbe-
dOrftige Rinderanlage der Gut Daril GmbH & Co. KG. Bel der Aniage handelt es sich um eine soge-
nannte „bestandsgeschutzte Altanlage" nach § 67 BlmSchG. FOr den Planbereich liegen keine Prog-
nosen bezuglich Geruch und Larm vor. Die Einhaltung des gultigen Immissionswertes gemail Ge-
ruchsimmissionsrichtlinie M -V und der gultigen Immissionsrichtwerte gemag TA Larm 1st nicht nach-
gewiesen. Storende Geruch- und Larmwahrnehmungen im Plangebiet verursacht durch die Anlage
sind nicht bekannt.
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Abbildung 4: stadtebaulicher Entwurf, Stand 09/2020

2) Stadtebauliche Planung

2.1) Nutzungskonzept
Der Bebauungsplan konzentriert sich mit der Teilflache Nord auf Flachen, die im unmittelbaren Zu-
sammenhang mit dem Campingplatz stehen.

Der Campingplatz wurde in den letzten Jahren schrittweise qualitativ ausgebaut. Dabei wurden die
Rezeption an der Nordstrafle und verschiedene Sanitargebaude (westlich des Plangebiets) neu er-
richtet bzw. grundlegend renoviert.

Mittelfristig plant der Betreiber, die Eingangssituation durch Anlage eines neuen VVirtschaftshofs zu
verdichten (mit Hausmeisterwohnung, Technikunterstand, Kompostplatz etc.). Im Zusammenhang mit
dem Wirtschaftshof soil auch die zentrale lnfrastruktur zeitgemail ausgebaut werden (d.h. z.B. Ein-
richtung von E-Ladesaulen fOr Autos und Fahrrader sowie eine Entsorgungsstation fur Chemietoilet-
ten). Evtl. kOnnen in einem Teil des Gebaudes weitere erganzende Funktionen integriert werden
(Veranstaltungs-, Spiel-, Fitnessraum), da es durch die Lage am Rand der Anlage einerseits stb-
rungsarm flir die Beherbergung liegt, andererseits durch die Nahe zur Haupteinfahrt auch für externe
Gaste gut erreich bar ist.
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Zur Differenzierung des Beherbergungsangebots sollen auf dem Campingplatz zudem rund 25
Kleinwochenendhauser nach der Verordnung Ober Camping- und Wochenendpiatze (CVVVO M -V)
als Mietmobilheime errichtet werden. Nach § 1 (4) CVVVO M -V sind Wochenendplatze Platze, die
zum Aufstellen oder Errichten von Wochenendhausern mit einer Grundflache von hochstens 40 qm
und einer Gesamthohe von hochstens 3,50 m dienen und die standig oder wiederkehrend wahrend
bestimmter Zeiten des Jahres genutzt oder betrieben werden; bei der Ermittlung der Grundflache
bleiben em n Oberdachter Freisitz bis zu 10 qm Grundflache oder em n Vorzeit unberucksichtigt. Als sol-
che Wochenendhauser gelten auch nicht jederzeit ortsveranderlich aufgestellte Wohnwagen und
Mobilheime.

Die Wochenendhauser im Sinne der CVVVO M -V, allgemein vielfach auch Campinghauser genannt,
entsprechen in ihrer Groge in etwa den haufig angebotenen Mietwohnwagen mit Vorzeit, sie sind
aber angesichts einer dauerhaften Aufstellung als Gebaude einzustufen und deshalb nur auf bau-
rechtlich dafOr vorgesehenen Flachen zulassig. Nach § 14 CVVVO M -V sind auf diese Wochenend-
hauser die Vorschriften Ober Wohnungen nach § 48 LBau0 M -V nicht anzuwenden. Anforderungen
an den Warmeschutz, den Schallschutz und an die lichte HOhe der Aufenthaltsraume werden nicht
gestellt; das gleiche gilt fOr die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile. Die Wochenendhauser konnen
nach § 61(1) i LBau0 M -V verfahrensfrei auf den dafOr vorgesehenen Bereichen von Campingplat-
zen aufgestellt werden. Da die Flache bereits derzeit durch fOr Beherbergung genutzt wird, ist mit der
Ausweisung des Wochenendplatzes keine erhebliche Erhohung der Kapazitat verbunden.

Mit der Anlage eines erganzenden Platzes fur Wohnmobilisten soli das Beherbergungsangebot wei-
ter diversifiziert werden. Die einem Parkplatz vergleichbare Anlage eines reinen Wohnmobilplatzes
richtet sich an Kurzzeitcamper, die anders als der klassische Touristik-Camper, nur eine Nacht blei-
ben und haufig auch erst in den Abendstunden ankommen. Haufig werden die Wohnmobile tagsuber
am Surfstrand stehen, sollen aber abends den Uferbereich verlassen und einen regularen Platz auf-
suchen, auf dem Mullentsorgung gewahrleistet ist. Mit dem Angebot fur reine Wohnmobilstandplatze
auflerhalb des eigentlichen Campingplatzes (d.h. „vor der Schranke") erfolgt eine Trennung der un-
terschiedlichen Reisegruppen, so dass allgemein Verkehre auf dem Platz reduziert und damit Sto-
rungen v.a. in den Abend- bzw. Nachtstunden vermieden werden. Der neue Wohnmobilstellplatz mit
rund 40 Standplatzen im Bereich des Campingplatzes bietet angemessene Sanitarangebote; zudem
wird eine ordnungsgemafle M011entsorgung sichergestellt.

Durch Erhalt der randlichen GrOnstruktur sowie die Festsetzung einer Baumbepflanzung (IF I.2.2b)
wird der Wohnmobilplatz harmonisch in das Landschaftsbild integriert. Die GrOnzasur zum Ort bleibt
erhalten.

2.2) Festsetzungen
Art und Mai3 der baulichen Nutzunq

Der Bebauungsplan setzt Erholunqssondergebiete nach § 10 BauNVO fest.

Das ausgewiesene Sonderqebiet Campinqplatzgebiet (SOCampingplatz) stellt nur einen Teilbereich
des Campingplatzes dar. Auger den mobilen UnterkOnften sind in Campingplatzgebieten die zur De-
ckung des taglichen Bedarfs des Gebiets, fur sportliche Zwecke und zur sonstigen Freizeitgestaltung
erforderlichen bzw. wOnschenswerten Anlagen und Einrichtungen zulassig. Hierunter fallen v.a. auch
die zentralen Anlagen (Rezeption, Veranstaltungsgebaude, VVirtschaftshof, Hausmeisterwohnung).

Einbezogen in das Campingplatzgebiet wird der Wohnmobilhafen. Zu Beginn des Verfahrens war fur
hier eine Festsetzung als Verkehrsflache erwogen worden, da auch Wohnmobile grundsatzlich zur
Wiederherstellung der Fahrtuchtigkeit auch Ober Nacht regulare Stellplatze nutzen kOnnen. Das
Obernachten in auf..Parkplatzen abgestellten Wohnmobilen bewegt sich jedoch in einer rechtlichen
Grauzone, da das Ubernachten im geparkten Wohnmobil, wenn es nicht nur zur Wiederherstellung
der FahrtOchtigkeit dient, als unerlaubte Sondernutzung offentlichen Verkehrsraumes betrachtet wer-
den kann. Zumindest in einem Einzelfall wurde bereits die einmalige Obernachtung zur Wiederher-
stellung der FahrtOchtigkeit als Sondernutzung gewertet, weil die FahruntOchtigkeit erst nach dem
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Abstellen des Wohnmobils durch Alkoholgenuss bewusst herbeigefOhrt worden war. Mit der Auswei-
sung als Sondergebiet wird eine eindeutige Losung vorbereitet. Durch Einschrankung der Nutzungs-
art (auf der Teilflache keine Versorgungsgebaude, Standplatze nur für Wohnmobile als Selbstfahrer)
bleibt die ursprOngliche Planungsabsicht gewahrleistet (Parkplatz für Kurzzeitaufenthalte). Auf eine
gesonderte Ausweisung von Aufstellflachen (Baugrenzen o.ä.) wird verzichtet, da Wohnmobile sind
auf Campingplatzen den Zeltstandorten gleichgestellt sind und die raumliche Trennung der beiden
Nutzungen der Organisation der Campingplatzbetreiber Oberlassen wird.

FOr den Bereich des SOCampingplatz wird eine Grundflache von 1.200 qm zugelassen, wobei 1.000
qm auf das Empfangsgebaude sowie den Wirtschaftshof und 200 qm auf das suclOstliche Sanitarge-
baude entfallen. Da im Rahmen der erforderlichen Flachenbaugenehmigung der Campingplatz ins-
gesamt (d.h. einschlieglich der Standplatze sowie der inneren Wege) als bauliche Anlage im Sinne
§ 2 (1) LBau0 M -V gilt, wird eine Oberschreitung bis zu einer Grundflache von 9.030 qm berOcksich-
tigt. Das Mag der Oberschreitung ergibt sich aus der zulassigen Gebaudegrundflache von 1.200 qm
zuzOglich

a) 2.000 qm fur gebaudebezogene Nebenanlagen und Freiflachen im Bereich der Einfahrt und des
Wirtschaftshofs,

b) 3.430 qm fOr 40 Standplatze für Wohnmobile (a 90 qm einschlieglich der inneren Erschliegung),
c) 2.400 qm fOr die bestehenden Standplatze auf dem Campingplatz westlich des Wochenendplat-

zes.

Fur einen Teilbereich des Campingplatzes wird em n Sondergebiet Wochenendplatzdebiet (SOWo-
chenendplatz) nach § 10 BauNVO ausgewiesen. Wochenendplatze sind nach Verordnung Ober
Camping- und Wochenendplatze (CVVVO M -V) „Platze, die zum Aufstellen oder Errichten von Wo-
chenendhausern mit einer Grundflache von hochstens 40 qm und einer GesamthOhe von hochstens
3,50 m dienen und die standig oder wiederkehrend wahrend bestimmter Zeiten des Jahres genutzt
oder betrieben werden; bei der Ermittlung der Grundflache bleiben em n Oberdachter Freisitz bis zu 10
qm Grundflache oder em n Vorzelt unberOcksichtigt." Unter dem Begriff Kleinwochenendhauser fallen
auch Mobilheime, die jeweils eine Lange bis zu 12,5 m aufweisen, Ober em n Transportfahrgestell ver-
fOgen, im Stragenverkehr jedoch nicht zugelassen sind und nur mit Tieflader transportiert werden
dOrfen.

Kleinwochenendhauser gelten nicht als dauerhaft genutzte Gebaude, entsprechend mOssen sie nicht
die Oblichen funktionalen Anforderungen (z.B. Vorschriften Ober Wohnungen nach § 45 LBau0 MV,
Ober Toilettenraume nach § 47 LBau0 MV sowie Ober lichte Hohe der Aufenthaltsraume) und die
regularen Standards des Warme-, Schall- und Brandschutzes erfullen (vgl. § 14 CVVVO).

Die Kleinwochenendhauser selbst auf den Aufstellplatzen sind planungsrechtlich keine Vorhaben
i.S.d. § 29(1) Satz 1 BauGB — genehmigungspflichtig ist der Wochenendplatz (Flachenbaugenehmi-
gung). Das Aufstellen von Kleinwochenendhausern auf den dafOr vorgesehenen Bereichen der ge-
nehmigten Wochenendplatze ist nach § 61(1) Nr. 1i LBau0 M -V deshalb verfahrensfrei.

FOr den Bereich des SOWochenendplatz wird eine Grundflache von 1.250 qm zugelassen, womit 25
Kleinwochenendhauser mit der jeweils maximalen Grbile von 40 qm zuzOglich 10 qm Terrasse be-
rOcksichtigt werden. Da im Rahmen der erforderlichen Flachenbaugenehmigung der Wochenend-
platz insgesamt (d.h. einschlieglich der Aufstellplatze sowie der inneren Wege) als bauliche Anlage
im Sinne § 2 (1) LBau0 M -V gilt, wird eine Oberschreitung bis zu einer Grundflache von 3.600 qm
berOcksichtigt. Das Mall der Oberschreitung ergibt sich aus 25 Aufstellplatzen a 120 qm sowie gut
150 m Wege mit einer durchschnittlichen Breite von 3,5 m.

MaRnahmen zur Grunordnunq

Magnahmen zur GrOnordnung bestehen in der Ausweisung von GrOnflachen, der Festsetzung von
Pflanz- und Erhaltungsgeboten sowie allgemein einer versickerungsfahigen Befestigung der Freifla-
chen.

Die festgesetzten GrOnflachen werden teilweise als offentliche GrOnflachen (VerkehrsgrOn entlang
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offentlicher Verkehrsflachen), teilweise jedoch auch als private GrOnflachen ausgewiesen. Letztere
liegen v.a. entlang der sudlichen Geltungsbereichsgrenze und stellen eine Pufferflache zwischen der
intensiven Campingplatznutzung und den angrenzenden Landschaftsflachen dar. In die parkartigen
GrOnflachen sind die durch Erhaltungsgebot gesicherten Geholzflachen zu integrieren, dauerhaft zu
erhalten und bei Abgang gleichartig zu ersetzen.

Eine erganzende Bepflanzung mit 20 Einzelbaumen ist vor allem im Bereich des geplanten Wohn-
mobilplatzes vorgesehen. Durch die Bepflanzung wird der Platz gegliedert und in das Landschafts-
bild eingebunden.

2.3) Erschliegung

2.3.1) Verkehrliche Erschliet3ung

Das Plangebiet grenzt an die Gemeindestrage (Nordstrage), Ober die sowohl der Campingplatz als
auch der neue Wohnmobilplatz erschlossen werden. Ober den Wohnmobilplatz besteht eine nicht
ausgebaute Zufahrt zum Strandbereich, die teilweise die Trasse des Radweges mitbenutzten muss.
In dem entsprechenden Abschnitt wird die Flache des Radwegs verbreitert (4,5 m Verkehrsflache für
mind. 3,5 m Fahrbahn), so dass em n Begegnungsfall Pkw / Fahrrad ermoglicht wird.

2.3.2) Ver- und Entsorgung

Das Plangebiet 1st erschlossen. Es besteht Anschluss an die offentlichen Wasserversorgungs- und
Schmutzwasserentsorgungsanlagen. Die Netze sind im lnneren der Anlage bedarfsgerecht zu er-
ganzen.

Die Trinkwasserversorqunq wird durch die Wasser- und Abwasser GmbH Boddenland sichergestellt.
Wird durch den Ausbau des Campingplatzes em n Spitzenbedarf Trinkwasser groger 3 1/s erreicht,
wird em n Trinkwasservorratsbehalter notwendig.

Die Beseitigungspflicht fur Schmutzwasser obliegt dem Abwasserzweckverband Darg.

Vorhandene Hydranten konnen zur LOschwasserversorqung im Rahmen der Erstbrandbekampfung
eingesetzt werden. Eine Bereitstellungspflicht von Loschwasser seitens der Wasser und Abwasser
GmbH Boddenland besteht nicht. Die Lbschwasserversorgung kann nur im Rahmen der Kapazitaten
des vorhandenen Trinkwassernetzes erfolgen.

Die Stromversorqunq wird Ober die bestehenden Anlagen der E.DIS Netz GmbH sichergestellt.

Sollte eine telekommunikationstechnische Erschliegung fOr das Plangebiet angestrebt werden, 1st im
Vorfeld der Erschliegung der Abschluss eines Erschliegungsvertrages mit einem Erschliegungstrager
notwendig. Fur die nicht offentlichen Verkehrsflachen 1st die Sicherung der Telekommunikationslinien
mittels Dienstbarkeit zu gewahrleisten.

Grundlagen Mr die Abfallentsorqunq bilden die aktuelle Satzung Ober die Abfallwirtschaft im Land-
kreis Vorpommern-ROgen sowie andere Abfallentsorgungsbedingungen (z.B. UnfallverhOtungsvor-
schriften der Berufsgenossenschaften). Diese regeln u. a., in welcher Weise und an welchem Ort
Abfalle zu Oberlassen sind und unter welchen Voraussetzungen Stragen von den Entsorgungsfahr-
zeugen befahren werden. Gemag der o. g. Satzung unterliegen die Abfallbesitzer des Planungsge-
bietes dem Anschluss- und Benutzungszwang und haben den Abfall und die Wertstoffe entsprechend
der Satzung Ober die Abfallwirtschaft des Landkreises Vorpommern-ROgen bereitzustellen. Die Ab-
fallbesitzer unterliegen insoweit einer Mitwirkungspflicht

2.4) Flachenbilanz
Insgesamt ergibt sich durch die Planung folgende Flachenbilanz: Wahrend die Bebauung (Gebaude)
mit einer Grundflache von 2.450 qm auf der groflen Flache eine eher untergeordnete Rolle spielen,
entstehen flachige Versiegelungen in grogerem Umfang. Das Mall der baulichen Nutzung liegt im
SOCampingplatz insgesamt (d.h. Gebaude zuzOglich Standplatze, Wegen sowie sonstigen baulichen
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Anlagen, die keine Gebaude sind) bei 9.030 qm. Im SOWochenendplatz wird insgesamt eine Ge-
samtversiegelung (d.h. Gebaude zuzuglich Aufstellplatze, Wegen sowie sonstigen baulichen Anla-
gen, die keine Gebaude sind) von 3.600 qm zugelassen.

Angesichts der bestehenden Nutzungen sind dabei als planbedingte Auswirkungen anzusetzen:

a) in den SO-Gebieten nimmt die Gebaudegrundflache von derzeit 580 qm auf zukOnftig
2.450 qm zu (Totalverlust durch Versiegelung).

b) Im Bereich der geplanten Wohnmobilstandplatze werden 3.430 qm neu fOr eine flachige
Campingnutzung in Anspruch genommen.

Die zulassigen 4.400 qm flachige Versiegelung im Bereich des SOCampingplatz sowie die 2.350 qm
im Bereich des SOWochenendplatz entsprechen der derzeitigen Nutzung durch den Campingplatz
und stellen keine Anderung der Bodennutzung dar. Die offentlichen Verkehrsflachen (1.777 qm
Nordstrafle und Radweg mit Bankett) sind Bestand, wesentliche Anderungen sind nicht beabsichtigt.
Die private Zufahrt wird geord net, dabei aber nicht wesentlich verbreitert.

Tabelle- Obersicht Flachennutzungen

Nutzung Flache
Planung

Anteil Bebauung/Versiegelung"
Planung

Versiegelung
Bestand

Sondergebiet / Campingplatz 12.430_qm 4 5 % 1.200 / 9.030 qm 510 qm

Sondergebiet / Wochenendplatz 8.174 qm 28 % 1.250 / 3.600 qm 70 qm

Grunflachen 6.104 qm 19 %

Verkehrsflachen (ins. Bankett) 2.326 qm 8 % - - / 2.235 qm**

Gesamtflache 29.034 qm 2.450 / 14.865 qm

* gem. TF1.1.3, ** ca. 95% Versiegelungsgrad

2.5) Abwagungsrelevante Belange / Zusammenfassung
Ober die unter 1.2.1 genannten, ausdracklichen Planungsziele der Gemeinde hinaus sind bei der
Abwagung folgende offentliche Belange nach § 1 BauGB zu berOcksichtigen:

• Die Belange von Freizeit und Erholung sowie des Tourismus als dominierendem Wirtschafts-
zweig: Nicht zuletzt wegen der Lage in einem Tourismusschwerpunktraum genieflt die Erho-
lungsfursorge einen hohen Stellenwert. Hierzu gehOren auch die Starkung und Differenzie-
rung der Obernachtungsangebote auf dem bestehenden Campingplatz.

• lnsofern durch den qualitativen Ausbau bestehende Tourismusbetriebe langfristig wirtschaft-
lich gesichert werden, sind die Belange der Wirtschaft, insbesondere unter dem Aspekt der
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplatzen zu berOcksichtigen.

• Die Belange des Naturschutzes: Angesichts der Lage angrenzend von Schutzgebieten nach
nationalem und internationalem Recht (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet, LSG) 1st dem Na-
turschutz eine hohe Bedeutung zuzumessen. Die Schutzziele ftir die ausgewiesenen Schutz-
gebiete sind zu gewahrleisten. Der Geholzbestand ist in grogen Teilen nach § 18 NatSchAG
M -V geschOtzt. Dabei sind bestehende Nutzungen (im Bereich der Sondergebiete) sowie
vorhandene bauliche Anlagen (Gebaude, Campingplatz, Wege, Deponie) zu berOcksichtigen.

• Die Betroffenheit der Belange der Forstwirtschaft resultiert aus randlich angrenzenden kleine-
ren Waldflachen im Sinne § 2 LWaldG M -V. Far den Bereich der Campingnutzung gilt im Falle
einer Nutzungsaufnahme vor 1964 (In-Kraft-Treten der BodennutzungsVO der DDR) eine
Umwandlung im Sinne des § 15 (1) LWaldG M -V regelmaflig als bereits erfolgt (vgl. Urteil VG
Greifswald (5A283/07), bestatigt vom OVG Greifswald (2L150/10)). Damit gelten nur Gehblz-
flachen ohne Nutzung als Wald im Sinne § 2 LWaldG M -V. demnach wurden in der Waldfest-
stellung vom September 2012 durch das Forstamt Schuenhagen nur einige wenige Waldfla-
chen im Bereich des Campingplatzes identifiziert, die alle auflerhalb des Plangebiets liegen.
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Bezogen auf die westlich angrenzende Waldflache, deren VValdabstand in das Plangebiet
hineinfallt, ist mit neuen Gebauden em n auf 20 m reduzierter Waldabstand einzuhalten. Ange-
sichts des grundsatzlichen Bestandsschutzes des Campingplatzes muss mit bereits beste-
henden Standplatzen kein VValdabstand eingehalten werden.

DarOber hinaus sind die privaten Belange auf Eigentumsschutz (z.B. BerOcksichtigung bestehender
Nutzungen bei der Anordnung emittierender Nutzungen wie geplanter Strallen, Erhalt des Boden-
werts durch Beibehaltung der rechtmafligen Nutzung) angemessen in der Abwagung zu berucksich-
tigen.

3) Umweltbericht

3.1) Einleitung

3.1.1) Anlass und Aufgabenstellung

Nach § 2a BauGB ist ft:1r die Aufstellung, Anderung und Erganzung ebenso wie fur die Aufhebung
von Bauleitplanen em n Umweltbericht zu erstellen. Der Umweltbericht dient der Dokumentation des
Vorgehens bei der UmweltprOfung. Er fasst alle Informationen zusammen, die als Belange des Um-
welt- und Naturschutzes (§ la BauGB) in der Abwagung nach § 1 (7) BauGB zu berucksichtigen
sind.

Die PrOfung der Auswirkungen auf Natur und Umwelt grOndet auf den Zielen und Inhalten der Pla-
nung, wie sie insbesondere in den Punkten 1 und 2 der BegrOndung dargestellt sind und konzentriert
sich somit auf das unmittelbare Plangebiet sowie die moglicherweise vom Plangebiet ausgehenden
VVirkungen auf das Umfeld. Nutzungsbedingt werden als engerer Wirkbereich I 50 m sowie als erwei-
terter VVirkbereich II des Vorhabens 200 m angesetzt. Betrachtet werden die Auswirkungen des Vor-
habens auf die Schutzguter des Naturraums und der Landschaft (Boden, Wasser / Wasserrahmen-
richtlinie, Klima / Luft / Folgen des Klimawandels, Pflanzen und Tiere, Landschaft / Landschaftsbild),
das Schutzgut Mensch / menschliche Gesundheit / BevOlkerung und Kultur- / SachgOter / kulturelles
Erbe sowie deren Wechselwirkungen. Zu den Schutzgebieten innerhalb bzw. in der naheren Umge-
bung des Plangebiets siehe auch Kapitel 1.4.2.

Als Nullvariante wurde eine Beibehaltung der derzeit zulassigen und auch ausgeObte Nutzung
(Campingplatz, im Osten Deponie) unterstellt.

3.1.2) Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans

Das Plangebiet liegt westlich der Ortslage Born a. Dar-11 und umfasst einen Teil des Campingplatzes
am Bodden. Mit der Planung sollen gemag Darstellung des Flachennutzungsplans die bstlichen
Randbereiche des Campingplatzes neu geordnet werden. Hierzu werden bestandsorientiert
20.604 qm Sondergebietsflache, 6.104 qm offentliche bzw. private GrOnflachen sowie 2.326 qm Ver-
kehrsflachen ausgewiesen.

Im Einzelnen ist geplant,

- ca. 40 Wohnmobilstandplatze fur Kurzzeitcamping auf einer baulich vorgepragten Flache an
der Nordstrafle, um geordnete Verhaltnisse (geregelte Entsorgung, angemessene Sanitar-
versorgung) sicherzustellen und den Uferbereich im Zeitraum nachts ganzlich von Fahrzeu-
gen freihalten zu konnen,

- Aufstellflachen fur ca. 25 Mobilheime als Kleinwochenendhauser nach der Camping- und
Wochenendplatzverordnung (CWVO M -V) zur Differenzierung des Beherbergungsangebots
auf dem Campingplatz,

- Bauflachen fur Gasteinformation (Rezeption) und Versorgungseinrichtungen (Wirtschaftshof
mit E-Ladesaule, MOIlcontainer, Entsorgungsstation kir Chemietoiletten, usw.).

Das Plangebiet stellt einen Teilbereich des Geltungsbereichs des frOher geplanten Bebauungsplans
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Nr. 24 Campingplatz Born" dar, der nicht weiter verfolgt wird, da fur den Gesamtbereich des beste-
henden Campingplatzes kein Planungserfordernis zu erkennen ist. Die Sanitargebaude wurden auf
der Grundlage § 35 BauGB in den letzten Jahren bereits sukzessive erneuert.

Insgesamt ergibt sich durch die Planung folgende Flachenbilanz (vgl. Abschnitt 2.4): Wahrend die
Bebauung (Gebaude) mit einer Grundflache von 2.450 m2 auf der groSen Flache eine eher unterge-
ordnete Rolle spielen, entstehen flachige Versiegelungen in groflerem Umfang. Das Mail der bauli-
chen Nutzung liegt im SOCampingplatz insgesamt (d.h. Gebaude zuzuglich Standplatze, Wegen
sowie sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebaude sind) bei 9.030 m2. Im SOWochenendplatz
wird insgesamt eine Gesamtversiegelung (d.h. Gebaude zuzuglich Aufstellplatze, Wege sowie sons-
tige bauliche Anlagen, die keine Gebaude sind) von 3.600 m' zugelassen.

4.400 m2 flachige Versiegelung im Bereich des SOCampingplatz sowie 2.350 m2 im Bereich des
SOWochenendplatz entsprechen jedoch bereits der derzeitigen Nutzung durch den Campingplatz
und stellen keine tatsachliche Anderung der Bodennutzung dar. Die gemeindliche Abwagung bezieht
sich immer auf den Zeitpunkt der Planaufstellung (bzw. den Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses).
Auch die Offentlichen Verkehrsflachen (1.777 m2 Nordstrage und Radweg mit Bankett) sind Bestand,
Anderungen sind hier nicht beabsichtigt. Die private Zufahrt wird neu geordnet, dabei aber nicht we-
sentlich verbreitert.

3.1.3) Darstellung der festgelegten Ziele des Umweltschutzes

Der Umweltbericht erfordert gem. § 2 (4) und § 2a BauGB die Darstellung der fOr den Bebauungs-
plan relevanten Ziele des Umweltschutzes der Fachgesetze und Fachplane.

Fachgesetze und einschlagige Vorschriften

Baugesetzbuch (BauGB)

Entsprechend BauGB (i.V.m. den gesetzlichen Verpflichtungen des Landes- und Bundesnatur-
schutzgesetzes) sind bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes die Belange des Umweltschutzes
und der Landschaftspflege zu berucksichtigen. Im Sinne des Ressourcenschutzes ist allgemein emn
sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Baden zu gewahrleisten, dabei ist der Innenent-
wicklung Vorrang vor einer Entwicklung auf der sag. grOnen Wiese zu geben (§ la BauGB). Dabei
sollen landwirtschaftlich genutzte Flachen und Wald nach § la (2) BauGB nur in begriindeten Fallen
umgewandelt bzw. fOr andere Nutzungen in Anspruch genommen werden.

Mit dem Ausbau der bestehenden Anlage auf vorgenutzten Flachen (Deponie / Altablagerung) wird
auf eine Entwicklung auf bisherigen Landwirtschaftsflachen oder in bislang ungestOrten Naturberei-
chen verzichtet.

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

Oberstes Ziel ist der Schutz von Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes sowie als
Grundlage fur Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung far kOnftige Generatio-
nen im besiedelten und unbesiedelten Bereich. Dazu ist eine dauerhafte Sicherung der biologischen
Vielfalt, der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts einschliefIlich der Regenerations-
fahigkeit und nachhaltigen Nutzungsfahigkeit der Naturguter sowie der Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit und des Erholungswertes von Natur und Landschaft unerlasslich. Landschaftliche Freiraume
sind vor weiterer Zerschneidung zu schOtzen, zudem haben Konversion und Nachverdichtung im
lnnenbereich Vorrang vor einer Flacheninanspruchnahme im Auflenbereich. Unvermeidbare Beein-
trachtigungen von Natur und Landschaft sind auszugleichen oder zu mindern.

Mit dem Ausbau der bestehenden Anlage auf vorgenutzten Flachen wird auf eine Entwicklung in bis-
lang ungestorten Naturbereichen verzichtet. Planbedingt zusatzliche Eingriffe werden bilanziert und
durch GrOnordnungsmagnahmen gemindert bzw. extern kompensiert.

Artenschutz (§ 44 BNatSchG)

Fur Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und fur die europaischen Vogelarten
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ist im Rahmen umsetzungsorientierter Planungen zu prOfen, ob durch em n Planverfahren unOber-
windbare Verbotstatbestande entsprechend § 44 BNatSchG eintreten und somit em n Vollzugshinder-
nis fOr die Bauleitplanung verursachen konnen.

Eine Pr(*.Jung der Planung auf die Verbotstatbestande erfolgt im Rahmen des Artenschutzfachbeitra-
ges (Anhang 2).

Baumschutz (§§ 18 und 19 NatSchAG M -V, Baumschutzsatzunci)

Gemag § 18 NatSchAG M -V sind Baume mit einem Stammumfang von mindestens 100 Zentimetern,
gemessen in einer HOhe von 1,30 m Ober dem Erdboden, gesetzlich geschOtzt. Dies gilt jedoch u.a.
nicht kw

• Baume in Hausgarten, mit Ausnahme von Eichen, Ulmen, Platanen, Linden und Buchen,
• Obstbaume, mit Ausnahme von Walnuss und Esskastanie,
• Pappeln im lnnenbereich.

Gemag § 19 NatSchAG M -V sind zudem Alleen und einseitige Baumreihen an offentlichen oder pri-
vaten Verkehrsflachen und Feldwegen gesetzlich geschutzt.

Gemag Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Gemeinde Born a. Darg (in der Fassung
vom 16.12.2001, gultig innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, einschl. Bebauungspl-
angebiete und Plangeltungsbereiche) sind Baume ab einem Stammumfang von 40 cm (gemessen in
1,3 m Hohe) geschutzt. Rot- und Weigdorn (Crataegus spec.), Eibe (Taxus baccata), Wacholder (Ju-
niperus communis) und Ilex (Ilex aquifolium) sind bereits ab einem Stammumfang von 30 cm (ge-
messen in 1,3 m Hohe) geschOtzt. Mehrstammige Geholze fallen unter den Schutz der Satzung, so-
fern die Summe der Stammumfange von mindestens zwei Stammen 50 cm betragt. Obstbaume
(einschl. Walnuss und Esskastanie) den Bestimmungen der Satzung ab einem Stammumfang von 50
cm. Ersatzpflanzungen sind unabhangig des Stammumfanges geschOtzt. Grogstraucher mit einer
Fine von mindestens 3 m sowie alle freiwachsenden Hecken (naturnahe, vielfaltig strukturierte und
bandartige VegetationsgOrtel) sind ebenfalls geschOtzt. Die Baumschutzsatzung gilt nicht fOr:

• Naturdenkmale, Aileen und einseitige Baumreihen sowie gesetzlich geschOtzte Biotope nach
Landesnaturschutzgesetz M -V,

• Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes M -V,
• Denkmalgeschutzte Parkanlagen,
• Kleingartenparzellen in Kleingartenanlagen nach Bundeskleingartengesetz,
• Baume in Baumschulen, Gartnereien und Obstplantagen, soweit sie erwerbsgartnerischen

Zwecken dienen.

lnnerhalb des Plangebiets sind gem. § 18 NatSchAG M -V und Baumschutzsatzung der Gemeinde
geschOtzte Geholze vorhanden. Im Falle von Rodungen ist Ausgleich entsprechend des Baum-
schutzkompensationserlasses bzw. der gemeindlichen Baumschutzsatzung zu erbringen.

Landeswaldgesetz M -V (LWaldG M -V)

Gemag § 1 (2 und 3) LWaldG M -V ist der Wald wegen seiner Bedeutung fur die Umwelt, die Funkti-
onsfahigkeit des Naturhaushaltes, das Klima allgemein, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der
Luft, die Biodiversitat, die Bodenfruchtbarkeit, das Landschaftsbild, die Agrar- und lnfrastruktur sowie
die Erholung der Bevolkerung zu schutzen, zu erhalten und zu mehren. Zum Schutz des Waldes
sowie zum Schutz vor waldtypischen Gefahren ist nach § 20 LWaldG M -V mit bau lichen Anlagen emn
Abstand von 30 m einzuhalten.

Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes ist von der Planung nur randlich betroffen. Waldflachen
werden nicht fOr andere Nutzungen beansprucht. Im ortlich anzusetzenden Schutzbereich des Wal-
des werden keine neuen Gebaude zugelassen.

Biotopschutz (§ 20 NatSchAG M -V und § 30 BNatSchG)

Gemag § 20 NatSchAG M -V sind Magnahmen, die zu einer Zerstorung, Beschadigung, Veranderung
des charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeintrachtigungen
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der folgenden Bio- oder Geotope fuhren konnen, unzulassig:

• naturnahe Moore und SOmpfe, Salle, Rohrichtbestande und Riede, seggen- und binsenreiche
Nasswiesen,

• naturnahe und unverbaute Bach- und Flussabschnitte, Quellbereiche, Altwasser, Torfstiche
und stehende Kleingewasser jeweils einschliefIlich der Ufervegetation, Verlandungsbereiche
stehender Gewasser,

• Zwergstrauch- und Wacholderheiden, Trocken- und Magerrasen sowie aufgelassene Kreide-
brOche,

• Naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwalder, Gebusche und Walder trockenwarmer Standorte,
Feldgeholze und Feldhecken,

• Findlinge, Blockpackungen, Gesteinsschollen und Oser,
• Trockentaler und Kalktuff-Vorkommen,
• offene BinnenclOnen und KliffranddOnen,
• Kliffs und Haken.

§ 30 BNatSchG schlieflt zudem unter anderem eine Vielzahl von KOstenbiotopen em. Im Einzelfall
kann em n Antrag auf Ausnahme durch die untere Naturschutzbehorde zugelassen werden.

KOsten- und Gewasserschutz (§ 29 NatSchAG M -V)

An KOstengewassern dOrfen bauliche Anlagen in einem Abstand von bis zu 150 Metern land- und
gewasserwarts von der Mittelwasserlinie an gerechnet nicht errichtet oder wesentlich geandert wer-
den. Dies gilt nicht fOr bauliche Anlagen, die aufgrund eines rechtsverbindlichen Bebauungsplanes
errichtet oder wesentlich geandert werden oder fOr die im Bereich von im Zusammenhang bebauten
Ortsteilen nach § 34 des Baugesetzbuches em n Anspruch auf Bebauung besteht.

§ 29 NatSchAG M -V ist eine abweichende Regelung zu § 61 BNatSchG. Dabei ist grundsatzlich zu
beachten, dass § 61 BNatSchG raumlich auf den Auflenbereich begrenzt ist und demnach innerhalb
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile nach § 34 BauGB keine Wirkung entfaltet (und damit auf
nicht -kir die Aufstellung von Bebauungsplanen im Innenbereich nach § 34 BauGB). Ungeachtet der
Frage, ob durch abweichendes Landesrecht der Kusten- und Gewasserschutzstreifen Oberhaupt auf
den lnnenbereich nach § 34 BauGB ausgeweitet werden kann, ist der spezifische Schutzzweck zu
beachten. Dabei wird allgemein auf den Zweck der Sicherung des Erholungswerts von Natur und
Landschaft sowie des Schutzes der Uferzonen als okologisch bedeutsame Flachen hingewiesen
(LOtkes/Ewer, RNr. 2 zu § 61). Auch der Kommentar zum fruheren LNatG M -V wies als Zielsetzung
aus: „Zum Einen soil das jeweilige Gewasser einschlieglich seiner Umgebung in seiner Funktion als
Lebensstatte zahlreicher, oft bedrohter Pflanzen- und Tierarten erhalten bleiben (Gewasserschutz-
streifen). Zum anderen setzt die Bestimmung exemplarisch den Auftrag des Artikels 12 Abs. 2 Satz 2
LVerf. urn, den freien Zugang zu im Einzelnen aufgezahlten Naturschonheiten zu gewahrleisten (sog.
Erholungsschutzstreifen)".

Nach § 29 (3) NatSchAG M -V kOnnen Ausnahmen zugelassen werden Mr die Aufstellung, Anderung
oder Erganzung von Bebauungsplanen oder einer Satzung nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3
des Baugesetzbuches, sowie fOr bauliche Anlagen innerhalb des zukOnftigen Plangeltungsbereiches,
wenn der Plan den Stand nach § 33 des Baugesetzbuches erreicht hat.

Wasserhaushaltsqesetz (WHG)

Niederschlagswasser soli ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder Ober eine Kanalisation ohne
Vermischung mit Schmutzwasser in em n Gewasser eingeleitet werden, soweit dem weder wasser-
rechtliche noch sonstige offentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entge-
genstehen (§ 55 WHG).

Das anfallende Niederschlagswasser wird ortlich versickert.

Vorqaben der Wasserrahmenrichtlinie

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) hat nach Artikel 1 das Ziel, den Zustand der aquatischen
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Okosysteme und der unmittelbar von ihnen abhangenden LandOkosysteme und Feuchtgebiete zu
schutzen und zu verbessern, eine nachhaltige Wassernutzung zu fordern, die Einleitung und Freiset-
zung sogenannter prioritarer Stoffe und prioritar gefahrlicher Stoffe in die aquatische Umwelt zu re-
duzieren bzw. einzustellen, die Verschmutzung des Grundwassers zu verringern und die Auswirkun-
gen von Uberschwemmung und Dune zu mindern. Fur alle Gewasser und das Grundwasser saute
bis 2015 (Fristverlangerung bis 2027) der gute okologische Zustand erreicht werden. Das Aufhe-
bungsverfahren steht dieser Absicht nicht entgegen.

Im Bereich des Vorhabens oder seiner naheren Umgebung liegen keine Gewasser, welche im Sinne
der WRRL berichtspflichtig sind.

Bundesbodenschutzgesetz i.V. mit Bodenschutzqesetz M -V

Im Sinne des Bodenschutzes sind die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen.
Hierzu sind schadliche Bodenveranderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch
verursachte Grundwasserverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Entwicklun-
gen auf den Boden zu treffen (§ 1 BBodSchG). Mit dem Boden ist sparsam und schonend umzuge-
hen. Flachenversiegelungen sind auf das notwendige Ma1 zu begrenzen. Treten wahrend der Bau-
maRnahme UberschussbOden auf oder ist es notwendig, Fremdboden auf- oder einzubringen, so
haben entsprechend § 7 BBodSchG die Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schadlicher Bo-
denveranderungen zu treffen.

Die Planung erstreckt sich auf siedlungsnah genutzte Flachen und damit vorbelastete Baden.

Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG)

Das Gesetz dient dem Zweck Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, VVasser, Atmosphare sowie
Kultur- und sonstige SachgOter vor schadlichen Umwelteinwirkungen zu schutzen. Zudem soil dem
Entstehen schadlicher Umwelteinwirkungen vorgebeugt werden. Entsprechend des Trennungs-
grundsatzes des Bundesimmissionsschutzgesetzes (§ 50 BlmSchG) sind sich gegenseitig aus-
schlieRende Nutzungen wie Wohn- und Gewerbegebiete raumlich voneinander zu trennen, urn
schadliche Umwelteinwirkungen auf schutzwurdige Nutzungen zu vermeiden. Dabei ist der Nachweis
zu faren, dass mogliche Gerauschemissionen nicht zu schadigenden Umwelteinwirkungen und
sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belastigungen fur die Betroffenen im
Plangebiet und in seiner Umgebung fuhren. Der Schutz der Betroffenen vor unzumutbaren Gerau-
schimmissionen an einem Immissionsort ist dann sichergestellt, wenn die berechneten Beurteilungs-
pegel die jeweils zutreffenden Orientierungs-, Richt- oder Grenzwerte unterschreiten. Die maRgebli-
chen Hinweise fur die Berechnung und Beurteilung von Gerauschimmissionen bei der Bauleitpla-
nung sind in der DIN 18005 sowie fOr Gewerbelarm erganzend in der TA Larm gegeben. Bei Uber-
schreitung der vorgegebenen Orientierungswerte sind Larmminderungsmallnahmen vorzuschlagen.

Weder innerhalb des Plangebiets noch in der naheren Umgebung befinden sich Betriebe, Flachen
oder sonstige Einrichtungen, die als Storfallbetriebe im Sinne des § 2 Abs. 1-3 der 12. BlmSchV in
Betracht kommen. Auch von den geplanten Nutzungen werden keine Gefahren eines Stor- oder Ka-
tastrophenfalls ausgehen ktinnen.

Weitere konkretisierende Erlauterungen der Ziele und Umweltbelange aus den einschlagigen Fach-
gesetzen und deren BerOcksichtigung fOr das anstehende Verfahren des Bebauungsplanes erfolgen
im Zusammenhang der folgenden Kapitel.

Ziele des Umweitschutzes in Fachplanen

Vorgaben der Raumordnung

Aus der Raumordnung ergeben sich fur die Belange des Umweltschutzes keine relevanten Vorga-
ben. Allgemeine Erfordernisse der Raumordnung fur das Plangebiet sind in Kapitel 1.3.1) erlautert.

Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburq-Vorpommern
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Im Gutachtlichen Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern werden der Schutz der land-
schaftlichen Vielfalt und Eigenart der KOstenregion, die sowohl durch die natOrliche Eigenart welt-
raumiger KOsten- und Boddenlandschaften, die teilweise Reliefierung als auch die standbrtliche Viel-
falt eines Mosaiks aus Lebensraumen verschiedener Entwicklungsstadien gepragt wird sowie die
Vermeidung von Beeintrachtigungen und Schutz des KOstenstreifens vor Uberbauung und Uberfor-
mung durch technische Bauwerke als Entwicklungsziele formuliert.

Flachennutzungsplan

Die Planung 1st aus dem wirksamen Flachennutzungsplan entwickelt.

Landschaftsplan

Fur das Gemeindegebiet von Born liegt kein Landschaftsplan var.

Schutzgebiete

Internationale Schutzqebiete

Die Natura 2000-Gebiete unterliegen den Schutzkriterien der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Gernall
§ 33 BNatSchG sind alle Veranderungen und Storungen, die zu einer erheblichen Beeintrachtigung
eines Natura 2000-Gebietes in semen fOr die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maRgeblichen
Bestandteilen fOhren konnen, unzulassig. Projekte sind gem. § 34 BNatSchG vor ihrer Zulassung auf
eine Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebietes zu OberprOfen, wenn sie
einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Planen geeignet sind, das Gebiet er-
heblich zu beeintrachtigen und nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebietes dienen.

Die Landesverordnung Ober die Natura 2000-Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern (Natura 2000-
Gebiete-Landesverordnung - Natura 2000-LVO M -V) vom 12. Juli 2011 in der letzten berucksichtig-
ten Anderung (zuletzt geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 5. Marz 2018 (GVOBI. M -V S.
107, ber. S. 155) setzt Europaische Vogelschutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung test, die gemeinsam das zusammenhangende europaische bkologische Netz „Natura 2000" im
Land Mecklenburg-Vorpommern bilden.

Gemall Artikel 2 der Richtlinie 2009/147/EG zielt die Festsetzung der Europaischen Vogelschutzge-
biete darauf ab, die Bestande der unter Artikel 1 der Richtlinie fallenden Vogelarten auf einem Stand
zu halten oder auf einen Stand zu bringen, der insbesondere den okologischen, wissenschaftlichen
und kulturellen Erfordernissen entspricht, wobei den wirtschaftlichen und freizeitbedingten Erforder-
nissen Rechnung getragen wird.

Gemall Artikel 2 der Richtlinie 92/43/EWG zielt die Festsetzung der Gebiete von gemeinschaftlicher
Bedeutung darauf ab, einen gunstigen Erhaltungszustand der natOrlichen Lebensraume und wildle-
benden Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse zu bewahren oder wiederherzu-
stellen. Die zu treffenden MaRnahmen tragen den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und
Kultur sowie den regionalen und ortlichen Besonderheiten Rechnung.

Das Europaische Voqelschutzgebiet (VSG) DE 1542-401 Vorpommersche Boddenlandschaft und
nordlicher Strelasund umschlieRt die Ortslage von Born a. DarR und den bestehenden Campingplatz
und reicht somit im Norden bis auf ca. 25 m und im Sudwesten bis auf ca. 135 m an das Plangebiet
heran. Sudwestlich im Bereich des Boddens wird das VSG zudem durch das Gebiet gemeinschaftli-
cher Bedeutunq (GGB) DE 1542-302 Recknitz-Astuar und Halbinsel Zingst Oberlagert, welches einen
Abstand von ca. 130 m zum Plangebiet aufweist. Die Flachen zwischen Plangebiet und den Natura
2000-Gebieten sind Bestandteil des intensiv genutzten Campingplatzes, eine Erweiterung der Cam-
pingplatznutzung in Richtung der Schutzgebiete erfolgt nicht. Damit ergeben sich fOr das Vogel-
schutzgebiet und das Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung keine zusatzlichen Storungen.

Nationale Schutzqebiete

Das Plangebiet liegt inmitten des 27.188 ha grollen Landschaftsschutzgebietes L 53 Boddenland-
schaft. GemaR der "Verordnung Ober das Landschaftsschutzgebiet „Boddenlandschaft" vom 21. Mai
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1996, dem § 3 Abs. 5 erf011t das Landschaftsschutzgebiet mit seiner Gro(Iraumigkeit und Spezifik
wichtige Aufgaben kir den Tourismus der Gesamtregion und fOr Kur- und Erholungseinrichtungen.
GOnstige Voraussetzungen bestehen fur einen naturverbundenen Individualtourismus ebenso wie fOr
einen erholsamen Familienurlaub in ruhiger Landschaft. Gute Moglichkeiten sind auch fOr Wasser-
sportier, Angler und Jager vorhanden. Die touristische Nutzung des Planungsgebietes 1st mit der
Verordnung Ober das Landschaftsschutzgebiet vereinbar.

3.2) Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

3.2.1) Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes und der Umweltmerkmale

Boden

Nach Aussage der Geologischen Kaden herrschen im Plangebiet tiefgrundige grundwasserbestimm-
te Sande vor. Fur den Bereich des geplanten Wohnmobilplatzes sowie der sOdlichen GrOnf'ache wird
nach Reichsbodenschatzung Sand mit einer sehr geringen GrOnlandzahl von 8 angegeben. Die Ver-
kehrsflachen ausgenommen handelt es sich im Plangebiet um Baden von hoher SchutzwOrdigkeit.

Im Plangebiet wurde eine Flache mit Verdacht auf schadliche Bodenverunreinigungen (Altablagerung
Trift Hohlweg NVP/57013/AAT/002/00) erfasst, die in der Planzeichnung gekennzeichnet wurde. Die
genauen Abgrenzungen der Altablagerung sind nicht bekannt.

Die vorgefundene Situation zeigt Bodenbedingungen auf, die durch menschliche Nutzung (Camping-
platz, Ablagerungen) sowie Bebauung vorgepragt sind.

Flache

Die Flache 1st baulich vorgenutzt und bereits langjahrig Bestandteil des Campingplatzes. SOdlich und
westlich schlieflen weitere Bereiche des Campingplatzes an, nach Osten erstreckt sich die vorhan-
dene Deponie Ober die Plangebietsgrenze hinaus weiter und wird von Geholzen gegenOber dem
Siedlungsgebiet von Born a. Daril abgeschirmt. Im Norden finden sich Oberwiegend landwirtschaft-
Lich genutzte Flachen (Weide).

Wasser

Oberflachenwasser

Flieflgewasser sind im Plangebiet bzw. dessen Umfeld nicht vorhanden. In einem Abstand von rund
190 m liegt sOdlich der Saaler Bodden. Die umliegenden Wiesenflachen sind mit Entwasserungsgra-
ben durchzogen. Die Graben werden intensiv instandgehalten.

Das Plangebiet liegt auSerhalb des 150 m KOsten- und Gewasserschutzstreifens nach § 29
NatSchAG M -V und einteilig innerhalb des 200 m Schutzstreifens nach § 89 LWaG M -V.
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Abbildung 5: Oberflachengewasser im Umfeld des Plangebiets (schwarz gestrichelt), Quelle: Kartenportal Umwelt M -V,
unmaastablich

Grundwasser

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb bzw. in der Nahe von Wasserschutzgebieten.

Die Grundwasserhohengleichen im Gebiet liegen im Plangebiet bei 1,0 m HN. Der Grundwasserflur-
abstand des Gebietes wird mit 5. 2 m angegeben. Da die Machtigkeit bindiger Deckschichten welt-
raumig weniger als 5 m betragt, gilt der Grundwasserleiter als unbedeckt, sodass die Geschutztheit
der Grundwasserressourcen als gering eingestuft wird. Fur das Grundwasser besteht aus der ge-
genwartigen Nutzung keine unmittelbare Gefahrdung durch flachenhaft eindringende Schadstoffe.
Die Grundwasserneubildung besitzt bei einer Neubildungsrate von 20 — 25% (287,4 mm/a) im Plan-
gebiet eine hohe Bedeutung (Stufe 4). Dem nutzbaren Grundwasserdargebot wird eine sehr hohe
Bedeutung (> 10.000 m3/d) beigemessen (Quelle: Gutachterlicher Landschaftsrahmenplan der Regi-
on Vorpommern). Laut Kartenportal Umwelt M -V handelt es sich jedoch lediglich am nordwestlichen
Rand des Plangebiets um em n potenziell nutzbares Dargebot mit hydraulischen und chemischen Ein-
schrankungen (lithologisch ungunstige Auspragung des Grundwasserleiters, Sulfatbelastung, unbe-
deckter Grundwasserleiter, teilweise moorbedeckt, geogener Einfluss moglich). Im Obrigen Plange-
biet wird das Dargebot aufgrund eines zu geringen Grundwasserflurabstandes als nicht nutzbar an-
gegeben.

Oberflutungsgefahrdung

Das Plangebiet liegt aullerhalb der potenziellen Oberflutungsraume von Ereignissen hoher oder mitt-
lerer Wahrscheinlichkeit. Im Falle eines Extremereignisses erstrecken sich die potenziellen Uberflu-
tungsraume jedoch Ober nahezu das gesamte Plangebiet. Im Kustengebiet des Standortes 1st bei
schweren Sturmfluten mit Wasserstanden von 1,75 m HN (bzw. 1,90 m NHN) zu rechnen. Der ortlich
zu erwartende Wellenauflauf ist dem hinzuzufugen. HochwasserschutzmaRnahmen als Objektschutz
hat der Vorhabentrager im eigenen Ermessen entsprechend seinem Sicherheitsbedurfnis und auf
eigene Kosten durchzufuhren. Das Land Mecklenburg-Vorpommern Obernimmt keinerlei Haftung fur
Schaden, die bei Sturmfluten oder in deren Folge auftreten, unabhangig davon, ob das Gebiet durch
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eine Kustenschutzanlage gesichert war oder nicht.

Klima / Luft

Die Halbinsel Fischland-Darg-Zingst und somit auch das Plangebiet gehoren grograumig zum Ost-
seekfistenklima. Hierbei handelt es sich urn einen Bereich entlang der deutschen Ostseekuste, der
unter maritimem Einfluss steht. Das Klima wird bestimmt durch relativ ausgeglichene Temperaturen
mit kOhlen Sommern und milden Wintern. Die durchschnittliche Jahrestemperatur betragt 8,0 °C.

Gem. Climate-Data.org (Klimadaten Ober den Zeitraum von 1982 — 2012) betragt die Jahresdurch-
schnittstemperatur in der Gemeinde Born a. Darg 8,3 °C, wobei im Mittel die niedrigste Temperatur
von -0,1 °C im Februar und die hochste Temperatur von 17 °C im Juli erreicht wird. Die jahrliche Nie-
derschlagsmenge betragt 563 mm. Die geringsten Niederschlage sind mit 29 mm im Februar ver-
zeichnet, die hochsten mit 62 mm im August.

Entscheidend kir die klimatischen und lufthygienischen Verhaltnisse im Planungsgebiet sind neben
den oben beschriebenen makroklimatischen Bedingungen vor allem die Vegetationsstruktur und -
dichte bzw. die Gelanderauigkeit und die Lage moglicher Emissionsquellen. Im Bereich befestigter,
versiegelter und bebauter Flachen kommt es bei starker Sonneneinstrahlung zu einer hoheren Er-
warmung bodennaher Luftschichten als in benachbarten bewachsenen Gebieten. Bodennahe Aus-
gleichsstrOmungen sind die Folge. Die Rauigkeit des Gelandes und der umgebenden Bereiche ist
maggeblich fOr den Luftaustausch.

Das Klima kann im Gemeindegebiet von Born a. Darg als ungestort, d.h. weitestgehend frei von
stofflichen bzw. thermischen Belastungen angesprochen werden. Die hohe Sonnenscheindauer
kombiniert mit anderen klimatischen Faktoren der Region begOnstigt em n fOr Menschen wertvolles
Reizklima.

Aufgrund der k0stennahen Lage sowie der daraus resultierenden guten Luftzirkulation Obernimmt der
Standort keine im Oberortlichen Zusammenhang bedeutende klimatische Funktion.

Anpassung an den Klimawandel

Bedingt durch den Klimawandel kann es immer haufiger zu Extremwetterereignissen kommen, wel-
che zu projektbezogenen Umweltrisiken auf andere SchutzgOter fuhren konnen, beispielsweise bei
der Uberschwemmung gelagerter Giftstoffe. Daraus ergeben sich besondere Anforderungen an
Magnahmen kir die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden, an Erosionsschutz, Wasser-
rOckhaltung und Magnahmen zum Schutz der biologischen Vielfalt.

Das Plangebiet liegt teilweise innerhalb von Oberflutungsgebieten bei Hochwasserereignissen, je-
doch sieht die Planung keine Lagerung von Giftstoffen vor, von welcher eine Gefahrdung ausgehen
wOrde. Das Vorhaben ist in einem gut durchgrunten, klimatisch unbelasteten Siedlungsbereich ge-
plant, wo keine fOr empfindliche Menschen belastende Hitzeentwicklung zu erwarten ist. Im Umfeld
des Vorhabens sind keine Bereiche mit Wassererosionsgefahrdung vorhanden. Die Flache erf011t
keine besonderen Funktionen hinsichtlich der SchutzgOter Klima, Mensch und menschlicher Ge-
sundheit, biologischer Vielfalt oder Hochwasserrisikomanagement.

Tiere und Pflanzen

Pflanzen

Die Karte der Heutigen Potenziellen Natarlichen Vegetation Mecklenburg-Vorpommems (Schriften-
reihe des LUNG M -V 2005, Heft 1) weist fOr den Grogteil des Plangebiets Rasenschmielen-
Buchenwald auf feuchten mineralischen Standorten (M59) aus. Im Bereich der Deponie im Osten
des Plangebiets wird Drahtschmielen-Buchenwald einschlieglich der Auspragung als Schattenblu-
men-Buchenwald (L16) ausgewiesen. Dieser Bestand wOrde sich einstellen, wenn bei unveranderter
Gelandebeschaffenheit jegliche Nutzung der Flachen aufgegeben wOrde.
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Abbildung 5: Bestand Biotoptypen und Einzelbaume (Plangebiet = schwarz gestrichelt), genordet, unmaastablich

Legende Biotoptypen

BFX FeldgehOlz aus Oberwiegend heimischen Arten
BHB Baumhecke
PWX Siedlungsgehblz aus heimischen Baumarten
PHW Siedlungshecke aus nichtheimischen GehOlzen
PEG Artenreicher Zierrasen
PEU Nicht oder teilversiegelte Freiflache, teilweise mit Spontanvegetation
PZC Campingplatz
OVU VVirtschaftsweg, nicht- oder teilversiegelt
OVW VVirtschaftsweg, versiegelt
OVP Parkplatz, versiegelte Freiflache
OSM Kleiner Mull- und Schuttplatz
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OSX Sonstige Deponie
OSS Sonstige Ver- und Entsorgungsanlage

Tabelle: Biotoptypen
Nr. Code Bezeichnung Wertstufe"
2 B Feldgeholze, Aileen und Baumreihen
2.2.1 BFX Feldgehalz aus Oberwiegend heimischen Baumarten (§) 3
2.3.3 BHB Baumhecke (§) 3
2.7.1 BBA Alterer Einzelbaum
2.7.2 BBJ JOngerer Einzelbaum
13 P Griinanlagen der Siedlungsbereiche
13.1.1 PWX Siedlungsgehblz aus heimischen Baumarten 1
13.2.4 PHW Siedlungshecke aus nichtheimischen Geholzarten 0
13.3.1 PEG Artenreicher Zierrasen 1
13.3.4 PEU Nicht oder teilversiegelte Freiflache, teilweise mit Spontanvegetation 1
13.9.5 PZC Campingplatz 0
14 0 Biotopkomplexe der Siedlungs-, Verkehrs- und Industrieflachen
14.7.3 OVU Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegelt 0
14.7.4 OVVV Wirtschaftsweg, versiegelt 0
14.7.8 OVP Parkplatz, versiegelte Freiflache 0
14.10.3 OSM Kleiner M011- und Schuttplatz 0
14.10.4 OSX Sonstige Deponie 0
14.10.5 OSS Sonstige Ver- und Entsorgungsanlage 0
aufgenommen am 25.08.2020, Kartierer: V. Zimmermann
* Einstufung gem. HzE (Hinweise zur Eingriffsregelung; LUNG 2018)

Das Plangebiet umfasst em n langjahrig als Campingplatz betriebenes Gelande mit Empfangs-, Sani-
tar- und Trafogebaude sowie einem Gebaude fOr die Gelandewartung. Urn den Parkplatz am Ein-
gang des Campingplatzes sowie entlang der Stage wurden Hecken aus Oberwiegend nichtheimi-
schen Gehblzen (PHW) wie Gemeinem Flieder (Syringa vulgaris), Spierstrauchern (Spiraea spec.),
Rosen (Rosa spec.), Grogem ImmergrOn (Vinca major), Silber-Ahorn (Acer saccharinum) und Euro-
paischem Pfeifenstrauch (Philadelphus coronarius) angelegt. Nach Osten welter entlang der Strafle
sowie im Siiden des Plangebiets finden sich tells sehr dichte Gehblzbestande in Form eines Sled-
lungsgehblzes (PVVX), einer Baumhecke (BHB) und einem Feldgehblz aus Oberwiegend heimischen
Arten (BFX) wie Stiel-Eiche (Quercus robur), Berg- und Spitz-Ahorn (Acer pseudoplatanus / platano-
ides) und Zitter-Pappel (Populus tremula). Sowohl Baumhecke als auch Feldgehblz erfullen gem.
Anleitung flit- die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-
Vorpommem (LUNG, 2013) die Kriterien kir den Schutz nach § 20 NatSchAG M -V. In den Gehblzfla-
chen entlang der Strage finden sich auch grogere Vorkommen des Adlerfarns (Pteridium aquilinum).
Die Flache im Osten des Plangebiets wird als Deponie (OSX) genutzt, welche mit Erdwallen einge-
fasst 1st.

Der Grogteil der Flache ist als Campingplatz (PZC) anzusprechen. Die Freiflachen sind aufgrund der
intensiven Nutzung zum Teil vegetationsfrei. Die Vegetation setzt sich Oberwiegend aus trittfesten
Arten wie Spitz- und Breitwegerich (Plantago lanceolata /major) sowie Einjahrigem Rispengras (Poa
annua) zusammen. In Randbereichen und im Bereich des Zierrasens (PEG) an der Deponie (OSX)
finden sich auch Lowenzahn (Taraxacum spec.), Doldiges Habichtskraut (Hieracium umbellatum),
Graukresse (Berteroa incana), Gemeiner Beifug (Artemisia campestris), Weg-Malve (Malva
neglecta), Weiger Gansefug (Chenopodium album), KleinblOtige Konigskerze (Verbascum thapsus),
Rainfarn (Tanacetum vulgaris), Gemeine Schafgarbe (Achillea millefolium), Wiesen-Labkraut (Gal/urn
mollugo), Saat-Luzerne (Medicago sativa) und Kanadisches Berufkraut (Conyza canadensis). Es
sind mehrere kleine Geholzinseln (PM) aus Oberwiegend heimischen Allen wie Gemeinem Wa-
cholder (Juniperus communis), Echter Hopfen (Humulus lupulus), Besenginster (Cytisus scoparius),
Rose (Rosa spec.), Brombeere (Rubus spec.), Weigdorn (Crataegus spec.), Eberesche (Sorbus
aucuparia), Wald -Kiefer (Pinus sylvestris) sowie Jungwuchs der vorherrschenden Baumarten vor-
handen.
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Abbildung Campingplatz, Blick Richtung Nordosten

Abbildung 7: Feldhecke aus Zitter-Pappel an der Deponie, Blick Richtung Nordosten

Der Baumbestand im Plangebiet setzt sich aus den folgenden Arten zusammen:

Tabelle: Einzelbaumkartierung, aufgenommen am 25.08.2020, Bearbeiter: V. Zimmermann

Nr. Baumart StU

in cm
Kronen
0 in m

Bemerkung gepl.
Umgang

Schutz-
status

1 Prunus avium 53 5 BBJ E S

2 Prunus avium 200* 10 BBA E S
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Nr. Baumart StU
in cm

Kronen
0 in m

Bemerkung gepl.
Umgang

Schutz-
status

3 Prunus avium 60* 7 BBJ E S

4 Prunus avium 90* 9 BBJ E S

5 Sorbus aucuparia 60* 5 BBJ E S

6 Acer saccharinum 90* 7 BBJ E S

7 Aesculus hippocas-
tan urn

60*, 35*, 30" 8 BBJ E §

8 Sorbus aucuparia 75" 6 BBJ E S

9 Prunus avium 100* 7 BBJ, Zwiesel E S

10 Acer platanoides 50*, 50" 6 BBJ, Zwiesel E §

11 Acer saccharinum 62, 110*, 90*,
90", 20", 30"

12 BBA E §

12 Prunus avium 90* 6 BBJ E S

13 Acer platanoides 120* 9 BBJ E §

14 Acer saccharinum 40*, 20* 6 BHB E S

15 Prunus avium 130* 10 BHB E S

16 Quercus robur 35" 5 BHB E

17 Acer saccharinum 50* 7 BHB E S

18 Acer pseudoplatanus 40*, 50*, 50*,
60*

10 BHB E §

19 Populus tremula 40* 5 BHB E S

20 Quercus robur 60* 7 BHB E S

21 Quercus robur 50* 6 BHB E S

22 Quercus robur 112, 120",
180*

15 BHB E §

23 Populus tremula 40* 6 BHB, starker Schiefstand E S

24 Populus tremula 60* 6 BHB E S

25 Populus tremula 60* 10 BHB E S

26 Populus tremula 80" 7 BHB E S

27 Sorbus aucuparia 40*, 30*, 35*,
20"

7 BHB E §

28 Populus tremula 59 7 BHB E S

29 Populus tremula 60", 30", 25" 6 BHB E S

30 Populus tremula 80* 6 BHB E S

31 Populus tremula 84 9 BHB E S

32 Populus tremula 60" 5 BHB, Krone teilweise abgestorben E S

33 Populus tremula 80* 8 BHB E S

34 Populus tremula 70* 6 BHB E S

35 Populus tremula 80* 6 BHB E S

36 Populus tremula 82 10 BHB E S

37 Quercus robur 130* 15 BHB E §

38 Quercus robur 200" 17 BHB E §

39 Acer saccharinum 80*, 70* 12 BHB E §

40 Acer saccharinum 40*, 50*, 50* 10 BHB E §

41 Quercus robur 50* 8 BHB E S

42 Prunus avium 160* 14 BHB E S
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Nr. Baumart StU
in cm

Kronen
0 in m

Bemerkung gepl.
Umgang

Schutz-
status

43 Salix alba 100* 12 BBJ E §

44 Salix alba 90* 10 BBJ E S

45 Quercus robur 60* 7 BBJ E S

46 Quercus robur 100* 12 BBJ E §

47 Quercus robur 70* 8 BBJ E S

48 Acer pseudoplatanus 70*, 20*, 30*,
30*

10 BBJ E §

49 Acer pseudoplatanus 90* 12 BBJ E S

50 Acer pseudoplatanus 60*, 40* 6 BBJ E §

51 Acer pseudoplatanus 35", 40*, 35* 7 BBJ E §

52 Acer pseudoplatanus 70*, 40* 6 BBJ E §

53 Populus spec. 120*, 120* 14 BBA E S

54 Acer saccharinum 40*, 30*, 30*,
50*, 40*, 45*,

20", 20*

13 BBA E §

55 Acer saccharinum 50*, 50*, 40*,
20", 60*, 20*,
20*, 30*, 70*

13 BBA R §

56 Acer saccharinum 66, 84, 95,
73, 100*

12 BBA R §

57 Pinus spec. 40*, 30*, 20*,
20", 10*

4 BBJ E §

58 Betula pendula 220*, 90* 15 BFX E §

59 Quercus robur 240* 16 BFX E §

60 Quercus robur 240", 240* 20 BFX E §

61 Populus spec. 300* 17 BFX E S

62 Populus spec. 250* 16 BFX E S

63 Populus spec. 300* 18 BFX E S

64 Quercus robur 24, 41, 46,
31, 46, 59,

77, 82

12 BBA E §

65 Pinus sylvestris 144 8 BBJ, Krone einseitig, Druck durch Nr.
66

E §

66 Quercus robur 150, 180* 16 BBA E §

67 Quercus robur 153 15 BBJ, Faule an Astungswunde E §

68 Betula pendula 69 7 BBJ, Starker Schragstand E S

69 Quercus robur 150 15 BBJ E §

70 Quercus robur 165 14 BBA E §

71 Quercus robur 179 17 BBA E §

72 Quercus robur 94 13 BBJ E S

73 Quercus robur 173 12 BBA E §

74 Quercus robur 212 15 BBA E §

75 Quercus robur 53 8 BBJ E S

76 Quercus robur 189 18 BBA E §

77 Quercus robur 174 15 BBA E §

78 Quercus robur 37 3 BBJ E

79 Quercus robur 41 3 BBJ E S
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Nr. Baumart StU
in cm

Kronen
0 in m

Bemerkung gepl.
Umgang

Schutz-
status

80 Quercus robur 26 3 BBJ E

81 Juniperus communis 30*, 20", 20",
20*, 10*

3 BBJ E S

82 Quercus robur 75 8 BBJ E S

83 Juniperus communis 20", 10*, 10*,
10*, 15*, 10*,
10*, 10", 15*

4 BBJ E S

84 Quercus robur 200* 15 BBA E §

85 Quercus robur 114 13 BBJ E §

86 Quercus robur 206 17 BBA E §

87 Quercus robur 137, 140 19 BBA E §

88 Quercus robur 102 10 BBJ E §

89 Quercus robur 47 5 BBJ R S

90 Pinus sylvestris 229 14 BBA E §

91 Acer platanoides 67 7 BBJ R S

92 Acer saccharinum 42 4 BBJ E S

93 Acer saccharinum 44 4 BBJ E S

94 Acer platanoides 67 6 BBJ R S

95 Acer platanoides 76 7 BBJ R S

96 Salix alba 90* 11 BBJ E S

97 Pinus sylvestris 90* 10 BBJ E S

98 Pinus sylvestris 70*, 100*,
120*, 160*

13 BBA R §

99 Pinus sylvestris 80", 120* 10 BHB E §

100 Pinus sylvestris 160* 11 BHB E §

101 Pinus sylvestris 110*, 150* 12 BHB E §

Leciende
StU = Stammumfang
Kronen0 = Kronendurchmesser
§ = geschOtzt nach § 18 NatSchAG M -V

" = Stammumfang aufgrund schwerer Zuganglichkeit geschatzt
E = Erhalt, R = Rodung
S = geschOtzt nach Baumschutzsatzung der Gemeinde Born

In der naheren Umgebung des Plangebietes befinden sich nach § 20 NatSchAG M -V bzw. § 30
BNatSchG besonders geschOtzte KOsten-Biotope (Boddengewasser mit Verlandungsbereichen).
Allerdings 1st die im Atlas der geschOtzten Biotope dargestellte Biotopgrenze vor Ort nicht schlOssig
nachzuvollziehen, da seit Jahrzehnten stark frequentierte Uferbereiche wie der Badestrand des
Campingplatzes, der Surfstrand wie auch ufernahe Bereiche des Campingplatzes selbst — anders als
der Bereich der ehem. Hausmulldeponie — in die Flache des Biotops einbezogen wurden. Im Gegen-
zug sind die naturnahen Geholzstrukturen (BHB, BFX), welche den Ostlichen Tell des Campingplat-
zes nach Norden und SOden gegenuber dem angrenzenden Naturraum abschirmen, nicht als ge-
setzlich geschOtzte Biotope verzeichnet, obwohl sie die Kriterien fur den Biotopschutz gem. Anleitung
fOr die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommem (LUNG,
2013) erfullen.

Tabelle: gem. § 20 NatSchAG M -V bzw. § 30 BNatSchG gesetzlich geschOtzte Biotope

Biotop-Nr. Name Gesetzesbegriff Grofle Enffernung
zum Vorhaben

NVP04987 Hecke Naturnahe Feldhecken 0,1531 ha 217 m
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Biotop-Nr. Name Gesetzesbegriff Grafle Entfernung
zum Vorhaben

NVP04988 Offenwasser Bodden;
Phragmites-Rohricht

Boddengewasser mit Verlan-
dungsbereichen; ROhrichtbe-
stande und Riede

4,9509 ha 218 m

NVP04994 Offenwasser Bodden;
Phragmites-Rohricht

Boddengewasser mit Verlan-
dungsbereichen; ROhrichtbe-
stande und Riede

1,9287 ha 98 m

NVP04996 Feldgeholz Naturnahe FeldgehOlze 1,0437 ha 191 m

NVP15000 Offenwasser Bodden Boddengewasser mit Verlan-
dungsbereichen

803,2696 ha 117 m

Abbildung 6: Gesetzlich geschOtzte Biotope im Umfeld des Plangebiets (= schwarz gestrichelt), Quelle: Kartenportal Urn-
welt M -V, unmailstablich

Die vorgefundenen Biotoptypen weisen grogtenteils keine wertgebenden Strukturen auf. Der Stand-
ort ist durch die Nutzung als Campingplatz und Deponie sowie die Nahe zum Siedlungsgebiet von
Born a. Darg nicht als ungestort anzusprechen. Zudem sind diverse nichtheimische Geholzarten wie
Silber-Ahorn (Acer saccharinum) und Spierstraucher (Spiraea spec.) vorhanden, welche sich auch
im Bereich der Feldhecken und -geholze sukzessive ausbreiten.

Tiere

Das Plangebiet bietet den kartierten Biotoptypen entsprechend allgemeine Lebensraumfunktionen.
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Storungsanfallige Arlen konnen aufgrund der intensiven Nutzung der Flache sowie fehlenden Ruck-
zugsmoglichkeiten ausgeschlossen werden.

Reprasentative Vorkommen streng geschCitzter Arten sind innerhalb des Bereichs derzeit nicht be-
kannt und in Anbetracht der vorhandenen Storwirkungen auch zukunftig nicht zu erwarten. Es sind
keine FFH-Lebensraumtypen, ausgewiesene Flachen europaischer Vogelschutzgebiete oder beson-
ders geschOtzten Biotope im Plangebiet vorhanden, welche das Vorhandensein dieser Arten bzw.
relevante Lebensraume vermuten lieflen. Das Vorhaben beschrankt sich auf das intensiv genutzte
Umfeld vorhandener Bebauungen, liegt also innerhalb langjahrig anthropogen gepragter Biotopty-
pen.

Saugetiere: Gem. Verbreitungskarten (LUNG, BfN) sind Vorkommen des Fischotters (Lutra lutra) im
vom Vorhaben betroffenen Messtischblattquadranten (MTBQ 1641-1) bekannt. Es mangelt jedoch an
geeigneten Lebensraumstrukturen, sodass em n Vorkommen der Art nicht zu erwarten ist. Vorkommen
von weiteren Saugetierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie wurden nicht nachgewiesen. Es sind
keine geeigneten Lebensraume innerhalb des Plangebietes vorhanden, em n Vorkommen kann dem-
nach ausgeschlossen werden.

Die Gebaude wurden, soweit zuganglich, auf das Vorhandensein bzw. Anzeichen von Fledermausen
hin untersucht. Mit Ausnahme der Mobilheime sind die Gebaude in Massivbauweise errichtet, mit
Dachern aus Wellblech/VVellasbest bzw. Flachdachern. Aufgrund der intensiven Nutzung des Gelan-
des durch den Menschen (direktes Zelten neben den Gebauden) und der damit verbundenen hohen
StOrwirkung, wird davon ausgegangen, dass em n besonderes Potenzial als Teillebensraum fur Fle-
dermause nicht gegeben ist. Eine Eignung als Winter- oder Wochenstubenquartier ist nicht gegeben,
jedoch sind diverse Spalten und Hohlraume gegeben, die als Tagesversteck und Sommerquartier
dienen kOnnen. Auch im Baumbestand (Rindentaschen, Hohlungen) kann eine Sommerquartiernut-
zung nicht ausgeschlossen werden. In der Umgebung sind mit zahlreichen Geholz- und Offenland-
strukturen sowie dem nahegelegenen Bodden geeignete Jagdreviere vorhanden.

Reptilien: Innerhalb des MTBQ sind gem. Verbreitungskarten Vorkommen von Schlingnatter
(Coronella austriaca) und Zauneidechse (Lacerta agilis) bekannt. Das Plangebiet bietet aufgrund der
intensiven Nutzung und den damit vorhandenen StOrwirkungen keinen geeigneten Lebensraum. Es
mangelt an geeigneten, ungestOrten Sonnenplatzen und ROckzugsraumen. Ein Vorkommen ist dem-
nach nicht zu erwarten.

Amphibien: Das Plangebiet stellt keinen bevorzugten Lebensraum der Artengruppe dar, es mangelt
an geeigneten Habitatstrukturen und ungestorten Ruckzugsraumen. Ein Vorkommen im Bereich des
Plangebietes ist demnach nicht zu erwarten.

Mollusken: Es sind keine geeigneten Lebensraume innerhalb des Plangebietes vorhanden, em n Vor-
kommen kann demnach ausgeschlossen werden.

Fische und Rundmauler: Es sind keine geeigneten Lebensraume innerhalb des Plangebietes vor-
handen, em n Vorkommen kann demnach ausgeschlossen werden.

Libel/en: Es sind keine geeigneten Lebensraume innerhalb des Plangebietes vorhanden, em n Vor-
kommen kann demnach ausgeschlossen werden.

Tag- und Nachffaiter: Das Plangebiet stellt keinen bevorzugten Lebensraum der Artengruppe dar, es
mangelt an geeigneten Habitatstrukturen. Ein Vorkommen im Bereich des Plangebietes ist demnach
nicht zu erwarten.

Kafer: Die Kaferarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie besitzen keine Vorkommen in dem vom Vor-
haben betroffenen MTBQ. Das Plangebiet stellt keinen bevorzugten Lebensraum der Arlen dar, emn
Vorkommen der Aden kann demnach ausgeschlossen werden.

Brutvogel: Allgemein bietet der Geholzbestand im Gelande geeignete Habitatstrukturen für einheimi-
sche Brutvogelarten. Da der Baumbestand zum Teil nicht vollstandig zuganglich ist und einige Ge-
hblze entsprechende Stammumfange aufweisen, ist von einem Vorhandensein von HOhlungen aus-
zugehen. Die baulichen Anlagen im Plangebiet weisen aktuell keine Anzeichen einer Nutzung durch
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Gebaudebrater auf, jedoch kann eine kunftige Nutzung nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden.
Allgemein ist daher mit dem Vorkommen von storungstoleranten Geholz- und Gebaudebriltern zu
rechnen, welche regelmaflig in Siedlungs- und Siedlungsrandgebieten vorkommen. Ein Vorkommen
von Bodenbrutern ist aufgrund der intensiven Nutzung der Freiflachen auszuschlieflen.

Rastvdgel: Das Plangebiet eignet sich aufgrund der intensiven Nutzung sowie den vorhandenen Ge-
holz- und Gebaudebestanden nicht als Rastgebiet. Auch die Eignung der umliegenden Landwirt-
schaftsflachen ist aufgrund der Star- und Kulissenwirkungen eingeschrankt. Durch die umgebenden,
sehr dichten Geholzstrukturen ist das Plangebiet optisch nahezu vollstandig von den umliegenden
Rastgebieten abgeschirmt. Nordlich und salostlich grenzen Landrastgebiete der Stufe 2 (regelmaflig
genutzt Nahrungs- und Ruhegebiete von Rastgebieten verschiedener Klassen, Bewertung: mittel —
hoch) an bzw. reichen gem. Darstellung bis an die bestehenden Wegeverbindungen innerhalb des
Plangebiets heran. Slidwestlich in einer Entfernung von rund 100 m, im Bereich des Boddens und
der angrenzenden Rohrichte, befindet sich em n Wasserrastgebiet der Stufe 4 (Nahrungs- und Ruhe-
gebiete rastender Wat- und Wasservogel von auflerordentlich hoher Bedeutung innerhalb eines
Rastgebietes der Klasse A — i.d.R. direkt mit einem Schlaf- bzw. Ruheplatz verbunden — Bewertung:
sehr hoch). Der bestehende Campingplatz reicht bis in das Rastgebiet hinein, sodass auch hier eine
Beeintrachtigung der Rastgebietsfunktion gegeben ist.

Es sind keine Schlafplatze von Kranichen, Gansen oder Schwanen in der Umgebung des Plangebie-
tes verzeichnet.
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Abbildung 8: Land- (braune Schraffur) und Wasserrastgebiete (blaue Schraffur), Quelle: Kartenportal Umwelt M -V, unmall-
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Bioloqische Vielfalt

Innerhalb des Plangebiets sind iiberwiegend Siedlungsbiotoptypen vorhanden, welche durch die be-
stehenden und vorangegangenen Nutzungen bereits vorbelastet sind. Ahnliche Biotopstrukturen fin-

Bebauungsplan Nr. 32 A „Campingplatz Born a. Dahl —Teilflache Nord" Begr.
Satzungsfassung, Fassung vom 12.07.2011, Stand 19.03.20201 Seite 30 von 120



tars hertelt I Stadtplanung und Architektur

den sich auch grogflachig in der Umgebung des Plangebiets. Die Flache besitzt keine besondere
Bedeutung fOr den Biotopverbund, da sie in einem grOngepragten Umfeld dicht am Bodden liegt und
sich aufgrund der vorhandenen Storwirkungen kaum als wertvolles Trittsteinbiotop oder wichtige Er-
ganzung eines Biotopkomplexes eignet. Aufgrund der Vorbelastung ist zudem em n Vorkommen sto-
rungsempfindlicher Allen weitgehend auszuschlieflen. Das Vorhabengebiet erfullt somit keine be-
sonderen Funktionen fOr die Biodiversitat.

Landschaftsbild

Landschaften sind wesentlicher Bestandteil des Lebensraums des Menschen. Sie sind Ausdruck des
europaweiten gemeinsamen Kultur- und Naturerbes und Grundlage flir die ldentitat ihrer Bewohner.
Die Landschaft ist in ihrer VieIfalt, Eigenart und Schonheit auch wegen ihrer Bedeutung als Erlebnis-
und Erholungsraum des Menschen zu sichern. Ihre charakteristischen Strukturen und Elemente sind
zu erhalten oder zu entwickeln. Beeintrachtigungen des Erlebnis- und Erholungswertes der Land-
schaft sind zu vermeiden. Zum Zweck der Erholung sind nach ihrer Beschaffenheit und Lage geeig-
nete Flachen zu schCitzen und, wo notwendig, zu pflegen, zu gestalten und zuganglich zu erhalten
oder zuganglich zu machen.

Entsprechend der naturraumlichen Gliederung Mecklenburg-Vorpommerns liegt das Plangebiet in-
nerhalb der Landschaftszone Ostseekastenland, Landschaftseinheit Fischland-Dar13-Zingst und süd-
liches Boddenkettenland, Groglandschaft Nordfiches Insel- und Bodden/and.

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Landschaftsbildraums Wiesenlandschaft zwischen
Wustrow und Born (Nr. II 4 — 1), welcher in seiner SchutzwOrdigkeit gem. Landesweiter Analyse und
Bewertung der Landschaftsbildpotenziale im Auftrag des Umweltministeriums M -V (Stand Marz
1994) mit hoch bewertet wurde. Der Landschaftsbildraum wird charakterisiert durch intensive und
extensive Wiesen, stark meliorierte Graben und weiten Blickbeziehungen zum anderen Ufer des
Boddens. Zwar wirken die Deiche und die einformigen Wiesen storend, dennoch besticht die Land-
schaft durch Lieblichkeit und Weite.

Im Umfeld des Vorhabengebietes wird das Landschaftsbild durch ebene bis flachwellige Grundmora-
nenplatten mit Oberwiegend landwirtschaftlicher Nutzung dominiert. Entsprechend dieser Reliefie-
rung sowie der allgemein weitestgehend gering durch Geholze strukturierten Flachen bestehen weite
Sichtbeziehungen. Die Ortschaften wie auch der Campingplatz an sich zeichnen sich durch Geholz-
bestande unterschiedlichen Alters ab.

Das Plangebiet befindet sich unweit westlich der Ortslage Born a. Dar& Es wird im Norden von der
Nordstrage und Westen durch VViesenflachen begrenzt. SOdlich schlieflen weitere Flachen des
Campingplatzes an (B -Plan Nr. 32 B „Campingplatz Born a. Darg — Teilfiache &A"), die bis an den
Bodden reichen. Die Nordstrafle fithrt in westlicher Richtung nach Ahrenshoop und in Ostlich Rich-
tung weiter nach Born, nordlich jenseits erstreckt sich intensiv landwirtschaftlich genutztes GrOnland.

Mensch, Bevolkerung und Gesundheit

Das Plangebiet umfasst einen Teil des bereits langjahrig bestehenden Campingplatzes nahe der
Ortslage Born a. Dar& Es befindet sich gem. RREP in einem Tourismus-Schwerpunktraum. Nach
3.1.3(14) RREP ist in Tourismusraumen sowohl eine qualitative als auch eine quantitative Entwick-
lung von Camping- und Wohnmobilplatzen anzustreben. Allerdings sollte in Naturraumen die Erho-
hung der Qualitat von Camping- und Wohnmobilplatzen Vorrang vor der Vergrogerung der Quantitat
haben. Die Neuordnung bestehender Platze hat Vorrang vor der Neuausweisung von Standorten.
Bestehende Platze sind landschafts- sowie bedarfsgerecht, entsprechend den nationalen Standards
auszubauen.

Der bestehende Campingplatz dient der naturgebundenen Erholung. Ohne eine Neuordnung kann
die potenzielle Kapazitat nicht vollstandig ausgeschOpft werden. In der unmittelbaren Nachbarschaft
sind keine schutzbedOrftigen Nutzungen vorhanden. Das Plangebiet ist stark grOngepragt und liegt
boddennah, sodass keine klimatischen oder lufthygienischen Sonderbelastungen vorhanden sind.
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Denkmale, Kulturgiiter und sonstige Sachgliter, kulturelles Erbe

lnnerhalb des Plangebiets sowie in der naheren Umgebung sind keine Denkmale oder kulturellen
Sachguter mit besonderem Schutzstatus vorhanden.

Werden bei Erdarbeiten Funde oder auffallige Bodenverfarbungen entdeckt, ist gem. § 11 DSchG M-
V die zustandige Untere DenkmalschutzbehOrde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstat-
te bis zum Eintreffen des Landesamtes fOr Bodendenkmalpflege oder dessen Vertreter in unveran-
dertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfOr die Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der
GrundstuckseigentOmer sowie zufallige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflich-
tung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.

Storfallbetriebe

Im Plangebiet und seiner Umgebung sind derzeit keine Storfallbetriebe gem. der 12. BlmSchVO be-
kannt, zu denen em n angemessener Abstand einzuhalten ware. Schwere Unfalle oder Katastrophen
sind somit nicht zu erwarten.

3.2.2) Prognose Ober die Entwicklung des Umweltzustandes

Die Realisierung des Vorhabens schafft eine Erweiterung des bestehenden Campingplatzes mit Aus-
bau und Differenzierung des Beherbergungsangebots. Der Kernbereich wird durch den Bereich „Wo-
chenendplatz" gebildet, dort sollen die schon vorhandenen Kleinwochenendhauser auf rund 25 aus-
gebaut werden. 40 Standplatze fur Mohnmobile sollen im Bereich der bisherigen Deponie „vor der
Schranke" entstehen.

Durch die Planung werden Eingriffe in Natur und Umwelt verursacht, die unter BerOcksichtigung der
Nutzungsanforderungen nicht zu vermeiden sind.

Angesichts dieser bereits bestehenden Nutzungen werden in der Eingriffsbilanz als planbedingte
Auswirkungen angesetzt:

• Anlagebedinqt entsteht ca. 1.870 m2 zusatzliche Vollversiegelung durch Gebaude sowie
3.430 m2 Teilversiegelung durch befestigte Freiflachen (Standplatze kir Wohnmobile ein-
schlieRlich innerer Erschlieflung). In der Folge kommt es zu einzelnen Geholz- / Baumverlus-
ten. Betroffen sind 100 m2 Geholzflache (PVVX) im Bereich der Kleinwochenendhauser.

• Betriebsbedinqte Auswirkungen der Planung sind angesichts der bereits bestehenden Nut-
zungen (Campingplatz, Surfstrand) insgesamt von eher untergeordneter Intensitat. Die Be-
herbergungskapazitat der Anlage wird nicht erheblich zunehmen, da die fur den Wochenend-
platz vorgesehene Flache auch bisher schon durch den Campingplatz fOr Beherbergung ge-
nutzt wird. Im Bereich des SOCampingplatz (2) entstehen neu bis zu 40 Standplatze fur
Wohnmobile, die jedoch nicht zuletzt dafOr dienen, den direkten Uferbereich (Surfstrand)
nachts zu sperren und ungeregeltes Obernachtparken im Gemeindegebiet einzudammen.

• Baubedinqte Wirkungen werden bei sach- und fachgerechter Ausfuhrung (z.B. Schutz des
Oberbodens bei Erdarbeiten) nicht zuletzt wegen des geringen Umfangs der Hochbaumafl-
nahmen als nicht erheblich eingestuft.

Boden

Die Versiegelung wird auf das erforderliche Mindestmail reduziert. Verkehrsflachen und Wege wer-
den in vorzugsweise wasserdurchlassiger Bauweise angelegt.

Das BodengefOge des Campingplatzes wird durch die Anlage von Aufstellflachen fOr Kleinwochen-
endhauser, Standplatze fOr Wohnmobile sowie den Ausbau der Versorgungsgebaude verandert. Ins-
gesamt stellt der gesamte Campingplatz nach § 2 (1) LBau0 M -V eine bauliche Anlage dar. Im Ver-
haltnis zur Gesamtflache ist der Anteil an versiegelter bzw. teilversiegelter Flache auch zukOnftig ge-
ring.

Bei der Umsetzung sind die Zielsetzungen und Grundsatze des Bundesbodenschutzgesetzes zu
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berOcksichtigen. Danach haben alle, die auf den Boden einwirken oder beabsichtigen, auf den Ba-
den einzuwirken, sich so zu verhalten, dass schadliche Bodenveranderungen, insbesondere boden-
schadigende Prozesse, nicht hervorgerufen werden. Treten wahrend der Baumagnahme Uber-
schussbOden auf oder ist es notwendig, Fremdboden auf- oder einzubringen, so haben entspre-
chend § 7 BBodSchG die Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schadlicher Bodenveranderun-
gen zu treffen. Die Forderungen der §§ 9 bis 12 der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV) sind zu beachten.

Wahrend der BaumafInahme auftretende Hinweise auf Altlastenverdachtsflachen (vererdete MCillkar-
per, Verunreinigungen des Bodens, Oberflachen- und Grundwassers, u.ä.) sind der Unteren Baden-
schutzbehorde des Landkreises Vorpommern-ROgen sofort anzuzeigen. Die Arbeiten sind gegebe-
nenfalls zu unterbrechen.

Die wahrend der Bau phase in Anspruch genommenen, spater unversiegelten BOden sind nach Bau-
abschluss so herzustellen, dass die Bodenfunktionen wiederhergestellt werden. Dabei sind ggf. ein-
getretene Schaden wie Verdichtungen durch geeignete Rekultivierungsmagnahmen zu beseitigen.

Anlage- und betriebsbedingte Veranderungen mit nachhaltigen Beeintrachtigungen des Schutzgutes
Boden sind nicht absehbar.

Flache

Die Nutzung des Plangebiets wird mit der Planung behutsam erganzt. Die Art der Nutzung wird sich
nicht verandern, jedoch kommt es zu einer geringfugigen Nutzungsintensivierung.

Es erfolgt kein Eingriff in unberuhrte Naturraume, sodass auch keine Zerschneidungseffekte vom
Vorhaben ausgehen. Das Plangebiet ist durch die Verkehrsflachen und die umgebenden Geholz-
strukturen von der offenen Landschaft getrennt. Durch die Nutzung eines bereits in Nutzung befindli-
chen Grundstucks wird dem Grundsatz des schonenden und sparsamen Umgangs mit Grund und
Boden entsprochen.

Wasser

Es erfolgt kein Eingriff in Oberflachengewasser. Das unbelastete Niederschlagswasser wird auf dem
GrundstOck im sandigen Boden versickert, sodass trotz der zusatzlichen Versiegelung kein erhebli-
cher Eingriff in den lokalen Wasserhaushalt stattfindet und die Grundwasserneubildungsrate nicht
negativ beeinflusst wird. Art und Dimension der geplanten Nutzung stellen keine potenzielle Gefahr-
dung des Schutzgutes Wasser dar.

Die Planung ist von geringer Erheblichkeit und hat insgesamt keine Auswirkung auf den Land-
schaftswasserhaushalt. Anlage- und betriebsbedingte Veranderungen mit erheblichen Beeintrachti-
gungen des Schutzgutes Wasser sind aufgrund der relativ geringen Versiegelung nicht geeignet das
Schutzgut Wasser erheblich zu beeintrachtigen.

Wasserrahmenrichtlinie

Das geplante Vorhaben steht nicht im Konflikt mit Magnahmen zur Umsetzung der EU-WRRL, er-
hebliche vorhabenbedingte Beeintrachtigungen des chemischen Zustandes oder okologischen Po-
tenzials des nahegelegenen Boddens sind nicht absehbar.

Das geplante Vorhaben gilt somit als mit den Umweltzielen der EU-WRRL (§§ 27, 44, 47 WHG) ver-
einbar.

Klima / Luft

Der Eingriff in das Schutzgut Klima durch die Anlage von Aufstellflachen fur die Einrichten von ca. 25
Kleinwochenendhauser sowie des Parkplatzes fur Wohnmobile wird durch die Nutzung eines beste-
henden Standorts im Umfeld bestehender Siedlungsflachen (Ortslage, Kreisstrage) vermindert. Da-
bei wird auf den Verbrauch klimatisch im positiven Sinne wirksamer Flachen verzichtet. lnsgesamt
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wird das Vorhaben an dem nahezu unbelasteten Standort keine erhebliche Veranderung des
Schutzguts bewirken. Es entsteht kein schutzgutbezogener Kompensationsbedarf.

Anpassung an den Klimawandel

Das Plangebiet liegt teilweise innerhalb Oberflutungsgefahrdeter Bereiche (Extremereignisse, jedoch
sieht die Planung keine Lagerung von Gefahrenstoffen vor, sodass vom Vorhaben keine Gefahrdun-
gen in diesem Kontext ausgehen. Auch steht das Projekt nicht im Konflikt zu MaRnahmen im Rah-
men des Hochwasserrisikomanagements und belegt keine Retentionsflachen.

Die Planung ist in Anbetracht ihrer vergleichsweise geringen Grofle, der Lage und der geplanten
Nutzungen nicht geeignet, sich negativ auf das Klima auszuwirken und somit den Klimawandel zu
verstarken. Eine verstarkte Hitzeentwicklung, welche sich negativ auf den Menschen und seine Ge-
sundheit auswirken konnte, geht vom Vorhaben nicht aus.

Pflanzen und Tiere

Das Vorhaben beansprucht Ciberwiegend geringwertige Siedlungsbiotope (Campingplatz, Zierrasen,
Siedlungsgeholze). Der Grogteil des Geholzbestands wird integriert und zum Erhalt festgesetzt. Auf
versiegelte Wege (auger der Hauptversorgungswege) wird unter der Bezeichnung Naturcamping-
platz bewusst verzichtet. Die geplanten Standplatze fOr Wohnmobile erhalten eine Oberflache aus
Schotterrasen. Ein Eingriff in die Feldhecke, welche die Kriterien fOr den Biotopschutz nach § 20
NatSchAG M -V erf011t, ist nicht vorgesehen. Urn eine Beeintrachtigung der Strukturen zu vermeiden,
ist em n Schutzbereich von 1,50 m urn die Kronentraufe vorgesehen. Es sind (voraussichtlich) 7 Ro-
dungen im Einzelbaumbestand erforderlich.

Gemafl Artenschutzfachbeitrag wurden keine Verbotstatbestande im Zusammen hang mit der Durch-
fOhrung der Planung festgestellt. Jedoch sind zum Schutz der Artengruppen Brutvogel und Fleder-
mause MafInahmen in Form von artenschutzfachlichen Kontrollen am Gebaude und in ggf. zu ro-
denden Gehblzbestanden vor jeglichen Bauarbeiten erforderlich. Mit einer Verlegung des Baube-
ginns in den Zeitraum vom 01.10. bis 28.2. kann die Betroffenheit von Brutvogeln oder Fledermausen
(Sommerquartiere) weitestgehend vermieden werden.

Baubedingt kommt es moglicherweise zu Star- und Scheuchwirkungen auf die Avifauna im Gebiet
durch visuelle Reize und Bauverkehr. Im Vergleich zur bestehenden und umgebenden Nutzung stellt
dies jedoch nur eine geringfOgige Belastung von kurzer Dauer kir den Landschaftsraum dar.

Erhebliche Auswirkungen auf das Rastgeschehen im naheren Umfeld sind in Anbetracht der Vorbe-
lastungen sowie der hauptsachlich starkeren Frequentierung in den Sommermonaten nicht gegeben.

Mit Umsetzung der MafInahme ist aufgrund des geringen Umfangs des Eingriffs eine erhebliche Be-
eintrachtigung der lokalen Flora und Fauna nicht gegeben.

Landschaftsbild

Die zulassigen Nutzungen orientieren sich am umgebenden Bestand. Erhebliche Veranderungen der
Bebauung (z.B. grogere Erweiterungen mit eigener Struktur) werden durch den Ausbau der beste-
henden Anlage vermieden. Das Landschaftsbild pragende Elemente oder Sichtbeziehungen werden
vom Vorhaben nicht gestort.

Da auf der Flache seit langem em n Campingplatz existiert wird durch seine Neuordnung die Qualitat
innerhalb alter Nutzungsstrukturen gesteigert und damit auch das Landschaftsbild gefestigt. Auf arts-
bildpragende mehrgeschossige neue Gebaude wird bewusst verzichtet. Die vorhandenen Geholze
bleiben als Kulisse weitestgehend erhalten.

Die Ordnung und Erganzung des Campingplatzes in der Nahe von Born werden das Landschaftsbild
nicht beeintrachtigen.
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Mensch / menschliche Gesundheit / Bevoikerung

Das Vorhaben bedingt in Anbetracht der vorhandenen Nutzungen keine Beeintrachtigung von der
Erholung dienenden Flachen oder schutzbedOrftigen Nutzungen. Von der Art und Lage des Vorha-
bens gehen keine Risiken fur die Gaste des Campingplatzes aus. Gesundheitsgefahrdende Auswir-
kungen in Bezug auf Schadstoff- oder Larmemissionen gehen vom geplanten Vorhaben nicht aus.

FOr die lokale Wirtschaft und somit die Bevolkerung stellt das geplante Vorhaben eine positive Berei-
cherung dar. Die touristische Infrastruktur wird gestarkt und zugleich hilft die Schaffung der Wohn-
mobilstellplatze im Osten, em n ungeregeltes Ubernachtparken im Gemeindegebiet einzuclammen.

Denkmale, Kulturgiiter und sonstige Sachgiiter, kultureiles Erbe

lnnerhalb des Plangebiets sowie in der naheren Umgebung sind keine Denkmale oder kulturellen
SachgOter mit besonderem Schutzstatus betroffen.

Werden bei Erdarbeiten Funde oder auffallige Bodenverfarbungen entdeckt, ist gem. § 11 DSchG M-
V die zustandige Untere Denkmalschutzbehorde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstat-
te bis zum Eintreffen des Landesamtes fur Bodendenkmalpflege oder dessen Vertreter in unveran-
dertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfOr die Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der
GrundstOckseigentOmer sowie zufallige Zeugen, die den Wed des Fundes erkennen. Die Verpflich-
tung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige, doch kann die Frist kir eine fachgerechte Unter-
suchung im Rahmen des Zumutbaren verlanged werden (§ 11 Abs. 3 DSchG M -V).

Das Vorhaben greift nicht in weitere Kultur- oder sonstige Sachgater em. Erhebliche Beeintrachti-
gungen des Schutzgutes kbnnen ausgeschlossen werden.

Storfalibetriebe

Im Plangebiet oder dessen naherer Umgebung sind keine Stbrfallbetriebe vorhanden. Die zulassige
Nutzung verursacht keine StOrfalle, welche das Risiko eines schweren Unfalls erhbhen oder die Fol-
gen eines solchen Unfalls weitreichender machen konnten. Ausgehend vom Vorhaben kommt es zu
keiner Zunahme der Gefahrdung der BevOlkerung.

Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes

Im Rahmen der Umweltprilfung sind neben den einzelnen Schutzgutern nach § 1 Abs. 6 Ni. 7i
BauGB auch die Wechselwirkungen unter diesen zu berucksichtigen. Angesichts der Vornutzung des
Standorts sind keine erheblichen Einschrankungen der Wechselwirkungen zwischen den Umweltbe-
langen innerhalb des Vorhabengebietes zu erkennen.

Durch das Vorhaben findet eine Nutzungsintensivierung der Flache statt. Der Nutzungsdruck auf den
angrenzenden Naturraum wird sich jedoch nicht erheblich erhbhen. Die Auswirkungen des Vorha-
bens auf die Belange von Natur und Umwelt sind aufgrund der bestehenden Nutzung des Plangebie-
tes und des Umfeldes als nicht erheblich einzustufen. Es werden keine okosystemaren Zusammen-
hange mit hoher Wertigkeit beeintrachtigt. Umweltrelevante Wechselwirkungen wurden nicht festge-
stellt.

3.2.3) Eingriffsermittlung

Eingriffe in Natur und Landschaft sind gemag § la BauGB i.V.m. BNatSchG und NatSchAG M -V zu
vermeiden, zu mindern und soweit nicht vermeidbar, auszugleichen.

Die Ermittlung des Eingriffs erfolgt auf Grundlage einer aktuellen Bestandsaufnahme samtlicher vom
Vorhaben betroffener Schutzobjekte (geschutzte Baume und Biotope / Geotope) ermittelt. Beein-
trachtigungen von Biotoptypen sind gemag Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg-
Vorpommem (HzE) in der Neufassung von 2018 flachenanteilsmagig zu kompensieren.

Die Lage der yam Eingriff betroffenen Biotoptypen in wertvollen, ungestorten oder vorbelasteten
Raumen sind Ober Zu- bzw. Abschlage des ermittelten Biotopwertes zu berOcksichtigen (Lagefaktor).
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Der Lagefaktor wird nach HzE (dart Punkt 2.2) wie folgt ermittelt:

Tabelle: Herleitunq des Laoefaktors nach HzE (2018

Lage des Eingriffsvorhabens Lagefaktor

< 100 m Abstand zu vorhandenen Storquellen* 0,75

100 m bis 625 m Abstand zu vorhandenen Storquellen* 1,00

> 625 m Abstand zu vorhandenen Storquellen* 1,25

lnnerhalb von Natura 2000-Gebiet, Biospharenreservat, LSG, KOsten- und Gewasser-
schutzstreifen, landschaftliche Freiraume der Wertstufe 3 (1200 — 2399 ha)

1,25

lnnerhalb von NSG, Nationalpark, landschaftliche Freiraume der Wertstufe 4 (> 2400 ha) 1,50

*Als StOrquellen sind zu betrachten: Siedlungsbereiche, B-Plangebiete, alle Straflen und vollversiege te landliche We-
ge, Gewerbe- und Industriestandorte, Freizeitanlagen und VVindparks

Der Lagefaktor ist entsprechend der konkreten Betroffenheit differenziert zu ermitteln. Betragt in ei-
nem Schutzgebiet der Abstand zu einer Star-clueIle weniger als 100 m ist der Lagefaktor urn den Wert
0,25 zu reduzieren.

Da Baufeld liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebiets L 53 Boddenlandschaft. Da das Plangebiet
tell des bestehenden Campingplatzes ist, betragt der Abstand zu vorhandenen StOrquellen weniger
als 100 m.

Der Lagefaktor von 1,25 fur die Lage im LSG reduziert sich im konkreten Fall aufgrund der vorhan-
denen StOrwirkungen urn 0,25. Der in der Eingriffsbilanz anzusetzende Lagefaktor betragt 1.

Biotopbeseitiquna mit Funktionsverlust (unmittelbare Einciriffswirkuna)

Entsprechend der Hinweise zur Eingriffsregelung 2018 sind die Eingriffsflachenaquivalente fOr eine
Biotopbeseitiauna mit Funktionsverlust nach der folaenden Forme! berechnet:

Flache [rn2] des
betroffenen Bio-

toptyps
x

Biotopwert [0]
des betroffenen

Biotoptyps
x Lagefaktor =

Eingriffsflachenaquivalent fOr
Biotopbeseitigung bzw. Bio-
topveranderung [m2 EFA]

Die fOr die Berechnung benbtigten Parameter sowie die errechneten Betrage sind in der folgenden
Tabelle aufgefithrt. Angesichts der bestehenden Nutzungen sind dabei als planbedingte Auswirkun-
gen anzusetzen:

a) in den SO-Gebieten nimmt die Gebaudegrundflache von derzeit 580 m2 auf zukOnftig
2.450 m2 zu (d.h. 1.870 m2 Totalverlust durch Versiegelung fOr Ausbau des Wirtschaftshofs
und Aufstellbereiche fur Kleinwochenendhauser). Betroffen sind ausschlieglich bisher unver-
siegelte Campingplatzflachen (PZC) sowie in geringem Umfang Siedlungsgehblz aus heimi-
schen Baumarten (PVVX).

b) im Bereich der geplanten Wohnmobilstandplatze werden 3.430 m2 neu fOr eine flachige Cam-
pingnutzung in Anspruch genommen; die Flachen bleiben weitgehend unversiegelt und erhal-
ten nach der Herrichtung eine Begrunung durch Rasenansaat. Fur den Biotoptyp 14.10.4 Ver-
und Entsorgungsanlagen 'sonstige Deponie' (OSX) mit 2.760 m2 wird kein Biotopverlust be-
rechnet, da die Ablagerungen als flachige Beanspruchung ohne Biotopwert betrachtet wer-
den, die verbleibenden 670 m2 betreffen Artenreicher Zierrasen (PEG).

Die fOr die Berechnung benbtigten Parameter sowie die errechneten Betrage sind in der folgenden
Tabelle aufgefuhrt:
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Tabelle: Biotobbeseiticluna bzw. -veranderunp mit Funktionsverlust

Biotoptyp

Code gemail

SchlOssel des

Landes M -V

Flache [m2]

Wertstufe

Biotopwert [0]

( 13

( i )

0 )

a l

_J

E ingrif fsf la-

chenaquiva -

lent [m2 E F A ]

Siedlungsgeholz aus heimischen

Baumarten (PWX)
13.1.1 100 1 1,5 1 150

Artenreicher Zierrasen (PEG) 13.3.1 670 1 1,5 1 1.005

Campingplatz (PZC) 13.9.5 1.870 0 1 1 1.870

Gesamt 2.640 3.025

Biotope mit Funktionsbeeintrachtiqunq (mittelbare Einqriffswirkunq)

Entsprechend der HzE von 2018 sind die Eingriffsflachenaquivalente fOr Biotope mit Funktionsbeein-
trachtiauna nach folaender Formel zu berechnen:

Flache [m2] des
beeintrachtigten

Biotoptyps
x

Biotopwert [0] des
beeintrachtigten Bio-

toptyps
x Wirkfaktor =

Eingriffsflachenaquiva-
lent kir Funktionsbeein-

trachtigung [m2 EFA]

Dabei werden lediglich Biotoptypen der Wertstufe 3 oder hoher bei der Berechnung berOcksichtigt.

Da innerhalb des Vorhabengebietes sowie daran angrenzend keine Biotoptypen der Wertstufe 3 oder
hdher festgestellt wurden bzw. sich diese bereits im Wirkbereich des bisherigen Campingplatzes be-
finden, entfallt die Betrachtung der mittelbaren Eingriffswirkung fOr dieses Vorhaben.

Versieqelunq und Oberbauunq

Entsprechend der HzE 2018 sind die Eingriffsflachenaquivalente fur eine Versiegelung und Oberbau-
ung n

Teil-/ Vollversiegelte bzw.
Oberbaute Flache [m2]

x
Zuschlag fur Tell-/ Voll-

versiegelung bzw. Ober-
bauung 0,2/ 0,5

=

Eingriffsflachenaquiva-
lent fOr Tell- und Voll-

versiegelung bzw.
Oberbauung [m2 EFA]

Die neu zugelassene Grundflache fur Gebaude betragt 1.870 m2. Es wird von einer Vollversiegelung
auf dieser Flache ausgegangen, eine exakte Flachenaufteilung liegt jedoch noch nicht vor, FOr die
geplanten Wohnmobilstellplatze im Osten des Plangebiets wird eine Flache von rund 3.430 rre mit
der Anlaae von Schotterrasen teilversieaelt. Es eraibt sich folciende Rechnunq:

Tell-/ Vollversiegelte bzw.
Oberbaute Flache [m2]

Vollversiegelung/
Teilversiegelung

Eingriffsflachenaquivalent fiir Tell- und Vollversiege-
lung bzw. Oberbauung [m2 EFA]

1.870 0,5 935 [m2 EFA]

3.430 0,2 686 [m2 EFA]

Gesamt 1.621 [m2 EFA]

Berechnunq des multifunktionalen Kompensationsbedarfs

Aus den berechneten Eingriffsflachenaquivalenten ergibt sich durch Addition der multifunktionale
Kompensationsbedarf.

Eingriffsflachenaquivale Eingriffsflachen- Eingriffsflachen- Multifunktionaler
nt fur Biotopbeseitigung aquivalent fur aquivalent fur Teil- Kompensationsbedarf
bzw. Biotopveranderung Funktions- Vollversiegelung bzw. [m2 EFA]

[m2 EFA] beeintrachtigung U berbauung

[m2 EFA] [m2 EFA]
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3.025 0,00 1.621 4.646

Das Vorhaben verursacht einen multifunktionalen Kompensationsbedarf im rechnerisch ermittelten
Umfang von gerundet 4.646 Eingriffsflachenaquivalenten.

Einzelbaumfallunqen

Gemail Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Gemeinde Born a. Dart3 (in der Fassung
vom 16.12.2001, gultig innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile einschlieRlich der Be-
bauungsplangebiete und Plangeltungsbereiche) sind Baume ab einem Stammumfang von 40 cm
(gemessen in 1,3 m Heihe) geschOtzt. Rot- und Wendorn (Crataegus spec.), Eibe (Taxus baccata),
Wacholder (Juniperus communis) und Hex (Ilex aquifolium) sind bereits ab einem Stammumfang von
30 cm (gemessen in 1,3 m Hohe) geschOtzt. Mehrstammige Geheilze fallen unter den Schutz der
Satzung, sofern die Summe der Stammumfange von mindestens zwei Stammen 50 cm betragt.
Obstbaume (einschl. Walnuss und Esskastanie) den Bestimmungen der Satzung ab einem Stamm-
umfang von 50 cm. Ersatzpflanzungen sind unabhangig des Stammumfanges geschutzt. Grogstrau-
cher mit einer Heihe von mindestens 3 m sowie alle freiwachsenden Hecken (naturnahe, vielfaltig
strukturierte und bandartige Vegetationsgurtel) sind ebenfalls geschutzt. Die Anzahl und die Art der
als Ersatz zu pflanzenden Baume richten sich nach dem Stammumfang des zu fallenden Baumes
und bestimmt sich wie folgt:

Tabelle: Kompensation nach aemeindlicher Baumschutzsatzun

Stammumfang Kompensation im Verhaltnis

30 cm bis 80 cm 1:2

81 cm bis 130 cm 1:3

131 cm bis 180 1:4

> 180 cm 1:5

Als Ersatz sind standortgerechte, heimische und langlebige Laub- oder Nadelbaume zu pflanzen. Zur
Neupflanzung ist moglichst Baumschulware mit einem Stammumfang von mindestens 10 cm (ge-
messen in 1,30 m Hohe) zu verwenden.

Gemail § 18 NatSchAG M -V sind Baume mit einem Stammumfang von mindestens 100 cm, gemes-
sen in einer Heihe von 1,30 Metern Ober dem Erdboden, gesetzlich geschutzt. Dies gilt jedoch u.a.
nicht fOr Baume in Hausgarten mit Ausnahme von Eichen, Ulmen, Platanen, Linden und Buchen so-
wie ebenfalls nicht fOr Obstbaume mit Ausnahme von Walnuss und Esskastanie sowie generell nicht
fOr Pappeln im Innenbereich. Der Umfang der Ersatzpflanzungen richtet sich nach dem Stammum-
fang des geschOtzten Baumes, wobei grundsatzlich Vitalitatszustand und Standort des Baumes zu
berOcksichtigen sind. Hierbei sind in Anlehnung des Baumschutzkompensationserlasses folgende
Richtwerte zu beachten:

Tabelle: Kompensation nach 5 18 NatSchAG M -V

Stammumfang Kompensation im Verhaltnis

100 cm bis 150 cm 1:1

> 150 cm bis 250 cm 1:2

> 250 cm 1:3

Als Ausgleich oder Ersatz sind dreimal verpflanzte, einheimische und standortgerechte Hochstamme
mit einem Kronenansatz von 2,00 m und einem Stammumfang von 16 bis 18 cm, gemessen in 1,00
m Heihe Ober dem Erdboden, zu pflanzen.

Innerhalb des Plangebiets bieten sich genOgend geeignete Standorte fOr Ersatzpflanzungen.

Die im Zuge der weiteren Entwicklung erforderlich werdenden Baumfallungen gesetzlich geschatzter
Baume sind entsprechend bei der zustandigen Naturschutzbehorde zu beantragen. Der Eingriff ent-
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steht erst mit der tatsachlichen Faflung. Das Mail eines erforderlichen Ausgleichs wird durch die Be-
horde festgesetzt; die Ersatzpflanzungen werden als Auflage in der Fallgenehmigung rechtlich abge-
sichert.

3.2.4) Prognose iiber die Entwickiung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfiihrung

Bei Nichtdurchflihrung der Planung wird sich allgemeine Situation des Umweltzustandes gegenither
dem derzeitigen Zustand nicht verandern. Der Campingplatz wird auch ohne Planung weiterhin be-
trieben werden.

3.2.5) MaRnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich

MaRnahmen zur Vermeidung und Minderunq neqativer Auswirkunqen auf Natur und Landschaft

Die Planung ist auf em n Mindestmall an Flacheninanspruchnahme reduziert, es werden Flachen in
Anspruch genommen, fur welche bereits eine anthropogene Vorbelastung besteht. Fine Beanspru-
chung ungestOrter Naturraume und eine damit potenziell einhergehende Zerschneidung wird vermie-
den. Die bestehenden Nutzungen werden den landschaftlichen Gegebenheiten angepasst und neu
geordnet.

MaRnahmen gem. Artenschutzfachbeitraq (s. Anhang)

Zur Vermeidung der Einschlagigkeit artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande sind die folgenden
MaRnahmen vorgesehen:

Die Artenschutzbelange sind wahrend der Bauphase durch eine okologische Baubegleitung
(OkoBbg) abzusichern.

Wird im Zuge der okologischen Baubegleitung festgestellt, dass Verbotstatbestande auf Grund er-
heblicher Beeintrachtigungen einer relevanten Art trotz der Durchfuhrung von VermeidungsmafInah-
men nicht auszuschlieflen sind, kOnnen kompensatorische MaRnahmen (compensation measures
bzw. FCS-MaRnahmen = favourable conservation status = gunstiger Erhaltungszustand) als eine
Voraussetzung fur die Erteilbarkeit einer Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG erforderlich werden,
damit sich der Erhaltungszustand der betroffenen Art insgesamt nicht verschlechtert. Die Erforder-
lichkeit von kompensatorischen MaRnahmen ergibt sich aus der Schwere der Beeintrachtigung und
den spezifischen Empfindlichkeiten und okologischen Erfordernissen der jeweiligen betroffenen Art
bzw. Population. Kompensatorische MaRnahmen dienen als Nachweis, dass die naturschutzfachli-
chen Voraussetzungen (Nachweis des Verweilens im derzeitigen [gOnstigen] Erhaltungszustand)
vorliegen und stellen somit eine Zulassungsvoraussetzung gem. § 45 (7) BNatSchG dar.

Vermeidungsmagnahme Fledermause

V1: Um das Eintreten der Verbotstatbestande gem. § 44 BNatSchG hinsichtlich der Artengruppe Fle-
dermause sicher auszuschlieRen, sind konfliktvermeidende Bauzeiten (Ende September bis Ende
April) einzuhalten. Vor Beginn von Bauarbeiten ist eine Artenschutzkontrolle der potenziellen Quartie-
re an Gebauden und in zu rodenden Geholzbestanden durchzufOhren. Der Beginn von Bauarbeiten
ist in den Zeitraum Anfang September bis Ende April zu legen, sodass eine Betroffenheit von Som-
merquartieren ausgeschlossen werden kann. Der Umgang von Funden von Quartieren hoherer Wer-
tigkeit (Wochenstubenquartiere, Zwischenquartiere fOr mindestens kleinere Gruppen [mehr als 5 Tie-
re]) ist mit der UNB abzustimmen. Nach Abschluss von Bauarbeiten wird der Gebaudebestand wei-
terhin als Fledermausquartier nutzbar sein. Auch der grofIteilig verbleibende Gehblzbestand wird
weiterhin als Teillebensraum dienen konnen. Sollten keine wertgebenden Quartiere vorgefunden
werden, konnen die Bauarbeiten mit okologischer Baubegleitung erfolgen, evtl. vorgefundene Indivi-
duen sind auflerhalb des Baufeldes auszubringen und ggf. artspezifische Ersatzquartiere zu schaf-
fen. Grundsatzlich sollte die Offnung potenzieller Quartiere von Hand erfolgen und auf hebelnde
Werkzeuge verzichtet werden, urn eine Verletzung oder Tatung von lndividuen auszuschlieflen.

Vermeidungsmagnahme Europaische Vogelarten

V2: Urn das Eintreten der Verbotstatbestande gem. § 44 BNatSchG zu vermeiden, ist eine konflikt-
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vermeidende Bauzeitenregelung vorzusehen. Demnach 1st der Beginn von Bauarbeiten am Gebau-
de- und im Gehblzbestand nur im gem. § 39 BNatSchG vorgeschriebenen Zeitraum vom 01.10. bis
28.02. zulassig.

V3: Solite der Baubeginn nicht innerhalb der genannten Fristen erfolgen konnen, so 1st zuvor eine
Artenschutzkontrolle der betroffenen Geholzbestande durchzufuhren. Sol!ten bebrUtete Nistplatze
vorgefunden werden, 1st unter Umstanden em n Baustopp bzw. eine Rodungssperre bis zum Ab-
schluss der Brut und der Aufzucht der Jungtiere zu verhangen.

Magnahmen zum Ausgleich neciativer Auswirkuncien auf Natur und Landschaft

Aufgrund der Betroffenheit allgemeiner Funktionen von Natur und Umwelt kann das Kompensati-
onswertdefizit Ober die Beteiligung an einer Sammelkompensationsmagnahme erbracht werden.

In der Landschaftszone OstseekOstenland stehen verschiedene Okokonten zur Verfugung
(www.kompensationsflaechen-mv.de). Die Reservierung von Okopunkten ist bis zum Satzungsbe-
schluss gegenOber der Gemeinde nachzuweisen.

Die festgesetzten Einzelbaumpflanzungen, sowie die Magnahmen zur Pflege und Entwicklung von
Natur und Landschaft werden als gebietsinterne Kompensationsmagnahme angerechnet, da diese
eine Mindestausstattung des Plangebietes mit Gro1.gr0n, eine Abgrenzung gegenuber der Land-
schaft sowie eine entsprechende Biotopqualitat anbieten.

3.2.6) Anderweitige Planungsmoglichkeiten

Angesichts der Vornutzung der Flachen (Campingplatz, Deponie) sind keine grundsatzlichen alterna-
tiven Planungsmbglichkeiten zu erkennen. Ohne Planung wOrde die derzeit zulassige und auch aus-
geObte Nutzung (Campingplatz, im SOdosten Deponie / Brache) grundsatzlich beibehalten werden.

UrsprOnglich war fur den Bebauungsplan von einem deutlich grofleren Plangebiet ausgegangen
warden, das auch die sallichen Flachen bis zum Boddenufer beinhalten sollte. Angesicht bislang
nicht abschlieflend bestatigter Planungsinhalte (Umfang des erforderlichen / sinnvollen Angebots an
gemeindlichen Sportflachen, Klarung eigentumsrechtlicher Fragen / Umlegung bei der Herstellung
einer geordneten Strandzuwegung) wurde die Oberplanung des sOdlichen Abschnitts zuruckgestellt.

Als Varianten innerhalb des Geltungsbereichs wurde die Fuhrung des Fernradwegs untersucht. Die
gewahlte Lbsung mit einer FOhrung Ober den Campingplatz hat den Vorteil, dass zum einen die Int-
rastrukturangebote des Platzes auch durch Radfahrer genutzt werden kbnnen (Imbissversorgung,
Sanitaranlagen). Zum anderen hatte eine Verlegung einen Wegeneubau entlang der nbrdlichen Au-
flengrenze des Campingplatzes erforderlich gemacht, wodurch die Wegstrecke fur die Fahrradfahrer
!anger und zusatzliche Eingriffe in bislang landwirtschaftlich genutzte Offenlandflachen erforderlich
geworden waren (Lage innerhalb VSG).

3.3) Zusatzliche Angaben

3.3.1) Merkmale der verwendeten technischen Verfahren be! der Umweltpriifung

Die Umweltprafung wurde als vereinfachte bkologische Risikoeinschatzung auf Grundlage einer GIS-
Bewertung des vorhandenen Kartenmaterials des Kartenportals Umwelt Mecklenburg-Vorpommern
und einer Kartierung vor Ort erstellt. Die flachendeckende Biotoptypenkartierung erfolgte im August
2020 auf der Basis der Anleitung far die Kartierung von Biotopen und FFH-Lebensraumtypen in
Mecklenburg-Vorpommem (2013) des Landesamtes fur Umwelt, Naturschutz und Geologie Meck-
lenburg-Vorpommern. Die Bewertung der Eingriffe erfolgte mittels der Hinweise zur Eingriffsregelung
Mecklenburg-Vorpommem (HzE) aus dem Jahr 2018. Der Einzelbaumbestand wurde separat erfasst
und dokumentiert. Die Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens erfolgte verbal argumen-
tativ. Hinweise zum Detaillierungsgrad und zu den Anforderungen an die UmweltprOfung wurden be-
reits im Rahmen der frOhzeitigen Behbrdenbeteiligung ermittelt.

Erganzend wurden die im Rahmen der Untersuchung betroffenen Plane, Programme, Gutachten und
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Kartierungen (RREP VP; Rastvogelmonitoring des Kartenportals Umwelt, Verbreitungskarten von
LUNG, BfN, DGHT und LFA Fledermausschutz und -forschung M -V etc.) der Region verwendet.

Separate faunistische Kartierungen wurden im Rahmen des Vorhabens nicht erstellt. Bei der Bio-
toptypenkartierung wurden die faunistischen Belange berucksichtigt, eine vollstandige Artenaufnah-
me erfolgte jedoch nicht. Es wurden wahrend der Kartierung keine geschOtzten Arten oder Hinweise
auf solche festgestellt.

Angesichts der im Verhaltnis zur geringen Komplexitat umfangreich vorliegenden Unterlagen traten
keine Schwierigkeiten beim Zusammenstellen der Angaben zum Plangebiet auf.

3.3.2) Geplante MaAnahmen zur Oberwachung erheblicher Umweltauswirkungen

Gemag § 4c BauGB haben die Gemeinden erhebliche Umweltauswirkungen, die aufgrund der
DurchfOhrung der Bauleitplane eintreten kOnnen, zu Oberwachen (Monitoring). Ziel einer routinema-
&gen Uberwachung durch die FachbehOrden ist es, eventuelle unvorhergesehene, nachteilige Aus-
wirkungen zu erkennen, deren Ursachen zu ermitteln und gegebenenfalls geeignete Ma(nahmen zu
deren Abhilfe zu ergreifen.

Das Vorhaben 1st am Standort des bestehenden Campingplatze.s nicht in der Lage, erhebliche nega-
tive Umweltauswirkungen hervorzurufen. Fine zielgerichtete Uberwachung der Durchflihrung des
Vorhabens bzw. em n Monitoring der Auswirkungen 1st daher nicht notwendig.

3.4) Zusammenfassung
Der Bebauungsplan Nr. 32 A „Campingplatz Born a. Darfl — Teilflache Nord" 1st auf Grundlage der
vorausgegangenen Untersuchung bezuglich der SchutzgOter Boden, Flache, Wasser, Wasserrah-
menrichtlinie, Klima, Luft, Folgen des Klimawandels, Pflanzen und Tiere, Biodiversitat, Landschafts-
bild sowie Mensch, menschliche Gesundheit und Bevolkerung als umweltvertraglich einzustufen.
Erhebliche Beeintrachtigungen der SchutzgOter sind durch das geplante Vorhaben in einer bereits
baulich vorgepragten Umgebung, sowie angesichts der festgesetzten Minderungsmagnahmen nicht
zu erkennen.

Die mit der Planung yerbundenen Eingriffe konnen durch geeignete Magnahmen ortsnah bzw. durch
eine Zah lung in em n Okokonto ausgeg lichen werden.

Aktuell wurde kein Verbotstatbestand gem. § 44 BNatSchG festgestellt. Zur Vermeidung eventueller
im Zuge der Bauvorbereitung auftretender artenschutzrechtlicher Konflikte, die Artengruppen Fle-
dermause und Brutvogel betreffend, 1st der Beginn von Bauarbeiten in den gesetzlich vorgeschriebe-
nen Zeitraum vom 01.10. bis 28.02. zu verlegen. Generell sind vor Baubeginn artenschutzfachliche
Kontrollen potenzieller Quartiere im Geholzbestand oder an den Gebauden durchzufiihren, um eine
Betroffenheit von Brutvogeln (sofern Eingriffe auflerhalb der genannten Frist stattfinden) oder Fle-
dermausen auszuschliegen. Zerstorte Quartiere sind in Absprache mit der UNB ggf. zu ersetzen.

Das Vorhaben steht in keiner Wechselwirkung zu anderen Planungen. Das Mail des Eingriffs in die
Belange von Natur und Landschaft wurde ermittelt und entsprechende Kompensationsmagnahmen
festgesetzt. Das Vorhaben beruhrt keine besonders wertvollen Bestandteile von Natur und Land-
schaft. Die Auswirkungen der mit dieser Planung verbundenen MaRnahmen sind insgesamt durch
die Vorbelastung und die angesetzten Vermeidungsmagnahmen von geringer Erheblichkeit.

Die Beeintrachtigung von Schutzgebieten im Sinne des Naturschutzrechts sowie von gem. § 20
NatSchAG M -V geschutzten Biotopen oder Geotopen wird als nicht erheblich eingestuft.

Tabelle: Auswirkungen der Planung

Schutzgut Erheblichkeit

Boden / Wasser / Flache keine erhebliche Beeintrachtigung
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Klima / Luft / Folgen des Klimawandels

Tiere und Pflanzen, Biodiversitat

Mensch, menschliche Gesundheit, Bevolkerung
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nicht betroffen

keine erhebliche Beeintrachtigung

keine erhebliche Beeintrachtigung

keine erhebliche Beeintrachtigung (positiv)

Storfalle nicht relevant

Landschaft / Landschaftsbild keine erhebliche Beeintrachtigung

Kultur- und SachgOter / Kulturelles Erbe nicht betroffen

Wechselwirkungen zwischen umweltrelevanten Belangen sind nicht zu erwarten. Der festgesetzte
Schutz des Baumbestandes 1st wahrend der Bauzeit zu Oberwachen.

3.5) Quellenverzeichnis
1] Ministerium fOr Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern (2018): Hinweise zur

Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern
2] Landesamt fur Umwelt Naturschutz und Geologie M -V, 2013: Anleitung fOr die Kartierung von

Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern
3] Landesamt fur Umwelt Naturschutz und Geologie M -V, 2005: Karte der Heutigen Potenziellen

Natirlichen Vegetation Mecklenburg-Vorpommerns
4] Kartenportal Umwelt Mecklenburg-Vorpommern, www.umweltkarten.mv-regierung.de, Abfra-

ge vom September 2020
5] Bundesamt If& Naturschutz, Verbreitungskarten der Arten des An hang IV FFH-Richtlinie,

https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie.html
6] Landesamt fOr Umwelt Naturschutz und Geologie M -V, Verbreitungskarten der Aden des An-

hang IV FFH-Richtlinie, https://www.lung.mv-
regierung.de/insite/cms/umwelt/natur/artenschutz/as_ffh_arten.htm

7] Landesfachausschuss fOr Fledermausschutz und -forschung Mecklenburg-Vorpommern, Ver-
breitungskarten, https://vvww.lfa-fledermausschutz-mv.de/Fledermausarten-in-MV.75.0.html

8] Deutsche Gesellschaft fur Herpetologie und Terrarienkunde, Verbreitungsatlas,
https://feldherpetologie.de/atlas/maps.php

Gemeinde Born a. DarS, Marz 2021
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An hang 1) Natura 2000-VorprOfung fur das EU-
Vogelschutzgebiet DE 1542-401

Natura 2000 — VorprLifung
Feststellung der Erforderlichkeit einer Vertra.glichkeitsprufung

unter Anwendung der derzeit gultigen Fassungen des BNatSchG und des NatSchAG M -V

1. Allgemeine Angaben

1.1 Natura 2000-Gebiete Entfernung zum
Vorhaben

Gebietsname Code

EU-Vogelschutzgebiet 185 m Vorpommersche Boddenlandschaft und
nordlicher Strelasund

DE 1542-401

Gebiet gemeinschaftli-
cher Bedeutung

1.2 Bezeichnung des Vor-
habens

Bebauungsplan Nr. 32 A „Campingplatz Born a. Dar13— Teilflache Nord"

1.3 Beschreibung des
Vorhabens

Alloemein: Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 32 A „Campingplatz Born a.
Nord" umfasst die FlurstOcke 1/1, 2, 5/3, 276/2 der Flur 6 sowie 77,
478, 499/1, 500/1 (alle teilweise) der Flur 5, Gemarkung Born mit

gernag Darstellung des Flachennutzungsplans die bstlichen
Campingplatzes neu geordnet werden.

fur Kurzzeitcamping auf einer baulich vorge-
an der Nordstrage, urn geordnete Verhaltnisse (geregelte

angemessene Sanitarversorgung) sicherzustellen und den Ufer-
Zeitraum nachts ganzlich von Fahrzeugen freihalten zu kbnnen,

flit- ca. 25 Mobilheime als Kleinwochenendhauser nach der
und Wochenendplatzverordnung (CVVVO M -V) zur Differenzierung

auf dem Campingplatz,
fOr Gasteinformation (Rezeption) und Versorgungseinrichtungen

mit E-Ladesaule, MOIlcontainer, Entsorgungsstation fOr Che-
usw.).
einen Teilbereich des Geltungsbereichs des frOher geplanten

Nr. 24 „Campingplatz Born" dar. Der Aufstellungsbeschluss vom
aufgehoben, der Bebauungsplan Nr. 24 wird nicht weiter verfolgt,

des bestehenden Campingplatzes kein Planungserforder-
Die Sanitargebaude wurden auf der Grundlage § 35 BauGB in

bereits sukzessive erneuert.

Das Plangebiet liegt am bstlichen Rand des bestehenden Cam-
v.a. Flachen innerhalb der Anlage. Der durch die Regenbo-

Campingplatz Born verfugt Ober rund 490 Standplatze, davon ca.
Dauercamper. In den letzten Jahren wurden die Versorgungsge-

Rezeption) weitgehend erneuert oder zumindest grundlegend
auf dem Platz zudem 10 Mobilheime errichtet. Der Surfplatz auf

wird seit Jahren intensiv genutzt und stellt ange-
Flachwasserbereiche em n beliebtes Surfrevier in der Ge-

am 25.08.2020 vorgefundenen Biotoptypen weisen Oberwie-
Strukturen auf. Das Plangebiet wird stark von den vorhandenen
und intensiv gepflegt.

Darg — Teilflache
422 bis 432, 477,
insgesamt 2,9 ha.

Mit der Planung sollen
Randbereiche des
Im Einzelnen ist geplant,

- ca. 40 Wohnmobilstandplatze
pragten Flache
Entsorgung,
bereich im

- Aufstellflachen
Camping-
des Beherbergungsangebots

- Bauflachen
(Wirtschaftshof
mietoiletten,

Das Plangebiet stellt
Bebauungsplans
06.03.2003 wurde
da fOr den Gesamtbereich
nis zu erkennen ist.
den letzten Jahren

Aktueller Zustand:
pingplatzes und umfasst
gen AG betriebene
130 Standplatze fOr
baude (Sanitaranlagen,
saniert. 2010 wurden
der ehemaligen Hausm011deponie
sichts der angrenzenden
meinde dar.
Die bei der Kartierung
gend geringwertige
Nutzungen gepragt
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Das Plangebiet umfasst em n langjahrig als Campingplatz betriebenes Gelande mit
Empfangs-, Sanitar- und Trafogebaude sowie einem Gebaude fLir die Gelandewar-
tung. Um den Parkplatz am Eingang des Campingplatzes sowie entlang der Strafle
wurden Hecken aus Oberwiegend nichtheimischen Geholzen (PHW) wie Gemeiner
Flieder (Syringa vulgaris), Spierstrauchern (Spiraea spec.), Rosen (Rosa spec.), Gro-
fles ImmergrOn (Vinca major), Silber-Ahorn (Acer saccharinum) und Europaischer
Pfeifenstrauch (Philadelphus coronarius) angelegt. Nach Osten weiter entlang der
Strafle sowie im SOden des Plangebiets finden sich teils sehr dichte Gehblzbestande
in Form einer Baumhecke (BHB) und einem Feldgehblz aus Oberwiegend heimischen
Arlen (BFX) wie Stiel-Eiche (Quercus robur), Berg- und Spitz-Ahorn (Acer pseudopla-
tanus / platanoides) und Zitter-Pappel (Populus tremula). Diese erfallen gem. Anlei-
tung far die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-
Vorpommem (LUNG, 2013) die Kriterien fOr den Schutz nach § 20 NatSchAG M -V. In
den Gehblzflachen entlang der Strafle finden sich auch grbflere Vorkommen des
Adlerfarns (Pteridium aquilinum). Die Flache im Osten des Plangebiets wird als Depo-
nie (OSX) genutzt, welche mit Erdwallen eingefasst ist.
Der Grogteil der Flache ist als Campingplatz (PZC) anzusprechen. Die Freiflachen
sind aufgrund der intensiven Nutzung zum Tell vegetationsfrei. Die Vegetation setzt
sich Oberwiegend aus trittfesten Arten wie Spitz- und Breitwegerich (Plantago lanceo-
lata / major) sowie Einjahrigem Rispengras (Poa annua) zusammen. In Randberei-
chen und im Bereich des Zierrasens (PEG) an der Deponie (OSX) finden sich auch
LOwenzahn (Taraxacum spec.), Doldiges Habichtskraut (Hieracium umbellatum),
Graukresse (Berteroa incana), Gemeiner BeifufS (Artemisia campestris), Weg-Malve
(Malva neglecta), Weiller Gansefull (Chenopodium album), KleinblOtige Kbnigskerze
(Verbascum thapsus), Rainfarn (Tanacetum vulgaris), Gemeine Schafgarbe (Achillea
millefolium), Wiesen-Labkraut (Gal/um mollugo), Saat-Luzerne (Medicago sativa) und
Kanadisches Berufkraut (Conyza canadensis). Es sind mehrere kleine Gehblzinseln
(PVVX) aus iiberwiegend heimischen Arten wie Gemeinem Wacholder (Juniperus
communis), Echter Hopfen (Humulus lupulus), Besenginster (Cytisus scoparius), Rose
(Rosa spec.), Brombeere (Rubus spec.), WeifIdorn (Crataegus spec.), Eberesche
(Sorbus aucuparia), Wald -Kiefer (Pinus sylvestris) sowie Jungwuchs der vorherr-
schenden Baumarten.

Vorhaben: Das Plangebiet liegt westlich der Ortslage Born a. Darfl und umfasst einen
Teil des Campingplatzes am Bodden. Mit der Planung sollen gernall Darstellung des
Flachennutzungsplans die bstlichen Randbereiche des Campingplatzes neu geordnet
werden.
Im Einzelnen ist geplant,

- ca. 40 Wohnmobilstandplatze fOr Kurzzeitcamping auf einer baulich vorge-
pragten Flache an der Nordstrage, urn geordnete Verhaltnisse (geregelte
Entsorgung, angemessene Sanitarversorgung) sicherzustellen und den Ufer-
bereich im Zeitraum nachts ganzlich von Fahrzeugen freihalten zu kbnnen,

- Aufstellflachen kir ca. 25 Mobilheime als Kleinwochenendhauser nach der
Camping- und Wochenendplatzverordnung (CVVVO M -V) zur Differenzierung
des Beherbergungsangebots auf dem Campingplatz,

- Bauflachen fOr Gasteinformation (Rezeption) und Versorgungseinrichtungen
(Wirtschaftshof mit E-Ladesaule, MOIlcontainer, Entsorgungsstation für Che-
mietoiletten, usw.).

Das Plangebiet stellt einen Teilbereich des Geltungsbereichs des frOher geplanten
Bebauungsplans Nr. 24 „Campingplatz Born" dar. Der Aufstellungsbeschluss vom
06.03.2003 wurde aufgehoben, der Bebauungsplan Nr. 24 wird nicht weiter verfolgt,
da ffir den Gesamtbereich des bestehenden Campingplatzes kein Planungserforder-
nis zu erkennen ist. Die Sanitargebaude wurden auf der Grundlage § 35 BauGB in
den letzten Jahren bereits sukzessive erneuert.
Insgesamt ergibt sich durch die Planung folgende Flachenbilanz (vgl. Abschnitt 2.4):
Wahrend die Bebauung (Gebaude) mit einer Grundflache von 2.450 rn2 auf der gro-
(len Flache eine eher untergeordnete Rolle spielen, entstehen flachige Versiegelun-
gen in groflerem Umfang. Das Mall der baulichen Nutzung liegt im SOCampingplatz
insgesamt (d.h. Gebaude zuzuglich Standplatze, Wegen sowie sonstigen baulichen
Anlagen, die keine Gebaude sind) bei 9.030 m2. Im SOWochenendplatz wird insge-
samt eine Gesamtversiegelung (d.h. Gebaude zuzOglich Aufstellplatze, Wege sowie
sonstige bauliche Anlagen, die keine Gebaude sind) von 3.600 rn2 zugelassen.
4.400 m2 flachige Versiegelung im Bereich des SOCampingplatz sowie 2.350 m2 im
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Bereich des SOWochenendplatz entsprechen jedoch bereits der derzeitigen Nutzung
durch den Campingplatz und stellen keine Anderung der Bodennutzung dar. Auch die
offentlichen Verkehrsflachen (1.777 m2 Nordstrafle und Radweg mit Bankett) sind
Bestand, Anderungen sind hier nicht beabsichtigt. Die private Zufahrt wird neu geord-
net, dabei aber nicht wesentlich verbreitert.

2. Zeichnerische und kartographische Darstellung

Das Vorhaben soil durch Zeichnung und Kartendarstellung in Dimensionierung und ortlicher Lage ein-
deutig beurteilbar sein. Es sind fOr Zeichnung und Karte entsprechende Magstabe auszuwahlen.

2.1 Zeichnung und kartographische Darstellung in der BegrOndung enthalten

2.2 El Zeichnung und kartographische Darstellung in beigefOgter Anlage enthalten

3. Aufgestellt durch (Vorhabentrager bzw. Beauftragter):

raith hertelt fuR I Partnerschaft fur Stadt-, Landschafts- und Regionalplanung
Frankendamm 5, 18439 Stralsund Tel. 03831 203496 info©stadt-landschaft-region.de

4. Feststellung der Verfahrenszustandigkeit
(Ausgenommen sind Vorhaben, die unmittelbar der Verwaltung der Natura 2000-Gebiete dienen)

4.1 Liegt das Vorhaben

El in einem Natura 2000-Gebiet oder

Z auflerhalb eines Natura 2000-Gebiets mit mbglicher VVirkung auf em n oder ggfs. mehrere
Gebiete oder auf mailgebliche Bestandteile eines Gebiets?

weiter bei Ziffer 4.2

4.2 Bedarf das Vorhaben einer behordlichen Entscheidung oder besteht eine sonstige
Pflicht, das Vorhaben einer BehOrde anzuzeigen?

El la weiter bei Ziffer 5

CI nein weiter bei Ziffer 4.3

4.3 Da das Vorhaben keiner behordlichen Erlaubnis oder Anzeige an eine Behorde
bedarf, wird es gemail § 34 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz
der zustandigen Naturschutzbehorde hiermit angezeigt.

weiter bei Ziffer 5

Vermerke der zu-
standigen Behorde

Fristablauf:

5. Darstellung der vom Vorhaben/Plan miiglicherweise betroffenen Natura — 2000 Gebiete und der in den
Gebieten vorkommenden Lebensraumtvoen (LRT1 und Arten
Lebensraumtyp

charakteristi-
scher Arten) oder Lebens-
raume von Arten* (Code)

Lebensraumtyp oder
Art*
Lebensraumelemente:
- Brutvogel: BV
- Zug-, Rastvogel,
Ubervvinterer: RV

Moglicherweise Beeintrachtigun-
gen betroffene LRT und Arten

Alcedo atthis -
Eisvogel (A229)

Anas acute -
Spieflente (A054

Anas clypeata -
LOffelente (A056:

Anas crecca -
Krickente (A704)

Anas penelope -

BV

BV; RV

BV; RV

BV, RV

RV

Lebensraum wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtiat

Rastgebiet oder Lebensraum wird
durch Vorhaben nicht beeintrachtiat

Rastgebiet oder Lebensraum wird
durch Vorhaben nicht beeintrachtiat

Rastgebiet oder Lebensraum wird
durch Vorhaben nicht beeintrachtiat

Rastgebiet wird durch Vorhaben

Vermerke der
zustandigen Be-
horde
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Pfeifente (A050) nicht beeintrechtigt

Anas querquedula -
Knekente (A055)

BV; RV Rastgebiet oder Lebensraum wird
durch Vorhaben nicht beeintrachtigt

Anas strepera -
Schnatterente (A703)

BV; RV Rastgebiet oder Lebensraum wird
durch Vorhaben nicht beeintrachtigt

Anser albifrons -
Blessgans (A394)

RV Rastgebiet wird durch Vorhaben
nicht beeintrechtigt

Anser anser -
Graugans (A043)

RV Rastgebiet wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Anser fabalis -
Saatgans (A701)

RV Rastgebiet wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Asio flammeus -
Sumpfohreule (A222)

RV Rastgebiet wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Aythya ferina -
Tafelente (A059)

BV; RV Rastgebiet oder Lebensraum wird
durch Vorhaben nicht beeintrachtigt

Aythya fuligula -
Reiherente (A061)

By; RV Rastgebiet oder Lebensraum wird
durch Vorhaben nicht beeintrachtigt

Aythya mar//a -
Bergente (A062)

RV Rastgebiet wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Branta leucopsis -
Nonnengans, VVeiflwangen-
gans (A045)

RV Rastgebiet wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Bucephala clangula -
Schellente
(A067)

RV Rastgebiet wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Calidris alpina -
Alpenstrandleufer (A149)

RV Rastgebiet wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Calidris alpina schinzii -
Alpenstrandleufer (Mitteleu-
rope) (A466)

BV Lebensraum wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Caprimulgus europaeus -
Ziegenmelker (A224)

BV Lebensraum wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Charadrius hiaticula -
Sandregenpfeifer (A137)

BV; RV Rastgebiet oder Lebensraum wird
durch Vorhaben nicht beeintrachtigt

Ciconia ciconia -
WeifIstorch (A667)

BV Lebensraum wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Ciconia nigra -
Schwarzstorch (A030)

RV Rastgebiet wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Circus aeruginosus -
Rohrweihe (A081)

BV Lebensraum wird durch Vorhaben
nicht beeintrechtigt

Circus cyaneus -
Kornweihe (A082)

RV Rastgebiet wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Circus pygargus -
Wiesenweihe (A084)

RV Rastgebiet wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Clangula hyemalis -
Eisente (A064)

RV Rastgebiet wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Cotumix cotumix -
Wachtel (A113)

BV Lebensraum wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Crex crex -
Wachtelkonig (A122)

BV Lebensraum wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Cygnus columbianus bewi- RV Rastgebiet wird durch Vorhaben
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ckii - Zwergschwan (Mitteleu-
ropa) (A037)

nicht beeintrachtigt

Cygnus cygnus -
Singschwan (A038)

RV Rastgebiet wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Cygnus 0/or-
HOckerschwan (A036)

RV Rastgebiet wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Dendrocopos medius -
Mittelspecht (A238)

BV Lebensraum wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Dryocopus mart/us -
Schwarzspecht (A236)

BV Lebensraum wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Falco tinnunculus -
Turmfalke (A096)

BV Lebensraum wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Ficedula parva -
Zwergschnapper (A320)

BV Lebensraum wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Fulica atra -
Blasshuhn (A723)

RV Rastgebiet wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Gavia arctica -
Prachttaucher (A689)

RV Rastgebiet wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Gavia stellata -
Sterntaucher (A001)

RV Rastgebiet wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Grus grus -
Kranich (A639)

BV; RV Rastgebiet wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Haematopus ostralegus -
Austernfischer (A130)

BV Lebensraum wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Haliaeetus alb/c//la -
Seeadler (A075)

By; RV Rastgebiet wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Lan/us co/Juno -
NeuntOter (A338)

BV Lebensraum wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Larus canus -
Sturmmowe (A182)

BV Lebensraum wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Larus marinus -
Mantelmowe (A187)

BV Lebensraum wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Larus melanocephalus -
Schwarzkopfmowe (A176)

BV Lebensraum wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Larus minutus -
Zwergrnowe (A177)

RV Lebensraum wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Larus ridibundus -
Lachm6we (A176)

BV Lebensraum wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Limosa lapponica -
Pfuhlschnepfe (A157)

RV Rastgebiet wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Limosa limosa -
Uferschnepfe (A614)

BV Lebensraum wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Lullula arborea -
Heidelerche (A246)

BV Lebensraum wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Melanitta nigra -
Trauerente
(A706)

RV Rastgebiet wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Mergus albellus -
Zwergsager (A068)

RV Rastgebiet wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Mergus merganser -
Gansesager (A654)

RV Rastgebiet wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt
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Mergus serrator -
Mittelsager (A069)

RV Rastgebiet wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Miliaria calandra (Syn.: Em-
beriza calandra) -
Grauammer (A383)

RV Rastgebiet wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Milvus migrans -
Schwarzmilan (A073)

BV Lebensraum wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Mi/vus mi/vus -
Rotmilan (A074)

BV; RV Rastgebiet oder Lebensraum wird
durch Vorhaben nicht beeintrachtigt

Numenius arquata -
Grofler Brachvogel (A768)

BV; RV Rastgebiet oder Lebensraum wird
durch Vorhaben nicht beeintrachtigt

Pandion haliaetus -
Fischadler (A094)

RV Rastgebiet wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Pemis apivorus -
Wespenbussard (A072)

BV; RV Rastgebiet oder Lebensraum wird
durch Vorhaben nicht beeintrachtigt

Phalaropus lobatus -
OdinshOhnchen (A170)

RV Rastgebiet wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Phalacrocorax carbo sinen-
sis - Kormoran (Mitteleuropa)
(A391)

RV Rastgebiet wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Philomachus pugnax -
Kampflaufer (A151)

BV; RV Rastgebiet oder Lebensraum wird
durch Vorhaben nicht beeintrachtigt

Pluvialis apricaria -
Goldregenpfeifer (A140)

RV Rastgebiet wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Podiceps auritus -
Ohrentaucher (A642)

RV Rastgebiet wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Porzana porzana -
TOpfelsumpfhuhn (A119)

BV Lebensraum wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Recurvirostra avosetta -
Sabelschnabler (A132)

BV; RV Rastgebiet oder Lebensraum wird
durch Vorhaben nicht beeintrachtigt

Riparia riparia -
Uferschwalbe (A249)

BV Lebensraum wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Somateria mollissima -
Eiderente (A063)

RV Rastgebiet wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Sterna albifrons (Syn.:
Sternula albifrons) -
Zwergseeschwalbe (A195)

BV; RV Rastgebiet oder Lebensraum wird
durch Vorhaben nicht beeintrachtigt

Sterna caspia (Syn.: Hydro-
pro gne caspia)- Raubsee-
schwalbe (A190)

BV; RV Rastgebiet oder Lebensraum wird
durch Vorhaben nicht beeintrachtigt

Sterna hirundo -
Fluilseeschwalbe (A193)

BV Lebensraum wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Sterna sandvicensis -
Brandseeschwalbe (A191)

BV; RV Rastgebiet oder Lebensraum wird
durch Vorhaben nicht beeintrachtigt

Sylvia nisoria -
SperbergrasmOcke (A307)

BV Lebensraum wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Tadoma tadoma -
Brandgans (A048)

By; RV Rastgebiet oder Lebensraum wird
durch Vorhaben nicht beeintrachtigt

Tringa totanus -
Rotschenkel (A162)

BV Lebensraum wird durch Vorhaben
nicht beeintrachtigt

Vane//us vane//us - BV; RV Rastgebiet oder Lebensraum wird
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Kiebitz (A142) durch Vorhaben nicht beeintrachtigt

*) Im Sinne der FFH-Richtlinie prioritare Lebensraumtypen oder Aden bitte mit einem Sternchen kennzeichnen.

weitere AusfOhrungen: siehe Anlage

6. Oberschlagige Ermittlung moglicher erheblicher Beeintrachtigungen durch das Vor-
haben anhand vorhandener Unterlaaen

mogliche erhebliche Be-
eintrachtigungen

betroffene Le-
bensraumtypen
oder Aden *)

Wirkung auf Lebensraumtypen oder
Lebensstatten von Arten (Art der Wir-
kung, Intensitat, Grad der Beeintrachti-
gung)

Vermerke der zu-
standigen Behorde

6.1 anlagebedingt

6.1.1 Flachenverlust (Versiege-
lung)

- Das Vorhaben nimmt keine Flachen in-
nerhalb des SPA-Gebiets em. Der Fla-
chenverlust konzentriert sich auf das
bereits langjahrig dem Campingplatz von
Born a. Darfl zugehOrige Grundstuck,
welcher seit mehreren Jahrzehnten in
Betrieb ist.

Es kommt zu einem Verlust von Zierrasen
(PEG) sowie Siedlungsgeholz (PVVX).
Fine Rastgebietsnutzung der Flache kann
aufgrund der Geholzbestande sowie der
natOrlichen Fluchtdistanzen der verschie-
denen Arten in Bezug auf die bestehen-
den Nutzungen ausgeschlossen werden.
UngestOrte oder stbrungsarme kustenge-
bundene Lebensraume sind in der Umge-
bung des Plangebiets nicht vorhanden.
Erhebliche Auswirkungen auf die mafIgeb-
lichen Gebietsbestandteile sind daher
nicht erkennbar.

6.1.2 Flachenumwandlung - -

6.1.3 Nutzungsanderung - Da das Plangebiet bereits langjahrig als
Campingplatz genutzt wird, stellt die Neu-
ordnung der bestehenden Strukturen
keine Nutzungsanderung dar. GegenOber
dem Status -Quo ist eine geringfOgige
Nutzungsintensivierung zu erwarten,
welche sich jedoch nicht erheblich in den
Naturraum erstrecken wird.

6.1.4 Zerschneidung, Fragmentie-
rung von Natura 2000-
Lebensraurnen

- -

6.1.5 Veranderungen des (Grund-
) Wasserregimes

- -

6.2 betriebsbedingt

6.2.1 stoffliche Emissionen - -

6.2.2 akustische Veranderungen - Durch das Vorhaben werden voraussicht-
lich keine erheblichen akustischen Veran-
derungen in Form von Larmemissionen
einhergehen, die das bereits bestehende
Mail an Beeintrachtigungen durch die
bestehenden Nutzungen Oberschreiten.

FOr Sport- und Freizeitanlagen ist gem.
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HzE (2018) em n innerer Wirkbereich von
50 m und em n augerer VVirkbereich von
200 m ab Nutzungsschwerpunkt anzu-
nehmen (vgl. Anlage). Diese Beeintrachti-
gungen auf das nahegelegene Rastgebiet
bestehen bereits und werden sich auch
zukiinftig nicht weiter ausdehnen. Zudem
liegt das Vogelschutzgebiet auflerhalb des
inneren VVirkbereiches des Vorhabens.

Die akustischen Veranderungen werden
als nicht geeignet eingeschatzt, erhebli-
che Auswirkungen auf die mafIgeblichen
Gebietsbestandteile und Lebensraumbe-
standteile hervorzurufen.

6.2.3 optische VVirkungen - In Anbetracht der bestehenden Nutzung
und den abschirmenden Gehblzbestan-
den gegenOber dem Vogelschutzgebiet
sind keine erheblichen Auswirkungen auf
die maggeblichen Gebietsbestandteile
und Lebensraumelemente zu erwarten
(vgl. Anlage).

Durch die Nutzungsintensivierung ist der
Mensch als Stbrfaktor im Plangebiet zwar
haufiger ,wahrnehmbar, jedoch sind ge-
genOber dem Schutzgebiet abschirmende
Gehblzbestande vorhanden, sodass keine
optische Beziehung besteht.

Schon jetzt halten die auf den nahegele-
genen Ackerflachen rastenden Vogelarten
natOrliche Fluchtdistanzen zu bestehen-
den Bebauungen, Gehblzstrukturen, Ver-
kehrsflachen und Nutzungen em. Es wird
daher betriebsbedingt zukOnftig nicht zu
einer erhohten Fluchtreaktion von rasten-
den Vogeln kommen.

6.2.4 Veranderungen des Mikro-
und Mesoklimas

- -

6.2.5 Gewasserausbau - -

6.2.6 Einleitungen in Gewasser
(stofflich, thermisch, hydrau-
lischer Stress)

- -

6.2.7 Zerschneidung, Fragmentie-
rung, Kollision

- -

6.3 baubedingt
,

6.3.1 Flacheninanspruchnahme
(Baustraflen, Lagerplatze
etc.)

- Das Vorhaben nimmt keine Flachen in-
nerhalb des Vogelschutzgebiets em. Eine
baubedingte Flacheninanspruchnahme
konzentriert sich auf den bereits langjahrig
in Nutzung befindlichen Campingplatz von
Born a. Darfl und beansprucht keine un-
gestorten Flachen. Es sind auch aufgrund
der zeitlichen Befristung und der Entfer-
flung zum Schutzgebiet keine erheblichen
Auswirkungen auf die maggeblichen Ge-
bietsbestandteile und Lebensraumele-
mente zu erwarten.

6.3.2 Emissionen - -
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6.3.3 akustische Wirkungen - Eventuell kommt es zu temporaren akus-
tischen durch BaumafInahmen und erhOh-
ten Verkehr, jedoch sind in Anbetracht der
Vorbelastung durch die bestehenden
Nutzungen (vgl. Anlage), sowie der zeitli-
chen Begrenzung und des geringen Urn-
fangs des Vorhabens keine erheblichen
Auswirkungen auf die maRgeblichen Ge-
bietsbestandteile und Lebensraumele-
mente zu erwarten.

6.3.4 Einleitungen in Gewasser - -
(stofflich, thermisch, hydrau-
lischer Stress)

*) Im Sinne der FFH-Richtlinie prioritare Lebensraumtypen oder Arten bitte mit einem Sternchen kennzeichnen.

7. Summationswirkung
Besteht die Moglichkeit, dass durch das Vorhaben im Zusammenwirken mit anderen, bereits beste-
henden oder geplanten MafInahmen die Schutz- und Erhaltungsziele eines oder mehrerer Natura
2000-Gebiete erheblich beeintrachtigt werden?

ja weitere AusfOhrungen: siehe Anlage

betroffener
Lebensraum-
typ oder Art

mit welchen Planungen oder
Mailnahmen kann das Vorhaben
in der Summation zu erheblichen
Beeintrachtigungen fiihren?

welche Wirkungen sind betroffen? Vermerke der zu-
standigen Behorde

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Sofern durch das Vorhaben Lebensraumtypen oder Arten in mehreren Natura 2000-Gebieten betrof-
fen sind, bitte auf einem separaten Blatt die jeweilige Gebietsnummer mit angeben.

Z nein, Summationswirkungen sind nicht gegeben

8. Anmerkungen
(z.B. mangelnde Unterlagen zur Beurteilung der Wirkungen oder Hinweise auf Magnahmen, die eine
Beeintrachtigung von Arten, Lebensraumen, Erhaltungszielen vermeiden konnten)

Das Vorhaben besitzt nicht das Potenzial, Schaden, erhebliche Stbrwirkungen oder Veranderungen
am Schutzgebiet oder dessen mailgeblichen Gebietsbestandteilen auszulbsen, da BaumaSnahmen
auf den bestehenden Campingplatz beschrankt sind und sich dessen Wirkbereiche nicht Ober die
der bestehenden Nutzungen hinaus erstrecken.

weitere Ausfuhrungen: siehe Anlage
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Anlage zu la

a) Zeichnerische und kartographische Darstellung gernall Punkt 2
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Lage des Satzungsgebietes mit Darstellung des EU-Vogelschutzgebietes DE 1542-401 Vorpommer-
sche Boddenlandschaft und nordlicher Strelasund (braun hinterlegt); Plangrundlage: Landesamt fur
Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Bestehende Beeintrachtigung der umliegenden Rastgebiete und des Vogelschutzgebietes durch den
Siedlungsbereich von Born a. Darfl und das Vorhaben; GrOn: innerer VVirkbereich (50 m); Rot: auRe-
rer Wirkbereich (200 m). Die Rastgebietsfunktionen sind braun (Land) bzw. blau (Wasser) schraffiert
dargestellt, das Vogelschutzgebiet flachig braun.
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Anhang 2) Artenschutzfachbeitrag
zum Bebauungsplan Nr. 32 A „Campingplatz Born a. Darg — Teilflache Nord"
der Gemeinde Born
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Anhang A: Relevanzprufung fur Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie Anlage I .................92

Anhang B: RelevanzprOfung fur Europaische Vogelarten .........................................................101

1) Einleitung

1.1) Anlass und Aufgabenstellung
Das Plangebiet liegt in der Gemeinde Born a Darll im landlichen Raum westlich des Siedlungsge-
biets. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans soil der bestehende Campingplatz neu geordnet und
das Angebot fOr Gaste diversifiziert werden. Es sind diverse geholz- und gebaudegebundene Quar-
tiere innerhalb des Plangebiets vorhanden, sodass eine spezielle artenschutzrechtliche PrOfung er-
forderlich ist.

Im vorliegenden Artenschutzfachbeitrag werden die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande nach
§ 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezOglich der gemeinschaftsrechtlich geschOtzten Arten (alle
europaischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erf011t
werden kOnnen, ermittelt und dargestellt.

,

A
Abbildung 1: Lage des Plangebiets (schwarz umrandet)

1.2) Rechtliche Grundlagen

•
N

0

f

Born a. Dar8

J

'-I--

1.2.1) Europarechtliche Vorgaben

Europarechtlich ist der Artenschutz in den Artikeln 12, 13 und 16 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates
zur Erhaltung der natOrlichen Lebensraume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen vom
21.05.1992 - FFH-Richtlinie - (ABI. L 206 vom 22.07.1992, S. 7) sowie in den Artikeln 5 bis 7 und 9
der Richtlinie 2009/147/EG des europaischen Parlaments und des Rates Ober die Erhaltung der wild
lebenden Vogelarten vom 30.11.2009 - Vogelschutzrichtlinie - (ABI. L 20 vom 26.01.2010, S. 7)
verankert.

Art. 12 Abs. 1 FFH-Richtlinie verbietet:
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a) alle absichtlichen Formen des Fangs oder der Tbtung von Exemplaren der Tierarten nach An-
hang IV a),

b) jede absichtliche Storung der Tierarten nach Anhang IV a), insbesondere wahrend der Fortpflan-
zungs-, Aufzucht-, Obervvinterungs- und Wanderungszeiten,

c) jede absichtliche Zerstbrung oder Entnahme von Eiern der Tierarten nach Anhang IV a) aus der
Natur,

d) jede Beschadigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der Tierarten nach
Anhang IV a).

Art. 13 Abs. 1 FFH-Richtlinie verbietet:
a) absichtliches PflOcken, Sammeln, Abschneiden, Ausgraben oder Vernichten von Exemplaren der

Pflanzenarten nach Anhang IV b) in deren Verbreitungsraumen in der Natur.

Nach Art. 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie kann, sofern es keine andervveitige zufriedenstellende Lb-
sung gibt und unter der Bedingung, dass die Populationen der betroffenen Art in ihrem natOrlichen
Verbreitungsgebiet trotz der Ausnahmeregelung ohne Beeintrachtigung in einem ganstigen Erhal-
tungszustand verweilen, von diesen Verboten u. a. abgewichen werden:
a) zum Schutz der wildlebenden Tiere und Pflanzen und zur Erhaltung der naturlichen Lebensrau-

me;
b) zur Verhatung ernster Schaden insbesondere an Kulturen und in der Tierhaltung sowie an Wal-

dern, FischgrOnden und Gewassern sowie an sonstigen Formen von Eigentum;
c) im Interesse der Volksgesundheit und der Offentlichen Sicherheit oder aus anderen zwingenden

Granden des Oberwiegenden offentlichen Interesses, einschlieglich solcher sozialer oder wirt-
schaftlicher Art oder positiver Folgen far die Umwelt;

d) zu Zwecken der Forschung und des Unterrichts, der Bestandsauff011ung und Wiederansiedlung
und der kw diese Zwecke erforderlichen Aufzucht, einschliefIlich der kOnstlichen Vermehrung von
Pflanzen;

e) urn unter strenger Kontrolle, selektiv und in beschranktem Ausmall die Entnahme oder Haltung
einer begrenzten und von den zustandigen einzelstaatlichen Behbrden spezifizierten Anzahl von
Exemplaren bestimmter Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV zu erlauben.

Gemail Art. 5 der Vogelschutzrichtlinie ist es verboten:

a) Vogelarten, die unter Art. 1 der Richtlinie fallen, absichtlich zu tbten oder zu fangen,
b) Nester und Eier dieser Vogelarten absichtlich zu zerstbren oder zu beschadigen oder Nester zu

entfernen,
c) Vogelarten, die unter Art. 1 fallen, absichtlich zu storen, insbesondere wahrend der Brut- und Auf-

zuchtzeit, sofern sich diese Stbrung auf die Zielsetzung dieser Richtlinie erheblich auswirkt.

Nach Art. 9 der Vogelschutzrichtlinie kann von diesen Verboten u. a. abgewichen werden, wenn
a) es keine andere zufriedenstellende Lbsung gibt,
b) das Abweichen von den Verboten im Interesse der Volksgesundheit, der bffentlichen Sicherheit

oder im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt geschieht und
gem. Art. 13 Vogelschutzrichtlinie darf die getroffene Magnahme nicht zu einer Verschlechterung der
derzeitigen Lage des Erhaltungszustandes aller unter Artikel 1 fallenden Vogelarten fahren.

1.2.2) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

Mit der Novelle des BNatSchG Dezember 2007 hat der Gesetzgeber das deutsche Artenschutz-recht
an die europaischen Vorgaben angepasst. In diesem Zusammenhang mOssen seither die Aden-
schutzbelange bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungsverfahren entsprechend
den europaischen Bestimmungen geprilft werden.

Die rechtliche Grundlage dieses artenschutzrechtlichen Fachbeitrages bildet das Bundesnatur-
schutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04.
Marz 2020 (BGBI. I S. 440) geandert worden ist. Der Artenschutz ist in den Bestimmungen der §§ 44
und 45 BNatSchG verankert.
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Verbote gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG sind wie folgt
gefasst:

„Es 1st verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschtitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu
verletzen oder zu tdten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-
schadigen oder zu zerstoren,

2. wild lebende Tiere der streng geschtitzten Arten und der europaischen Vogelarten wah-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Ma user-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten er-
heblich zu storen; eine erhebliche Storung liegt vor, wenn sich durch die Stdrung der Erhal-
tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders geschatzten Ar-
ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstdren,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschatzten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschadigen oder zu zerstoren."

Diese Verbote werden urn den fur Eingriffsvorhaben und Vorhaben, die nach einschlagigen Vorschrif-
ten des Baugesetzbuches zulassig sind, relevanten Absatz 5 des § 44 BNatSchG erganzt:

„1Ftir nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeintrachtigungen durch Eingriffe in Natur und
Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behorde durch-
gefahrt werden, sowie ftir Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1, die nach den Vorschriften
des Baugesetzbuches zulassig sind, gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote
nach Maggabe der Satze 2 bis 5.

2Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeftihrte Tierarten, europaische
Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach
§ 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeftihrt sind, liegt em n Verstog gegen

1. das TOtungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Be-
eintrachtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Totungs- und Verletzungsrisiko
kir Exemplare der betroffenen Allen nicht signifikant erhOht und diese Beeintrachtigung bei
Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmagnahmen nicht vermieden
werden kann,

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Be-
schadigung oder Zerstorung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor,
wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Magnahme,
die auf den Schutz der Tiere vor Tatung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor
Entnahme, Beschadigung oder Zerstorung und die Erhaltung der okologischen Funktion
der Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beein-
trachtigt werden und diese Beeintrachtigungen unvermeidbar sind,

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die okologische Funktion der von
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestatten im raumlichen
Zusammenhang weiterhin erf011t wird.

3Soweit erforderlich, konnen auch vorgezo gene Ausgleichsmagnahmen festgelegt werden.

'Fur Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG
aufgefuhrten Arten gelten die Satze 2 und 3 entsprechend.

'Sind andere besonders geschatzte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchftihrung ei-
nes Eingriffs oder Vorhabens kein Verstog gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbo-
te vor"
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Im Absatz 6 sind folgende Maggaben formuliert:

„Die Zugriffs- und Besitzverbote gelten nicht fur Handlungen zur Vorbereitung gesetzlich vorge-
schriebener Preifungen, die von fachkundigen Personen unter groRtmoglicher Schonung der tinter-
suchten Exemplare und der abrigen Tier - und Pflanzenwelt im notwendigen Urn fang vorgenommen
werden. Die Anzahl der verletzten oder getoteten Exemplare von europaischen Vogelarten und Aden
der in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeffihrten Tierarten 1st von der fachkun-
digen Person der fur Naturschutz und Landschaftspflege zustandigen Behorde jahrlich mitzuteilen."

Ausnahmen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG

Werden Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfullt, kann die ftjr Natur-
schutz und Landschaftspflege zustandige Bel-lei-de von den Verboten des § 44 im Einzelfall Ausnah-
men zulassen, wenn die Voraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfeillt sind. Mtiglich ist dies

„1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaft-
licher Schaden,

2. zum Schutz der natarlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt,

3. far Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende
MaRnahmen der Aufzucht oder kunstlichen Vermehrung,

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der offentlichen Sicherheit einschlieRlich der Ver-
teidigung und des Schutzes der Zivilbevolkerung, oder der maggeblich gunstigen Auswirkun-
gen auf die Umwelt oder

5. aus anderen zwingenden Grunden des Oberwiegenden offentlichen Interesses einschlieglich
solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art.

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Altemafiven nicht qeqeben sind und
sich der Erhaltunqszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 16
Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG weitergehende Anforderungen enthalt. Artikel 16 Abs. 3 der Richtli-
nie 92/43/EWG und Artikel 9 Abs. 2 der Richtlinie 79/409/EWG sind zu beachten. Die Landesregie-
rungen konnen Ausnahmen auch allgemein durch Rechtsverordnung zulassen. Sie /carmen die Er-
machtigung nach Satz 4 durch Rechtsverordnung auf andere Landesbehorden abertragen."

1.2.3) Naturschutzausfiihrungsgesetz Mecklenburg-Vorpommerns (NatSchAG M -V)

Das Naturschutzausftjhrungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (NatSchAG M -V) vorn 23.02.2010
(GVOBI. 2010, S. 66) 1st am 01.03,2010 in Kraft getreten. Aktuell gilt die Fassung der 3. Anderung
vom 05. Juli 2018 (GVOBI. M -V S. 221). Es enthalt keine von den unmittelbar geltenden Artenschutz-
regelungen des BNatSchG abweichende Regelungen, da im Artenschutz keine Abweichungsmog-
lichkeit fur die Lander besteht.

Die Zustandigkeit des LUNG fur den Vollzug der Paragraphen 37 bis 55 BNatSchG folgt aus § 3 Nr.
5 NatSchAG M -V.

1.3) Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen

Grundlage der Bearbeitung der vorliegenden artenschutzrechtlichen Untersuchung sind der Leitfa-
den Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommem Hauptmodul Planfeststellung / Genehmigung FROE-
LICH & SPORBECK / LUNG M -V (Stand 20.09.2010), die Hinweise zur Aufstellung der naturschutzfach-
lichen Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prafung (saP) von FROELICH & SPORBECK
(2008), die Vollzugshinweise zum Artenschutzrecht (LANA 2007), die Hinweise der LANA zur An-
wendung des europaischen Artenschutzrechts bei der Zulassung von Vorhaben und Planungen (LA-
NA 2006) sowie die Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutz-
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gesetzes (LANA 2009). Dies schliegt die Betrachtung der aktuellen Rechtsprechung und der aktuel-
len Gesetzeslage zum Artenschutz em. Zur Bewertung der Arlen wurde erganzend SCHNITTER ET AL.
(2006)1 herangezogen.

Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag wird in folgenden PrOfschritten erstellt:
1. Potenzialabschatzung bei der Ortsbegehung am 25.08.2020, einschlieglich Baumkontrolle,
2. RelevanzprOfung/ projektspezifische Ermittlung des prOfungsrelevanten Artspektrums,
3. Prognose und Bewertung der Schadigungen bzw. Stbrung von Tier- und Pflanzenarten nach

Anhang IV der FFH-Richtlinie und der europaischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-
Richtlinie gemag § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG auf Grundlage der Formblatter des
Landes M -V,

4. PrOfung der naturschutzrechtlichen Voraussetzungen fOr eine Zulassung des Vorhabens nach
§ 45 BNatSchG.

Die Begriffsbestimmungen sind dem Leitfaden Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommem, Hauptmo-
dul Planfeststellung/Genehmigung des Landesamtes fur Umwelt, Naturschutz und Geologie M -V
(FRoELicH & SPORBECK, Stand: 20.09.2010) zu entnehmen.

1.3.1) Relevanzpriifung der Anhang IV-Arten der FFH-Richtlinie (Anhang A)

Zu den einzelnen Artengruppen sind keine speziellen Kartierungen erfolgt. Die PrOfung erfolgt an-
hand der bundes- und landesweiten Verbreitungskarten als Bestandteil der Steckbriefe dieser Arlen
im Internetauftritt des LUNG und des BfN. Fur die Artengruppe Fledermause wurden zudem die Ver-
breitungskarten des Landesfachausschusses fOr Fledermausschutz und —forschung in Mecklenburg-
Vorpommem hinzugezogen, sowie fur Amphibien und Reptilien die Verbreitungskarten der Deut-
schen Gesellschaft fOr Herpetologie und Terrarienkunde — Arbeitsgemeinschaft Feldherpetologie und
Artenschutz.

Befindet sich das Vorhaben innerhalb des dargestellten Verbreitungsgebietes einer Art und entspricht
die Habitatausstattung vor art den LebensraumansprOchen der Art, so wird von einem potenziellen
Vorkommen ausgegangen und eine PrOfung der Verbotstatbestande ist notwendig.

Im Umkehrschluss bedeutet das, wenn einer dieser beiden Faktoren (Vorhaben im Verbreitungsge-
biet sowie passende Habitatausstattung) fehlt, wird die Art nicht weiter betrachtet, da em n potenzielles
Vorkommen ausgeschlossen werden kann.

Eine ausfOhrliche Betrachtung aller in Mecklenburg-Vorpommern vorkommenden Anhang IV-Arten
erfolgt in Anhang A dieses Artenschutzfachbeitrages. Darin werden jene Arten gekennzeichnet, fur
die anschlieflend eine vertiefende Betrachtung in Form von Artensteckbriefen erfolgt (grau hervorge-
hoben). FOr die anderen Arlen erfolgt eine kurze Begrundung, warum sie von den weiteren PrOf-
schritten ausgeschlossen werden.

1.3.2) Relevanzpriifung der europaischen Vogelarten (Anhang B)

Die Abschichtungskriterien des LUNG fOr eine vertiefende Betrachtung von Vogelarten anhand von
artbezogenen Steckbriefen sind:

• Arten des Anhang I der V-RL,
• Gefahrdete Arten (Rote Liste M -V bzw. Rote Liste BRD der Kategorien 0 — 3),
• Arten, fOr die M -V eine besondere Verantwortung tragt (Raumbedeutsamkeit, mindestens 40

% des gesamtdeutschen Bestandes oder mit weniger als 1.000 Brutpaaren in M -V).

Empfehlungen fiir die Erfassung und Bewertung von Arten als Basis fOr das Monitoring nach Artikel 11 und 17 der
FFH-Richtlinie in Deutschland.
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• Arten mit spezifischer kleinraumiger Habitatbindung (z.B. Horst- und Hohlenbruter, Kolonie-
brOter, Gebaudebruter),

• Aden mit grofler Lebensraumausdehnung/ Raumnutzung und folglich i.d.R. groflen Territorien
(insb. Greifvogelarten),

• Streng geschutzte Vogelarten nach § 7 Abs. 2 Ni. 14 BNatSchG (betrifft Arten der Anlage I
Spalte 2 der BArtSchVO sowie in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97).

Treffen die genannten Kriterien nicht zu, kbnnen die betroffenen Vogelarten in Gilden zusammenge-
fasst werden. Die AbprOfung der Einschlagigkeit artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande kann
dann in Sammelsteckbriefen erfolgen.

Zu den einzelnen Arten sind keine speziellen Kartierungen erfolgt. Die Artenauswahl in Anhang B
beruht auf dem Leiffaden Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommem (FRoEucH & SPORBECK, 2010).

Dieses umfangreiche Artenspektrum wird im Rahmen der RelevanzprOfung zunachst auf die Arten
reduziert, die unter Beachtung ihrer LebensraumansprOche im Untersuchungsraum vorkommen Icon-
nen und kir die eine Beeintrachtigung im Sinne der Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG
durch Wirkungen des Vorhabens nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann (Abschichtung).
Das bedeutet, dass im Vorfeld eine Einteilung der Arten anhand ihrer Brutplatze und Lebensraume
stattfindet. Die Einteilung erfolgt entsprechend LBV-SH/AfPE - Beachtung des Artenschutzrechtes
bei der Plan feststellung (2016):

Brutvogelgilde Lebensraum

- Bodennah brutende Vogel der Gras-
Staudenfluren

- BodenbrOter
- BinnengewasserbrOter (inkl. Rtihricht)
- GeholzfreibrOter
- Geholzhohlenbruter
- BodenhohlenbrOter
- NischenbrOter
- Felsbruter
- Brutvogel menschlicher Bauten

und - Meer und Meereskuste (K) einschl. Salz-
wiesen, Brackwasserrohrichte, Uferbefesti-
gungen

- Walder, GebOsche und KleingehOlze (W)
einschliefIlich Waldlichtungen

- Geholze und sonstige Baumstrukturen
- Flieflgewasser (F1)

Stillgewasser (F2) einschl. SpOlbecken an
der NordseekOste

- Grunland
- Acker- und Gartenbau-Biotope (A) ohne

Geholzstrukturen
- Ruderalfluren
- Siedlungsbiotope
- Heiden und Magerrasen (T), einschlieSlich

KOstendiThen
- Geomorphologie (= steiler Hang im Bin-

nen-land und Binnendune; Kiesgruben-
steilwande, Steilufer an der KOste)

- Hoch- und Obergangsmoore (M) ein-
Torfstiche

Diese grobe Einteilung entspricht nicht den speziellen Habitatanforderungen einer Art.

Im zweiten Schritt erfolgt die OberprOfung der Verbreitungsgebiete einer Art anhand des Zweiten
Brutvogelatlas des Landes Mecklenburg-Vorpommem (VOKLER, F., 2014). Liegt das Vorhaben im
Verbreitungsgebiet einer Art, deren LebensraumansprOche der Biotopausstattung des Untersu-
chungsraumes entsprechen, wird von einem potenziellen Vorkommen ausgegangen. Im folgenden
Schritt werden die speziellen Habitatanforderungen einer potenziell vorkommenden Art geprOft. Wer-
den die speziellen Habitatanforderungen einer Art im Untersuchungsraum erfullt, ist als „worst case"
em n Vorkommen anzunehmen und entsprechend eine artenschutzrechtliche PrOfung in Form von
Steckbriefen durchzuf0hren.
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1.4) Datengrundlage
Zu den einzelnen Artengruppen erfolgten keine speziellen Kartierungen. Fijr eine Einschatzung des
Vorkommens von Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie und europaischen Vogelarten werden fol-
gende Datengrundlagen genutzt:

- Verbreitungskarten der Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie des Bundesamtes für Natur-
schutz (BfN) und des Landesamtes fOr Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG),

- VOKLER, F. (2014): Zweiter Brutvogelatlas des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Ornitholo-
gische Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V. (Hrsg.)

- Verbreitungskarten der Fledermausarten des Landesfachausschusses für Fledermausschutz
und —forschung Mecklenburg-Vorpommern,

- Verbreitungskarten der Reptilien- und Amphibienarten der Deutschen Gesellschaft fOr Herpe-
tologie und Terrarienkunde (DGHT),

- Landesamt kir Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern: Kartenportal
Umwelt Mecklenburg-Vorpommern (Abfrage September 2020),

- Beobachtungen bei der Ortsbegehung am 25.08.2020.

2) Beschreibung des Untersuchungsgebietes
Das Untersuchungsgebiet wurde am 25.08.2020 durch Vreni Zimmermann (Dipl.-Ing.) begangen und
auf potenzielle Habitate untersucht. Das Wetter war zum Begehungszeitpunkt (11:00 Uhr bis 13:30
Uhr MEZ) klar, die Temperatur lag bei etwa 20 °C.
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Abbildung 2: Plangebiet mit Einzelbaumbestand (Luftbild: geodaten-mv.de), unmaRstablich, genordet

Beim Plangebiet handelt es sich urn eine 2,9 ha groge Flache westlich der Ortslage Born a. Daril
(siehe Abbildung 2). Im Westen, Suden und Nordwesten schlieflen sich weitere Flachen des Cam-
pingplatzes an, welche zum Tell waldartige Geholzbestande aufweisen. Richtung Osten setzt sich die
Deponie, welche den ostlichen Tell der Flache einnimmt, Ober die Plangebietsgrenze hinaus fort.
Richtung Norden grenzt offene Landschaft mit landwirtschaftlicher Nutzung (Weide) an. GegenOber
dem umgebenden Naturraum 1st das Plangebiet durch dichte Geholzbestande weitestgehend abge-
schirmt. Diese setzen sich im ostlichen Bereich entlang der Strafe aus Zitter-Pappel (Populus tremu-
la) mit einem hohen Anteil an Jungwuchs und im sOdostlichen Bereich aus Oberwiegend Stiel-Eiche
(Quercus robur), Hange-Birke (Betula pendula) sowie Berg- und Spitz-Ahorn (Acer pseudoplatanus /
platanoides) zusammen. In den Geholzflachen entlang der Stage finden sich auch grOgere Vor-
kom men des Adlerfarns (Pteridium aquilinum).

Der Grollteil der Flache 1st als Campingplatz (PZC) anzusprechen. Die Freiflachen sind aufgrund der
intensiven Nutzung zum Tell vegetationsfrei. Die Vegetation setzt sich Oberwiegend aus trittfesten
Arten wie Spitz- und Breitwegerich (Plantago lanceolata /major) sowie Einjahrigem Rispengras (Poa
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annua) zusammen. In Randbereichen und im Bereich des Zierrasens (PEG) an der Deponie (OSX)
finden sich auch LOwenzahn (Taraxacum spec.), Doldiges Habichtskraut (Hieracium umbellatum),
Graukresse (Berteroa incana), Gemeiner Beifuf (Artemisia campestris), Weg-Malve (MaIva
neglecta), Wei(ler GansefuR (Chenopodium album), Kleinblutige Konigskerze (Verbascum thapsus),
Rainfarn (Tanacetum vulgaris), Gemeine Schafgarbe (Achillea millefolium), VViesen-Labkraut (Galium
mollugo), Saat-Luzerne (Medicago sativa) und Kanadisches Berufkraut (Conyza canadensis). Es
sind mehrere kleine Geholzinseln (PVVX) aus Oberwiegend heimischen Aden wie Gemeinem Wa-
cholder (Juniperus communis), Echter Hopfen (Humulus lupulus), Besenginster (Cytisus scoparius),
Rose (Rosa spec.), Brombeere (Rubus spec.), WeiRdorn (Crataegus spec.), Eberesche (Sorbus
aucuparia), Wald -Kiefer (Pinus sylvestris) sowie Jungwuchs der vorherrschenden Bau marten.

Das Plangebiet ist durch die langjahrige Nutzung als Campingplatz und die damit verbundene inten-
sive Pflege vorbelastet.

!::"-3:---'-:-':-:---''':--=-f.-f------r--,-,-:-----::._."--'-:--._:=----:-'-=--E-
-:::- - --''"----------. - /  /7 / i

---,-_-_-__---...::-- -_-_,--.- ---,------------i-.'__.--:--. ----------------______--_----__%- ___,-- ---., ._ -_..„, i  ,
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Abbildung 3: Eingangsbereich Campingplatz mit Rezeption (links), Blick Richtung Sudwesten
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Doi'dung 4: trscnileisungsweg im SUclen mit I-eldgehOlz (links) und Siedlungsgeholz (rechts), Blick Richtung Westen
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Abbildung 5: Zentraler Bereich mit Wochenendhausern im Hintergrund, Blick Richtung Norden

3) Beschreibung des Vorhabens und seiner wesentlichen Wirkungen

3.1) Beschreibung des Vorhabens
Mit der Planung sollen gem813 Darstellung des Flachennutzungsplans die Ostlichen Randbereiche
des Camping platzes neu geord net werden.

Im Einzelnen ist geplant,

- ca. 40 Wohnmobilstandplatze fOr Kurzzeitcamping auf einer baulich vorgepragten Flache an
der Nordstrage, urn geordnete Verhaltnisse (geregelte Entsorgung, angemessene Sanitar-
versorgung) sicherzustellen und den Uferbereich im Zeitraum nachts ganzlich von Fahrzeu-
gen freihalten zu konnen,

- Aufstellflachen fOr ca. 25 Mobilheime als Kleinwochenendhauser nach der Camping- und
Wochenendplatzverordnung (CWVO M -V) zur Differenzierung des Beherbergungsangebots
auf dem Campingplatz,

- Bauflachen fur Gasteinformation (Rezeption) und Versorgungseinrichtungen (Wirtschaftshof
mit E-Ladesaule, MOIlcontainer, Entsorgungsstation fOr Chemietoiletten, usw.).

In den SO-Gebieten nimmt die Gebaudegrundflache von derzeit 580 m2 auf zukOnftig 2.450 m2 zu
(d.h. 1.870 m2 Totalverlust durch Versiegelung für Ausbau des Wirtschaftshofs und Aufstellbereiche
fOr Kleinwochenendhauser). Betroffen sind ausschliefIlich bisher unversiegelte Campingplatzflachen
(PZC) sowie in geringem Umfang Siedlungsgeholz aus heimischen Baumarten (PVVX).

Im Bereich der geplanten Wohnmobilstandplatze werden 3.430 m2 neu fOr eine flachige Campingnut-
zung in Anspruch genommen; die Flachen werden durch die Anlage von Schotterrasen teilversiegelt.

Zur Umsetzung der Planung konnen bis zu 7 Rodungen im Einzelbaumbestand erforderlich werden
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(Lage innerhalb von Baufenstern fur Wochenendhauser), em n Erhalt der Baume wird jedoch ange-
strebt. Es handelt sich z.T. urn jOngere Spitz-Ahorne (Acer platanoides) und eine Stiel-Eiche (Quer-
cus robur), betroffen sind aber auch altere, mehrstammige Silber-Ahorne (Acer saccharinum) und
eine ebenfalls mehrstammige, alte Wald -Kiefer (Pinus sylvestris). Ein Ausgleich zu rodender Geholze
findet direkt vor art statt, sodass der grungepragte Charakter des Naturcampingplatzes erhalten
bleibt. Fur die festgesetzten Pflanzungen gilt: Pflanzung und dauerhafter Erhalt von Einzelbaumen in
der Pflanzqualitat Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 16 — 18 cm der Aden
Feld-Ahorn (Acer campestre), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa),
Hange-Birke (Betula pendula), Hainbuche (Carpinus betulus), Weiadorn (Crataegus monogyna),
Wild-Apfel (Ma/us sylvestris), Wild-Birne (Pyrus communis), Stiel-Eiche (Quercus robur), Trauben-
Eiche (Quercus petraea), Eberesche (Sorbus aucuparia) oder Schwedische Mehlbeere (Sorbus in-
termedia). Bestandteil der Ausgleichsmagnahme ist die Pflege der Baume in den der Pflanzung fol-
genden 3 Vegetationsperioden. Vorgesehen ist zudem eine Pflanzung von 20 Einzelbaumen im Be-
reich SOCampingplatz (2). Je Einzelbaum ist em n unversiegelter Wurzelraum von > 12 qm freizuhal-
ten, der vor Uberfahren zu schOtzen ist.

3.2) Relevante Projektwirkungen
Nachfolgend werden Wirkfaktoren aufgefOhrt, welche Beeintrachtigungen und Storungen der europa-
rechtlich geschutzten Tier- und Pflanzenarten verursachen konnen:

Die von dem Vorhaben ausgehenden Projektwirkungen, die zu erheblichen Beeintrachtigungen be-
troffener Arten fithren konnten, lassen sich nach ihrer Ursache wie folgt gliedern:

- baubedingte Ursachen,
- anlagebedingte Ursachen,
- betriebsbedingte Ursachen.

Nach der Wirkdauer wird zwischen temporaren und dauerhaften VVirkungen unterschieden.

3.2.1) Baubedingte Wirkungen

Konkrete Angaben zu vorObergehenden Flachenbeanspruchungen durch Baustelleneinrichtungen,
Lagerplatze, Baustragen usw. sind in der Phase der Bebauungsplanung nicht bis ins Detail moglich.

Nachfolgende Wirkungen konnen angenommen werden:
- Auftrag von Boden und andere Erdbewegungen,
- temporare Beanspruchung von Flachen im Arbeitsbereich (Arbeitsstreifen, Lagerung von

Baumaterial und Erdaushub),
- Bodenverdichtung (Schwerlastverkehr), Entfernung von Vegetation und den Baubetrieb stO-

renden Strukturen im Arbeitsbereich und em n damit einhergehender Verlust an Habitatstruktu-
ren,

- temporare [arm- und Lichtemissionen durch den Baustellenbetrieb,
- temporare visuelle StOrung durch den Baustellenbetrieb,
- erhohter Schwerlastverkehr (Anlieferung),
- temporare Schadstoffemission durch den Baustellenbetrieb und mogliche Havarien.

Angesichts der zeitlichen Begrenztheit und des geringen Umfangs der BaumaRnahme auf einer Fla-
che, die bereits langjahrig als Campingplatz genutzt wird, wird der Baustellenverkehr insgesamt als
nicht erheblich eingeschatzt. Da durch die intensive Nutzung bereits StOrwirkungen vorhanden sind,
stellen die zeitlich begrenzten Bauarbeiten im geplanten geringen Umfang keine erhebliche Beein-
trachtigung dar. Es ist davon auszugehen, dass sich bereits heute im Umfeld des Arbeitsortes Ober-
wiegend storungstolerante Arten und solche der Siedlungsbereiche aufhalten.

3.2.2) Anlagebedingte Wirkungen

Anlagebedingt kann es im Zuge der Bebauung zu einer zusatzlichen Versiegelung von bis zu 1.870
rn2, einer Teilversiegelung von 3.430 m2 und zur Verschattung durch die Baukorper kommen.
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Nachfolgende Wirkungen konnen angenommen werden:
- Flachenverluste durch Versiegelungen,
- Verschattung durch Baukorper,
- Verlust von Baumstandorten.

3.2.3) Betriebsbedingte Wirkungen

Betriebsbedingt sind keine zusatzlichen Storwirkungen zu erwarten. Der Campingplatz wird bereits
langjahrig betrieben, es ist daher nicht mit erheblichen Veranderungen der Wirkungen zu rechnen.

Durch eine VergrOgerung der Kapazitaten kann eine geringfOgige Intensivierung der nachfolgenden
Wirkungen angenommen werden:

- An- und Abreiseverkehr von Gasten,
- Gerausch- und Lichtemissionen.

4) Bestandsdarstellung sowie Abpriifung der Verbotstatbestande

4.1) Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

Beziiglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH Richtlinie ergibt sich aus § 44 Abs.1, Ni. 4
i.V.m. Abs.5 BNatSchG fur nach § 15 BNatSchG zulassige Eingriffe folgende Verbote:

Schadiqungsverbot: Das Beschadigen oder Zerstbren von Standorten wild lebender Pflanzen oder
damit im Zusammenhang stehendes vermeidbares Beschadigen oder Zerstoren von Exemplaren
wildlebender Pflanzen bzw. ihren Entwicklungsformen ist verboten. Abweichend davon liegt em n Ver-
bot nicht vor, wenn die okologische Funktion des von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Stand-
orts im raumlichen Zusammen hang gewahrt wird.

Von den in Deutschland vorkommenden 28 Pflanzenarten des Anhangs IV FFH Richtlinie kommen
derzeit nur 6 Arten in Mecklenburg-Vorpommern vor (FuKAREK & HENKER 20062, BfN, www.flora-
mv.de). Fin Vorkommen und somit eine potenzielle Betroffenheit der relevanten Pflanzenarten kann
aufgrund der Verbreitungsgebiete der Arlen sowie der im Plangebiet vorkommenden Biotoptypen und
Standortfaktoren ausgeschlossen werden.

BezOglich der Tierarten der Arten des Anhangs IV a) FFH Richtlinie ergibt sich aus § 44 Abs.1, Nr. 1
bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG fur nach § 15 BNatSchG zulassige Eingriffe folgende Verbote:

Schadiqunqsverbot: Die Beschadigung oder Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten und
damit verbundene vermeidbare Verletzungen oder TOtungen von Tieren oder ihren Entwicklungsfor-
men ist verboten. Abweichend davon liegt em n Verbot nicht vor, wenn die okologische Funktion der
von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im raumlichen Zu-
sammen hang gewahrt wird.

Stdrunqsverbot Erhebliches Storen von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten ist verboten. Abweichend davon liegt em n Verbot nicht vor,
wenn die Stbrung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population fart.

Folgend werden alle in Mecklenburg-Vorpommern vorkommenden nach Anhang IV der FFH-
Richtlinie streng geschutzten Arlen auf em n mogliches Vorkommen im Untersuchungsraum [Mess-
tischblattquadrant (MTBQ) 1641-1] betrachtet und auf eine mOgliche Betroffenheit hin OberprOft.

Hinsichtlich der Abschatzung der potenziellen faunistischen Artenausstattung im Plangebiet wird
hauptsachlich von einer Betroffenheit von Arten ausgegangen, welche im Siedlungsumfeld vorkom-

2 FUKAREK & HENKER (2006): Flora von Mecklenburg-Vorpommern: Farn- und Bliitenpflanzen
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men. Die detaillierte RelevanzprOfung alter betroffenen Artengruppen erfolgt in Anlage A.

Saugetiere

Von den 44 in Deutschland gemeldeten Arten des Anhangs IV der FFH-RL weisen 22 Arten Vorkom-
men in Mecklenburg-Vorpommern auf, davon 17 Fledermausarten.

Auf Grund der Lage auflerhalb der bekannten Verbreitungsgebiete und der Habitatausstattung im
Plangebiet konnen Vorkommen der Arten Schweinswal (Phocoena phocoena), Wolf (Canis lupus),
Biber (Castor fiber) und Haselmaus (Muscardinus avellanarius) ausgeschlossen werden. Zwar sind
Vorkommen des Fischotters (Lutra lutra) innerhalb des MTBQ bekannt, jedoch bieten sich im Plan-
gebiet und dessen Umgebung keine geeigneten Lebensraumstrukturen. Ein Durchwandern ist auf-
grund der intensiven Nutzung ebenfalls nicht zu erwarten, sodass em n Vorkommen im Plangebiet
nicht zu erwarten ist.

Gemail Verbreitungskarten und den jeweiligen Lebensraumanspruchen der Arten sind im vom Vor-
haben betroffenen MTBQ Vorkommen von Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), Fransenfleder-
maus (Myotis matteri), Groflem Abendsegler (Nyctalus noctula), Rauhautfledermaus (Pipistrellus
nathusii), Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), Braunem Langohr (Plecotus auritus) und Zwei-
farbfledermaus (Vespertilio murinus) moglich. Es bieten sich potenziell geeignete Sommerquartiere
und Tagesverstecke an den Gebauden und im Bereich der Gehalzbestande. Baumhohlen konnten in
den Randbereichen der Geholzflachen nicht entdeckt werden, jedoch waren nicht alle Bereiche zu-
ganglich, sodass em n Vorhandensein nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Aufgrund der
Stammumfange ist jedoch eine Eignung als Winterquartier auszuschlieflen. Auch im Gebaudebe-
stand sind keine geeigneten VVinterquartiere vorhanden.

Mit einem Eingriff in die Gebaude- und Gehblzbestande kann es zu einem Verlust von Quartieren
kommen. Dabei kann auch eine Verletzung oder Tatung von lndividuen nicht ausgeschlossen wer-
den, sodass zum Schutz der potenziell vorkommenden Arlen geeignete Vermeidungsmagnahmen
einzuhalten sind. Der Tatbestand Storung tritt in Anbetracht der bereits langjahrig intensiven Nutzung
des Gelandes und der nur geringfugigen Nutzungsintensivierung nicht em.

Libellen

Von den 8 kir Deutschland gemeldeten Libellenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie besitzen 6
Arten Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern. AIle Arten sind streng an spezifische Habitatstruktu-
ren gebunden. Das Plangebiet und dessen nahere Umgebung bieten keine geeignete Lebensraum-
strukturen. Ein Vorkommen der Artengruppe im Plangebiet wird ausgeschlossen.

Kafer

Von den 9 fur Deutschland gemeldeten Kaferarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie besitzen 4
Arten Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern. Alle Arten sind streng an spezifische Habitatstruktu-
ren gebunden. Die gewasserbewohnenden Kaferarten sind an nahrstoffarme Gewasser gebunden,
wohingegen der Heldbock und der Eremit (Osmoderma eremita) groflere Altbaume benotigen. Dabei
ist fOr beide Arlen em n gewisser Totholzanteil bzw. fOr den Eremiten auch das Vorhandensein mullrei-
cher Baumhohlen notwendig. Diese speziellen Habitatanforderungen werden im Plangebiet nicht
erf011t, des Weiteren sind keine Vorkommen von gefahrdeten Kafern im MTBQ bekannt. Im Ergebnis
der Lebensraumanalyse sind keine Vorkommen von Kaferarten des Anhanges IV zu erwarten.

Tag- und Nachtfalter

Von den 16 kir Deutschland gemeldeten Schmetterlingsarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie
besitzen 3 Arten Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern. Alle Arlen sind streng an spezifische Ha-
bitatstrukturen gebunden. Es sind keine Vorkommen der Aden im vom Vorhaben betroffenen Mess-
tischblattquadranten bekannt, zudem fehlen entsprechende Habitatstrukturen im UR. Im Ergebnis
der Lebensraumanalyse sind keine Vorkommen von Schmetterlingsarten des Anhanges IV zu erwar-
ten.
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Reptilien

Von den 9 fOr Deutschland gemeldeten Reptilienarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie besitzen 3
Arten Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern. Im MTBQ sind Vorkommen von Schlingnatter
(Coronella austriaca) und Zauneidechse (Lacerta agilis) bekannt. lnnerhalb des Plangebiets oder
dessen naherer Umgebung fehlt es jedoch an geeigneten Habitatstrukturen wie ungestorten Son-
nenplatzen und ROckzugsraumen. Ein Vorkommen der Reptilienarten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie kann demnach ausgeschlossen werden.

Amphibien

Von den 13 fOr Deutschland gemeldeten Amphibienarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie besitzen
9 Arten Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern. In dem yam Vorhaben betroffenen MTBQ gibt es
gem. der Verbreitungskarten Vorkommen von Kreuzkrote (Bufo calamita), Wechselkrote (Bufo viri-
dis), Laubfrosch (Hyla arborea), Knoblauchkrote (Pelobates fuscus), Moorfrosch (Rana arvalis),
Springfrosch (Rana dalmatina) und Kammmolch (Triturus cristatus). Jedoch fehlen im Plangebiet und
dessen naherer Umgebung geeignete Lebensraume, sodass em n Vorkommen ausgeschlossen wird.

Weichtiere

Von den 3 fur Deutschland gemeldeten Weichtierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie besitzen 2
Arten Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern. Die Gemeine Flussmuschel (Unio crassus, auch
Bachmuschel genannt) und die Zierliche Tellerschnecke (Anisus vorticulus) kommen in sauberen,
sauerstoffreichen Flieggewassern bzw. in ebensolchen Stillgewassern vor und bevorzugen S011was-
ser. Innerhalb des Vorhabengebietes sowie im direkten Umfeld sind keine passenden Habitatstruktu-
ren vorhanden. Im Ergebnis der Lebensraumanalyse sind keine Vorkommen von Mollusken des An-
hanges IV zu erwarten.

Fische und Rundmauler

3 Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind mit ihrem Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern
aufgefuhrt. lnnerhalb des Vorhabengebietes sowie im direkten Umfeld sind keine passenden Habi-
tatstrukturen vorhanden. Im Ergebnis der Lebensraumanalyse sind keine Vorkommen von Fischen
und Rundmaulern des Anhanges IV zu erwarten.

4.2) Europaische Vogelarten nach Art. I und Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie

BezOglich der Europaischen Vogelarten nach VRL ergibt sich aus § 44 Abs.1, Nr. 1 bis 3 i.V.m. Abs.5
BNatSchG fur nach § 15 BNatSchG zulassige Eingriffe folgende Verbote:

Schadigungsverbot: Die Beschadigung oder Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten und
damit verbundene vermeidbare Verletzungen oder TOtungen von Tieren oder ihren Entwicklungsfor-
men ist verboten. Abweichend davon liegt em n Verbot nicht vor, wenn die okologische Funktion der
von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im raumlichen Zu-
sammenhang gewahrt wird.

Storungsverbot: Ein erhebliches Stbren von Tieren wahrend Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,
Uberwinterungs- und VVanderungszeiten ist verboten. Abweichend davon liegt em n Verbot nicht vor,
wenn die Storung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population kihrt.

Dieser Lebensstattenschutz greift nur dann ganzjahrig, wenn es sich bei den Bewohnern einer Le-
bensstatte urn Arlen handelt, die i.d.R. ihre Fortpflanzungs- und Ruhestatte ganzjahrig nutzen bzw.
jedes Jahr aufs Neue nutzen.

Im Fall Oberwinternder bzw. rastender Zugvogel sind lediglich die Flachen Ruhestatten, die nicht nur
vorObergehend bzw. ausschliefIlich zur Nahrungssuche aufgesucht werden, auch wenn die Vogel
zwischendurch auf diesen Flachen gelegentlich ruhen. Als Ruhestatten geschOtzt sind grundsatzlich
nur Schlafgewasser oder sonstige Flachen, die als nachtlicher ROckzugsraum zum Ruhen und
Schlafen aufgesucht werden. Schlafen und Ruhen die Vogel jedes Jahr auf derselben Flache, so
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sind diese ganzjahrig geschiltzt.

Abschichtung der Rastvogelarten

Das Plangebiet eignet sich aufgrund der intensiven Nutzung sowie den vorhandenen GehOlz- und
Gebaudebestanden nicht als Rastgebiet. Auch die Eignung der umliegenden Landwirtschaftsflachen
1st aufgrund der StOr- und Kulissenwirkungen eingeschrankt. Durch die umgebenden, sehr dichten
GehOlzstrukturen ist das Plangebiet optisch nahezu vollstandig von den umliegenden Rastgebieten
abgeschirmt. Nordlich und sudostlich grenzen Landrastgebiete der Stufe 2 (regelmagig genutzt Nah-
rungs- und Ruhegebiete von Rastgebieten verschiedener Klassen, Bewertung: mittel — hoch) an bzw.
reichen gem. Darstellung bis an die bestehenden Wegeverbindungen innerhalb des Plangebiets her-
an. SCAdwestlich in einer Entfernung von rund 100 m, im Bereich des Boddens und der angrenzenden
ROhrichte, befindet sich em n Wasserrastgebiet der Stufe 4 (Nahrungs- und Ruhegebiete rastender
Wat- und Wasservogel von auflerordentlich hoher Bedeutung innerhalb eines Rastgebietes der Klas-
se A — i.d.R. direkt mit einem Schlaf- bzw. Ruheplatz verbunden — Bewertung: sehr hoch). Der beste-
hende Campingplatz reicht bis in das Rastgebiet hinein, sodass auch hier eine Beeintrachtigung der
Rastgebietsfunktion gegeben 1st.

Das Plangebiet eignet sich Aufgrund der vorhandenen Storwirkungen sowie der Kulissenwirkung der
Gebaude- und Geholzbestande nicht als Rastgebiet. Es befindet sich vollstandig innerhalb des VVirk-
bereichs bestehender Nutzungen, sodass eine Beeintrachtigung nahegelegener Rastgebiete ausge-
schlossen werden kann.

Es sind keine Schlafplatze von Kranichen, Gansen oder Schwanen in der Umgebung des Plangebie-
tes verzeichnet.
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Abbildung 6: Land- (braune Schraffur) und Wasserrastgebiete (blaue Schraffur), Quelle: Kartenportal Umwelt M -V, ohne
Maastab
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Abschichtung der Brutvogelarten der Freilandstandorte

Die Rasterabfrage fOr Brutvogelarten im Kartenportal Umwelt M -V weist fijr den vom Vorhaben be-
troffenen MTBQ keine Ergebnisse auf.

Aufgrund der vorgefundenen Biotopstrukturen und Habitatausstattung werden folgende im Lebens-
raum Siedlungsbiotope vorkommenden Artengruppen gem. Liste des LBV-SH in der Betrachtung
berOcksichtigt:

• GeholzfreibrOter,
• GeholzhohlenbrOter,
• NischenbrOter und
• Brutvogel menschlicher Bauten.

Unter BerOcksichtigung der bestehenden Vorbelastungen durch die intensiven Nutzungen im Plan-
gebiet tritt der Tatbestand Storung nicht em. Eine Betrachtung reiner Nahrungsgaste ist in Anbetracht
des grofIraumig homogenen Landschaftsraums nicht erforderlich, die Nahrungsverffigbarkeit bleibt
erhalten.

Allgemein greift das Vorhaben nur in sehr geringem Umfang in die die zentral gelegenen und daher
am starksten gestorten Geholzbestande em, sodass mit der Umsetzung der Planung kein erheblicher
Verlust von Lebensraumstrukturen einher geht. Mit der vorgesehenen Pflanzung von Geholzen wer-
den neue Habitatstrukturen geschaffen. Auch die baulichen Anlagen stehen nach Abschluss der
Bauarbeiten erneut als potenzielle Quartiere zur VerfOgung.

Die detaillierte Relevanzprufung aller betroffenen Artengruppen erfolgt in Anlage B. In der Tabelle
werden jene Arlen gekennzeichnet, fur die nachfolgend eine vertiefende Betrachtung in Form von
Artensteckbriefen erfolgt (grau hervorgehoben). FOr die anderen Arlen erfolgt eine kurze BegrOn-
dung, warum sie von den weiteren Prufschritten ausgeschlossen werden.

Die Vogel werden, wenn mOglich, in Sammelsteckbriefe (Gilden) zusammengefasst. Unter einer Gil-
de wird eine Gruppe von Arten verstanden, welche auf ahnliche Weise vergleichbare Ressourcen
nutzt, ungeachtet ihres Verwandtschaftsgrades.

Formblatter fur europaische Vogelarten

Glide: nicht oder potenziell gefahrdete Geholzfreibriiter (Vorwarnliste RL)

Schutzstatus

I europaische Vogelarten gemafl Art. 1 Vogelschutzrichtlinie

Rote Liste M -V: V, * I Rote Liste D: V, *

Bestandsdarstellung

Die hier zusammengefassten Arten Schwanzmeise (Aegithalos caudatus), Stieglitz (Carduelis carduelis),
GrOnfink (Carduelis chloris), Ringeltaube (Columba palumbus), Kuckuck (Cuculus canorus), Buchfink (Fringilla
coelebs), Grauschnapper (Muscicapa striata), Zilpzalp (Phylloscopus collybita), Elster (Pica pica), Girlitz (Seri-
f7(1S serinus), Turkentaube (Streptopelia decaocto), Monchsgrasmacke (Sylvia atricapilla), GartengrasmOcke
(Sylvia born), Klappergrasmucke (Sylvia curruca), Zaunkbnig (Troglodytes troglodytes), Amsel (Turdus meru-
la) und Singdrossel (Turdus philomelos) sind in GehOlzbestanden brutende Arten, die in Mecklenburg-
Vorpommern weit verbreitet und haufig sind.

AIle Arten bentitigen gleichermallen Geholze oder Gebusche fur die Anlage ihrer Nester und sind vor allem in
Siedlungen und Siediungsrandbereichen zu finden.

Far Elster und Grauschnapper besteht die nach § 44 Abs. 1 BNatSchG geschOtzte Fortpflanzungsstatte aus
einem System mehrerer i.ci,R. jahrlich abwechseind genutzter Nester, wobei die Beeintrachtigung oder Zersto-
rung eines oder mehrerer Nester auSerhalb der Brutzeit nicht zu einer Beeintrachtigung der Fortpflanzungs-
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Gilde: nicht oder potenziell gefahrdete Geholzfreibruter (Vorwarnliste RL)

statte fOhrt. Der Schutz der Fortpflanzungsstatte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG endet nach der Beendigung der
Brutperiode (Elster) bzw. mit der Aufgabe des Reviers (Grauschnapper).

FOr die Obrigen Arten der Gilde besteht die nach § 44 Abs. 1 BNatSchG geschOtzte Fortpflanzungsstatte aus
einem einzelnen Nest oder Nistplatz. Der Schutz der Fortpflanzungsstatte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt
nach Beendigung der jeweiligen Brutperiode.

Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen a potenziell vorkommend

Vorkommen der genannten Arten konnten bei den Begehungen nicht festgestellt werden, es liegt keine Kate-
rung des Areals vor. Auf Grund der naturraumlichen Ausstattung em n Vorkommen jedoch nicht auszuschliegen.

Mecklenburg-Vorpommern:

Die genannten Arten sind flachendeckend in ganz M -V verbreitet und gelten im Bundesland als ungefahrdet.

Deutschland:

Auch bundesweit betrachtet handelt es sich urn weit verbreitete Arten. lhre Bestande gelten als ungefahrdet,
nur die Arten Kuckuck und Grauschnapper werden auf der Vorvvarnliste der Roten Liste Deutschlands gefOhrt.

PrOfung des Eintretens der Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Prognose und Bewertung des Totungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG
(ausgenommen sind TotungenNerletzungen in Verbindung mit Zerst6rung von Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten):

Verletzung oder T6tung von Tieren, Beschadigung oder Zerst6rung ihrer Entwicklungsformen

Das Verletzungs- und TOtungsrisiko erhbht sich fur die lndividuen signifikant bzw. das Risiko der Be-
schadigung oder Zerstbrung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an

Das Verletzungs- und Tbtungsrisiko erhbht sich fur die lndividuen nicht signifikant und das Risiko der
Beschadigung oder Zerstbrung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an

Das Vorhaben greift in den GehOlzbestand innerhalb des Plangebiets em. Durch die Bauzeitenregelung lasst
sich gewahrleisten, dass sich die Arten nicht im Brutgeschehen befinden und kein Risiko besteht, dass Jung-
tiere getbtet werden. Sollten die Rodungen nicht innerhalb der genannten Fristen erfolgen konnen, so sind vor
Beginn der Arbeiten Artenschutzkontrollen in den Geholzbestanden durchzuf0hren. Sollten bebrOtete Nistplat-
ze vorgefunden werden, ist unter Umstanden em n Baustopp bzw. eine Rodungssperre bis zum Abschluss der
Brut und der Aufzucht der Jungtiere zu verhangen. Das Tbtungs- und Verletzungsverbot gem. § 44 Abs. 1
BNatSchG trifft daher im vorliegenden Fall nicht zu.

Prognose und Bewertung des Storungsverbotes gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG

Erhebliches Storen von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Oberwinterungs- und
Wanderungszeiten

Die Stbrung fUhrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Stbrungen fuhren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Baubedingte Wirkungen

Durch die Bauarbeiten kommt es kurzzeitig zu erhbhten visuellen und akustischen Signalabgaben (Prasenz
von Menschen und Maschinen, Arbeitslarm). Als Resultat konnten sich potenziell Scheuch- und Vergra-
mungswirkungen fOr die einzelnen lndividuen ergeben, welche jedoch in Anbetracht der zeitlichen Begrenzung
sowie der bereits bestehenden Gerauschkulisse des Campingplatzes als nicht erheblich einzuschatzen sind.

Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen

Anlagebedingte Auswirkungen im Sinne des Stbrungsverbotes sind nicht absehbar. Auf Grund der Vorbelas-
tung des Areals durch intensive Pflege und Nutzung lasst sich keine signifikante ErhOhung der Beeintrachti-
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Glide: nicht oder potenziell gefahrdete Geholzfreibrilter (Vorwarnliste RL)

gung durch betriebsbedingte Auswirkungen auf die Arlen feststellen. Es handelt sich im Allgemeinen urn stb-
rungstolerante Arten, welche regelmaflig in Siedlungsgebieten mit der geplanten Nutzung vorkommen. Der
Verbotstatbestand „Stbrung" tritt nicht em.

Prognose und Bewertung der Schadigungstatbestande gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 I. V. m. Abs. 5 BNatSchG
sowie des Verletzungs- und Totungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 I. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Totun-
genNerletzungen in Verbindung mit Zerstorung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten):

Beschadigung oder Zerstbrung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten

Tbtung von Tieren im Zusammenhang mit der Schadigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten nicht
auszuschlieflen

Vorgezogene Ausgleichsmallnahmen (CEF) erforderlich, urn Eintreten des Verbotstatbestandes zu ver-
meiden

Beschadigung oder Zerstbrung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten (ggf. Im Zusammenhang mit TO-
tung), bkologische Funktion wird im raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt

Beschadigung oder Zerstbrung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten (ggf. Im Zusammenhang
mit Tatung), bkologische Funktion wird im raumlichen Zusammenhang gewahrt

Verluste von Vogelrevieren und —brutplatzen sind durch Rodungen nicht auszuschlieflen. Sollten die Arbeiten
wahrend der Brutzeit stattfinden, kann es demnach zur Tbtung einzelner Individuen (Jungvbgel) oder der Zer-
stbrung der Lebensstatten (Nester und Eier) kommen, daher sind konfliktvermeidende Bauzeiten einzuhalten.

a) Konfliktvermeidende Bauzeitenregelung:

Die Rodungen haben gemail § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG in der Zeit vom 01.10. bis 28.02. des Folgejahres zu
erfolgen.

b) Artenschutzkontrolle vor Rodungen im Verbotszeitraum:

Sollten die Rodungen nicht innerhalb der genannten Fristen erfolgen konnen, so ist zur Vermeidung des TO-
tungsverbots vor Beginn der Bauarbeiten eine Artenschutzkontrolle der Baume durchzufLthren, urn em n Vor-
handensein von Niststatten auszuschlieflen. Sollten bebrutete Nistplatze gefunden werden, sind die Bauarbei-
ten bis zum Ende der Brutperiode zu verschieben.

In Bezug auf den Schutz der Fortpflanzungsstatten gehbren Grauschnapper und Elster zu den Arten, die emn
System aus mehreren Nestern bzw. Nistplatzen bei einem meist jahrlichen VVechsel nutzen. Der Schutz der
Niststatte gemag § 44 (1) BNatSchG erlischt mit Beendigung der jeweiligen Brutperiode (Elster) oder mit der
Aufgabe des Reviers (Grauschnapper; Abwesenheit von 1 -3 Brutperioden). Jedoch fUhrt der Verlust einzelner
Nester auflerhalb der Brutsaison i.d.R. nicht zu einer Beeintrachtigung oder Zerstbrung der Fortpflanzungs-
statte. Damit sind sie als weitestgehend flexibel in der Standortwahl ihrer Niststatte zu betrachten.

Alle anderen Arten nutzen nur em n Nest bzw. einen Nistplatz. Der Schutz der Niststatte erlischt gemail
§ 44 (1) BNatSchG mit Beendigung der jeweiligen Brutperiode.

Mit Umsetzung der Magnahme bleibt die bkologische Funktion im Umfeld des UG gewahrleistet. Die Nah-
rungsverfOgbarkeit bleibt ebenfalls gewahrleistet.

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

treffen zu (Darlegung der Grunde fOr eine Ausnahme erforderlich)

a treffen nicht zu (artenschutzrechtliche PrOfung endet hiermit)

Glide: nicht oder potenziell gefahrdete Geholzhohlenbriiter (Vorwarnliste RL)
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Gilde: nicht oder potenziell gefahrdete Geholzhohlenbriiter (Vorwarnliste RL)

Schutzstatus

I europaische Vogelarten gerna13 Art. 1 Vogelschutzrichtlinie

Rote Liste M -V: V, " I Rote Liste D: V, *

Bestandsdarstellung

Die hier zusammengefassten Arten Gartenbaumlaufer (Certhia brachydactyla), VValdbaumlaufer (Certhia fami-
liaris), Tannenmeise (Parus ater), Blaumeise (Parus caeruleus), Kohlmeise (Parus major), Sumpfmeise (Parus
palustris) und Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) sind in Geholzbestanden brOtende Arten, die in
Mecklenburg-Vorpommern welt verbreitet und haufig sind.

AIle Arten benbtigen gleichermagen Baumhohlen (wahlweise werden auch kCinstliche Nisthilfen angenommen)
fur die Anlage ihrer Nester und sind vielfach in Siedlungen und Siedlungsrandbereichen zu finden.

FOr die Sumpfmeise besteht die nach § 44 Abs. 1 BNatSchG geschOtzte Fortpflanzungsstatte aus einem ein-
zelnen Nest oder Nistplatz. Der Schutz der Fortpflanzungsstatte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt nach
Beendigung der jeweiligen Brutperiode.

FOr die Obrigen Arten besteht die nach § 44 Abs. 1 BNatSchG geschutzte Fortpflanzungsstatte aus einem
System mehrerer, i.d.R. jahrlich abwechselnd genutzter Nester, wobei die Beeintrachtigung oder Zerstorung
eines oder mehrerer Nester auflerhalb der Brutzeit nicht zu einer Beeintrachtigung der Fortpflanzungsstatte
fuhrt. Der Schutz der Fortpflanzungsstatte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG endet mit der Aufgabe der Fortpflan-
zungsstatte (Blaumeise, Kohlmeise) bzw. mit der Aufgabe des Reviers (Gartenbaumlaufer, Tannenmeise und
Gartenrotschwanz; Abwesenheit von 1 — 3 Brutperioden).

Vorkommen im Untersuchungsraum
nachgewiesen

Vorkommen der Arten konnten
Areals vor. Auf Grund der naturraumlichen

Mecklenburg-Vorpommern:

potenziell vorkommend

bei den Begehungen nicht festgestellt werden, es liegt keine Kartierung des
Ausstattung 1st em n Vorkommen jedoch nicht auszuschlieflen.

in ganz M -V verbreitet und gelten im Bundesland als ungefahrdet.

es sich um weit verbreitete Arten. Der Gartenrotschwanz wird auf der
gefOhrt, die Obrigen Arten gelten als ungefahrdet.

Die genannten Arten sind flachendeckend

Deutschland:

Auch bundesweit betrachtet handelt
Vorwarnliste der Roten Liste Deutschlands

PrOfung des Eintretens der Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Prognose und Bewertung des
(ausgenommen sind TotungenNerletzungen
Ruhestatten):

Verletzung oder Tatung von Tieren,

Das Verletzungs- und Totungsrisiko
schadigung oder Zerstorung von

Tetungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. I BNatSchG
in Verbindung mit Zerst6rung von Fortpflanzungs- oder

Beschadigung oder Zerstorung ihrer Entwicklungsformen

erhOht sich fOr die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-
Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an

erhoht sich fur die Individuen nicht signifikant und das Risiko derDas Verletzungs- und TOtungsrisiko
Beschadigung oder Zerstbrung

Das Vorhaben greift in den Ortlichen
lung gem. § 39 BNatSchG lasst
kein Risiko besteht, dass Jungtiere
ten erfolgen keinnen, so sind vor
Sollten bebrOtete Nistplatze vorgefunden

von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an

Baumbestand innerhalb des Plangebiets em. Durch die Bauzeitenrege-
sich gewahrleisten, dass sich die Arten nicht im Brutgeschehen befinden und

getotet werden. Sollten die Rodungen nicht innerhalb der genannten Fris-
Beginn der Arbeiten Artenschutzkontrollen an den Baumen durchzufOhren.

werden, 1st unter Umstanden em n Baustopp bzw. eine Rodungssperre
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Glide: nicht oder potenziell gefahrdete Geholzhohlenbrater (Vorwarnliste RL)

bis zum Abschluss der Brut und der Aufzucht der Jungtiere zu verhangen. Das Tbtungs- und Verletzungsver-
bot gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG trifft daher im vorliegenden Fall nicht zu.

Prognose und Bewertung des Storungsverbotes gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG

Erhebliches Storen von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Oberwinterungs- und
Wanderungszeiten

Die Stbrung fiThrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

N Die StOrungen fUhren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Baubedingte Wirkungen

Durch die Bauarbeiten kommt es kurzzeitig zu erhOhten visuellen und akustischen Signalabgaben (Prasenz
von Menschen und Maschinen, Arbeitslarm). As Resultat kbnnten sich potenziell Scheuch- und Vergra-
mungswirkungen flir die einzelnen Individuen ergeben, welche jedoch in Anbetracht der zeitlichen Begrenzung
sowie der bereits bestehenden Gerauschkulisse des Campingplatzes als nicht erheblich einzuschatzen sind.

Anla e- und betriebsbedin te Wirkun en

Anlagebedingte Auswirkungen im Sinne des Stbrungsverbotes sind nicht absehbar. Auf Grund der Vorbelas-
tung des Areas durch intensive Pflege und Nutzung lasst sich keine signifikante Erhbhung der Beeintrachti-
gung durch betriebsbedingte Auswirkungen auf die Arten feststellen. Es handelt sich im Allgemeinen urn stb-
rungstolerante Arten, welche regelmaflig in Siedlungsgebieten mit der geplanten Nutzung vorkommen. Der
Verbotstatbestand „Stbrung" tritt nicht em.

Prognose und Bewertung der Schadigungstatbestande gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG
sowie des Verletzungs- und Totungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 I. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Totun-
genNerletzungen in Verbindung mit Zerstorung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten):

• Beschadigung oder Zerstorung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten

111 TOtung von Tieren im Zusammenhang mit der Schadigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten nicht
auszuschlieflen

• Vorgezogene Ausgleichsmagnahmen (CEF) erforderlich, urn Eintreten des Verbotstatbestandes zu ver-
meiden

• Beschadigung oder Zerstbrung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten (ggf. Im Zusammenhang mit Ta-
tung), bkologische Funktion wird im raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt

N Beschadigung oder Zerstbrung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten (ggf. Im Zusammenhang mit Tb-
tung), bkologische Funktion wird im raumlichen Zusammenhang gewahrt

Verluste von Vogelrevieren und —brutplatzen sind durch Rodungen nicht auszuschlieRen. Sollten die Arbeiten
wahrend der Vogelbrutzeit stattfinden, kann es demnach zu TOtungen einzelner lndividuen (Jungvogel) oder
der Zerstbrung der Lebensstatten (Nester und Eier) kommen, daher sind konfliktvermeidende Bauzeiten ein-
zuhalten.

a) Konfliktvermeidende Bauzeitenregelung:

Die Rodungen haben gemall § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG in der Zeit vom 01.10. bis 28.02. des Folgejahres zu
erfolgen.

b) Artenschutzkontrolle vor Rodungen im Verbotszeitraum:

Solite die Rodung nicht innerhalb der genannten Fristen erfolgen konnen, so ist zur Vermeidung des TOtungs-
verbots vor Beginn der Bauarbeiten eine Artenschutzkontrolle der Baume durchzufiihren, urn em n Vorhanden-
sein von Niststatten auszuschliellen. Sollten bebrOtete Nistplatze gefunden werden, sind die Bauarbeiten bis
zum Ende der Brutperiode zu verschieben.

In Bezug auf den Schutz der Fortpflanzungsstatten gehbren die potenziell vorkommenden Vertreter der Gilde
(mit Ausnahme Sumpfmeise) zu den Arten, die em n System aus mehreren Nestern bzw. Nistplatzen bei einem
meist jahrlichen Wechsel nutzen. Der Schutz der Niststatte gernall § 44 (1) BNatSchG erlischt erst mit der
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Gilde: nicht oder potenziell gefahrdete Geholzhohlenbriiter (Vorwarnliste RL)

Aufgabe der Fortpflanzungsstatte. Jedoch fuhrt der Verlust einzelner Nester auflerhalb der Brutsaison i.d.R.
nicht zu einer Beeintrachtigung oder Zerstorung der Fortpflanzungsstatte. Damit sind sie als weitestgehend
flexibel in der Standortwahl ihrer Niststatte zu betrachten. Die Sumpfmeise errichtet ihr Nest jahrlich neu, so-
dass der Schutz der Fortpflanzungsstatte bereits mit Beendigung der Brutperiode erlischt. Sie ist somit als
flexibel in der Standortwahl ihrer Niststatte zu betrachten.

Mit Umsetzung der MafInahme bleibt die Okologische Funktion im Umfeld des UG gewahrleistet. Die Nah-
rungsverfOgbarkeit bleibt ebenfalls gewahrleistet. Der Verbotstatbestand „Ttitung und Verletzung" trifft daher
im vorliegenden Fall nicht zu.

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
treffen zu (Darlegung der GrOnde fur eine Ausnahme erforderlich)
treffen nicht zu (artenschutzrechtliche PrOfung endet hiermit)

Gilde: nicht oder potenziell gefahrdete Gebaudebrilter (Vorwarnliste RL)

Schutzstatus

europaische Vogelarten gemafl Art. 1 Vogelschutzrichtlinie

Rote Liste M -V: V, *1 Rote Liste D: V, *

Bestandsdarstellung

Die hier zusammengefassten Arten Bachstelze (Motacilla a/ba), Haussperling (Passer domesticus) und Haus-
rotschwanz (Phoenicurus ochruros) sind an Gebauden brOtende Arten, die in Mecklenburg-Vorpommern weit
verbreitet und haufig sind.

Alle Arten benotigen gleichermaflen bauliche Anlagen (GebaudevorsprOnge, Hohlraume, wahlweise werden
auch kOnstliche Nisthilfen angenommen) fur die Anlage ihrer Nester und sind vielfach in Siedlungen und Sied-
lungsrandbereichen zu finden.

1FOr die Arten besteht die nach § 44 Abs. 1 BNatSchG geschOtzte Fortpflanzungsstatte aus einem System
mehrerer, i.d.R. jahrlich abwechselnd genutzter Nester, wobei die Beeintrachtigung oder Zerstbrung eines
oder mehrerer Nester auflerhalb der Brutzeit nicht zu einer Beeintrachtigung der Fortpflanzungsstatte fOhrt.
Der Schutz der Fortpflanzungsstatte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG endet mit der Aufgabe des Reviers (Abwe-
senheit von 1 — 3 Brutperioden).

Vorkommen im Untersuchungsraum
LI nachgewiesen

Vorkommen der Arten konnten
als vor. Auf Grund der naturraumlichen

Mecklenburq-Vorpommern:

potenziell vorkommend

bei der Begehung nicht festgestellt werden, es liegt keine Kartierung des Are-
Ausstattung ist em n Vorkommen jedoch nicht auszuschlieflen.

in ganz M -V verbreitet und gelten im Bundesland als ungefahrdet,
von Bestandseinbuflen in den letzten Jahren auf der Vorwarnliste der

gefuhrt.

es sich urn weit verbreitete Arten. Der Haussperling wird auf der Vorwarn-
gefOhrt, die Obrigen Arten gelten als ungefahrdet.

Die genannten Arten sind flachendeckend
nur der Haussperling wird aufgrund
Roten Liste des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Deutschland:

Auch bundesweit betrachtet handelt
liste der Roten Liste Deutschlands
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Gilde: nicht oder potenziell gefahrdete Gebaudebrilter (Vorwarnliste RL)

PrOfung des Eintretens der Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Prognose und Bewertung des Totungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG
(ausgenommen sind TotungenNerletzungen in Verbindung mit Zerstorung von Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten):

Verletzung oder TOtung von Tieren, Beschadigung oder Zerstorung ihrer Entwicklungsformen

LII Das Verletzungs- und Tatungsrisiko erhaht sich fOr die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-
schadigung oder Zerstorung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an

I Das Verletzungs- und Totungsrisiko erhoht sich fur die Individuen nicht signifikant und das Risiko der
Beschadigung oder Zerstorung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an

Das Vorhaben bedingt Eingriffe in den Gebaudebestand innerhalb des Plangebiets. Durch die Bauzeitenrege-
lung gem. § 39 BNatSchG lasst sich gewahrleisten, dass sich die Arten nicht im Brutgeschehen befinden und
kein Risiko besteht, dass Jungtiere getatet werden. Sollten die Bauarbeiten nicht innerhalb der genannten
Fristen erfolgen konnen, so sind vor Beginn der Arbeiten Artenschutzkontrollen der potenziellen Quartiere
durchzufuhren. Sollten bebrOtete Nistplatze vorgefunden werden, ist unter Umstanden em n Baustopp bis zum
Abschluss der Brut und der Aufzucht der Jungtiere zu verhangen. Das Totungs- und Verletzungsverbot gem. §
44 Abs. 1 BNatSchG trifft daher im vorliegenden Fall nicht zu.

Prognose und Bewertung des Storungsverbotes gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG

Erhebliches Storen von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Oberwinterungs- und
Wanderungszeiten

LII Die Storung fuhrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

I Die Starungen fOhren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Baubedinqte Wirkunqen

Durch die Bauarbeiten kommt es kurzzeitig zu erhahten visuellen und akustischen Signalabgaben (Prasenz
von Menschen und Maschinen, Arbeitslarm). Als Resultat kannten sich potenziell Scheuch- und Vergra-
mungswirkungen fur die einzelnen lndividuen ergeben, welche jedoch in Anbetracht der zeitlichen Begrenzung
sowie der bereits bestehenden Gerauschkulisse des Campingplatzes als nicht erheblich einzuschatzen sind.

Anlaqe- und betriebsbedingte Wirkuncien

Anlagebedingte Auswirkungen im Sinne des Storungsverbotes sind nicht absehbar. Auf Grund der Vorbelas-
tung des AreaIs durch intensive Pflege und Nutzung lasst sich keine signifikante Erhohung der Beeintrachti-
gung durch betriebsbedingte Auswirkungen auf die Arten feststellen. Es handelt sich im Allgemeinen urn sto-
rungstolerante Arten, welche regelmagig in Siedlungsgebieten mit der geplanten Nutzung vorkommen. Der
Verbotstatbestand „Storung" tritt nicht em.

Prognose und Bewertung der Schadigungstatbestande gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG
sowie des Verletzungs- und Totungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Totun-
genNerietzungen in Verbindung mit Zerstorung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten):

Beschadigung oder Zerstorung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten

Tatung von Tieren im Zusammenhang mit der Schadigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten nicht
auszuschliegen

LII Vorgezogene Ausgleichsmagnahmen (OFF) erforderlich, urn Eintreten des Verbotstatbestandes zu ver-
meiden

Beschadigung oder Zerstorung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten (ggf. Im Zusammenhang mit Ta-
tung), bkologische Funktion wird im raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt

Beschadigung oder Zerstorung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten (ggf. Im Zusammenhang mit Ta-
tung), bkologische Funktion wird im raumlichen Zusammenhang gewahrt
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Glide: nicht oder potenziell gefahrdete Gebaudebriiter (Vorwarnliste RL)

Verluste von Vogelrevieren und —brutplatzen sind durch Baumagnahmen am Gebaudebestand nicht auszu-
schlieRen. Sollten die Arbeiten wahrend der Vogelbrutzeit stattfinden, kann es demnach zu Totungen einzelner
lndividuen (Jungvbgel) oder der Zerstorung der Lebensstatten (Nester und Eier) kommen, daher sind konflikt-
vermeidende Bauzeiten einzuhalten.

a) Konfliktvermeidende Bauzeitenregelung:

Die Bauarbeiten haben gemaR § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG in der Zeit vom 01.10. bis 28.02. des Folgejahres
zu erfolgen.

b) Artenschutzkontrolle vor Abriss-, Umbau- und Sanierungsmagnahmen im Verbotszeitraum:

Solite die Bauarbeiten nicht innerhalb der genannten Fristen erfolgen kOnnen, so ist zur Vermeidung des To-
tungsverbots vor Beginn der Bauarbeiten eine Artenschutzkontrolle potenzieller Quartiere durchzukihren, um
em n Vorhandensein von Niststatten auszuschliellen. Sollten bebrOtete Nistplatze gefunden werden, sind die
Bauarbeiten bis zum Ende der Brutperiode zu verschieben.

In Bezug auf den Schutz der Fortpflanzungsstatten gehdren die potenziell vorkommenden Vertreter der Gilde
zu den Arlen, die em n System aus mehreren Nestern bzw. Nistplatzen bei einem meist jahrlichen Wechsel nut-
zen. Der Schutz der Niststatte gemaR § 44 (1) BNatSchG erlischt erst mit der Aufgabe der Fortpflanzungsstat-
te. Jedoch fOhrt der Verlust einzelner Nester auflerhalb der Brutsaison i.d.R. nicht zu einer Beeintrachtigung
oder Zerstorung der Fortpflanzungsstatte. Damit sind sie als weitestgehend flexibel in der Standortwahl ihrer
Niststatte zu betrachten.

Mit Umsetzung der MaRnahme bleibt die okologische Funktion im Umfeld des UG gewahrleistet. Die Nah-
rungsverfOgbarkeit bleibt ebenfalls gewahrleistet. Der Verbotstatbestand „Totung und Verletzung" trifft daher
im vorliegenden Fall nicht zu.

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
treffen zu (Darlegung der GrOnde fur eine Ausnahme erforderlich)
treffen nicht zu (artenschutzrechtliche PrOfung endet hiermit)

Bluthanfling (Carduelis cannabina)

Schutzstatus

europaische Vogelart gemaR Art. 1 Vogelschutzrichtlinie

I Rote Liste M -V: V I Rote Liste BRD: 3

Bestandsdarstellung

Der Bluthanfling steht aktuell auf der Roten Liste Deutschlands sowie der Vorwarnliste der Roten Liste Meck-
lenburg-Vorpommerns. Erhebliche Gefahrdungen gehen vor allem von Nahrungsengpassen aufgrund der
lntensivierung der Landwirtschaft mit verstarkter DOnung, dem Verlust wichtiger Nahrungshabitate durch Flur-
bereinigung, der Umwandlung von GrOn- in Ackerland und zunehmender Versiegelung der Landschaft, vor
allem aber auch aufgrund von Herbizideinsatz, haufiger Mand oder vollstandigem Verlust von Ruderalflachen
und Ackerrandstreifen sowie dem ROckgang von odland- und Brachflachen aus. Auch der Verlust von geeig-
neten Bruthabitaten durch Eingriffe in Heckenlandschaften und verringerte Pflegemaanahmen von Baum und
Strauchhecken sowie die Vernichtung oder Nutzungsanderung frOher extensiv genutzter Obstgarten, VVein-
berge und Hochstammbestande stellt eine Gefahrdungsursache fur den Bluthanfling dar (BAUER ET AL. 2005).

Der Bestand in M -V wird mit 13.500 bis 24.000 Brutpaaren angegeben, wobei der Bestandstrend mit einer
Abnahme von fast 80% von der zweiten (1994-1997) zur dritten Kartierung (2005-2009) stark negativ ist. Von
der ersten Kartierperiode (1978-1982) zur zweiten war der Trend mit einer reichlichen Verdopplung des Be-
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Bluthanfling (Carduelis cannabina)

standes noch deutlich positiv (EICHSTADT ET AL. 2014). Da die Bestandserfassungen aus methodischen Gain-
den Defizite aufweisen, wird derzeit nur von einer potenziellen Gefahrdung ausgegangen, sodass der Blut-
hanfling lediglich auf der Vorwarnliste der Roten Liste M -V gefOhrt wird.
Der Bluthanfling brOtet in offenen, sonnigen, mit Hecken, Strauchern oder jungen Nadelbaumen bewachsene
Flachen mit kurzer aber samentragender Krautschicht, wie beispielsweise heckenreichen Agrarlandschaft mit
Ackerbau und GrOnlandwirtschaft, Heide- und Odlandflachen, VVeinberge (soweit nicht flurbereinigt), Ru-
deralflachen, Garten und Parkanlagen, die an offene Flachen angrenzen oder solche aufweisen, Einzelhbfe
sowie Baumschulen. Bei der Art handelt es sich urn einen GehblzfreibrOter, dessen Nest bereits nach Beendi-
gung der Brutperiode keinem Schutz nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG mehr unterliegt.

Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen a potenziell vorkommend

Im Untersuchungsraum bieten sich im Geholzbestand potenzielle Habitate fur den Bluthanfling.

Mecklenburq-Vorpommern:

Es handelt sich urn eine Art, die weit verbreitet ist, jedoch starke BestandseinbrOche zu verzeichnen hat, so-
dass sie auf der Vorwarnliste der Roten Liste Mecklenburg-Vorpommerns gefOhrt wird.

Deutschland:
Bundesweit betrachtet handelt es sich urn eine Art, die weit verbreitet ist, jedoch starke Bestandseinbruche zu
verzeichnen hat, sodass sie unter der Kategorie 3 - gefahrdet gelistet ist.

PrOfung des Eintretens der Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Prognose und Bewertung des Totungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG
(ausgenommen sind TotungenNerletzungen in Verbindung mit Zerstorung von Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten):
Verletzung oder Totung von Tieren, Beschadigung oder Zerst6rung ihrer Entwicklungsformen

Das Verletzungs- und TOtungsrisiko erhoht sich fOr die lndividuen signifikant bzw. das Risiko der Be-
schadigung oder Zerstbrung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an

a Das Verletzungs- und TOtungsrisiko erhoht sich fur die lndividuen nicht signifikant und das Risiko der
Beschadigung oder Zerstorung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an

In die als Habitatstruktur kir den Bluthanfling geeigneten Baumbestande, die sich im Geltungsbereich des
Bebauungsplans befinden, wird im Rahmen des Vorhabens teilweise eingegriffen. Urn eine mOgliche direkte
Betroffenheit 131-Mender lndividuen im Baufeld und VVirkbereich des Vorhabens auszuschlieflen, wird die Bau-
zeit in die Herbst-/Wintermonate (Oktober bis Februar) verlegt. Somit ist das Verletzen oder Toten von Indivi-
duen oder Gelegen auszuschlieflen. Sollten die Rodungen nicht innerhalb der genannten Fristen erfolgen
kannen, so ist zuvor eine Artenschutzkontrolle der betroffenen Gehblzbestande durchzufOhren. Sollten bebru-
tete Nistplatze vorgefunden werden, sind unter Umstanden Rodungssperren bis zum Abschluss der Brut und
der Aufzucht der Jungtiere zu verhangen.

Prognose und Bewertung des Storungsverbotes gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG
Erhebliches Storen von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Oberwinterungs- und
Wanderungszeiten

Die StOrung fuhrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Storungen fuhren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Baubedinqe Wirkunqen

Durch die Bauarbeiten kommt es kurzzeitig zu erhohten visuellen und akustischen Signalabgaben (Prasenz
von Menschen und Maschinen, Arbeitslarm). Als Resultat konnten sich potenziell Scheuch- und Vergra-
mungswirkungen fOr die einzelnen lndividuen ergeben, welche jedoch in Anbetracht der zeitlichen Begrenzung
sowie der bereits bestehenden Gerauschkulisse des Campingplatzes als nicht erheblich einzuschatzen sind.

Anlaqe- und betriebsbedingte Wirkuncien
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Bluthanfling (Carduelis cannabina)

Anlagebedingte Auswirkungen im Sinne des Stbrungsverbotes sind nicht absehbar. Auf Grund der Vorbelas-
tung des AreaIs durch intensive Pflege und Nutzung lasst sich keine signifikante Erhohung der Beeintrachti-
gung durch betriebsbedingte Auswirkungen auf die Arten feststellen. Es handelt sich im Allgemeinen urn eine
storungstolerante Art, welche regelmaflig in Siedlungsgebieten mit der geplanten Nutzung vorkommen. Der
Verbotstatbestand „Stbrung" tritt nicht em.
Prognose und Bewertung der Schadigungstatbestande gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG
sowie des Verletzungs- und Totungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 I. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Totun-
genNerletzungen in Verbindung mit ZerstOrung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten):

Beschadigung oder Zerstbrung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten
TOtung von Tieren im Zusammenhang mit der Schadigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten nicht
auszuschlieflen
Vorgezogene AusgleichsmafInahmen (CEF) erforderlich, urn Eintreten des Verbotstatbestandes zu
vermeiden
Beschadigung oder Zerstbrung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten (ggf. Im Zusammenhang mit
TOtung), bkologische Funktion wird im raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt

I Beschadigung oder Zerstbrung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten (ggf. Im Zusammenhang mit
TOtung), bkologische Funktion wird im raumlichen Zusammenhang gewahrt

Verluste von Revieren bzw. Brutplatzen der geholzbrOtenden Art sind allgemein durch die Beseitigung von
Baumen zu erwarten. Durch die Bauzeitenregelung !asst sich gewahrleisten, dass sich die Art nicht im Brutge-
schehen befindet und kein Risiko besteht, dass Jungtiere getbtet werden.

a) Konfliktvermeidende Bauzeitenregelung:

Die Rodungen haben gemafl § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG in der Zeit vom 01.10. bis 28.02. des Folgejahres zu
erfolgen.

b) Artenschutzkontrolle vor Rodungen im Verbotszeitraum:

Sollten die Rodungen nicht innerhalb der genannten Fristen erfolgen kbnnen, so 1st zur Vermeidung des To-
tungsverbots vor Beginn der Bauarbeiten eine Artenschutzkontrolle der Baume durchzufuhren, urn em n Vor-
handensein von Niststatten auszuschlieflen. Sollten bebrOtete Nistplatze gefunden werden, sind die Bauarbei-
ten bis zum Ende der Brutperiode zu verschieben.

Das TOtungs- und Verletzungsverbot gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG trifft daher im vorliegenden Fall nicht
zu.
Mit Umsetzung der Magnahme bleibt die bkologische Funktion im Umfeld des UG gewahrleistet. Die Nah-
rungsverfugbarkeit bleibt ebenfalls gewahrleistet.

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
treffen zu (Darlegung der GrUnde fiir eine Ausnahme erforderlich)

I treffen nicht zu (artenschutzrechtliche PrOfung endet hiermit)

Feldsperling (Passer montanus)

Schutzstatus

1Z] europaische Vogelart gemall Art. 1 Vogelschutzrichtlinie

E Rote Liste M -V: 3 I Rote Liste BRD: V
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Feldsperling (Passer montanus)

Bestandsdarstellung

Der Feldsperling steht aktuell auf der Roten Liste Mecklenburg-Vorpommerns und der Vorvvarnliste der Roten
Liste Deutschlands. Die Hauptgefahrdungsursachen sind die zunehmende lntensivierung der Landwirtschaft
mit starker Dungung und schnellem Pflanzenwuchs im FrOhjahr, Biozid- und Beizmitteleinsatz, intensiver
GrOnlandnutzung mit mehrfacher Mand, GrOnlandumbruch und Entfernen von Saumbiotopen und Randstrei-
fen und stark mechanisiertem Maisanbau in groflflachigen Monokulturen. Dazu kommen Brutplatzverluste
durch die Entfernung von Streuobstbestanden und Feldgehblzen und die starke Durchforstung von Altholzbe-
standen sowie erhebliche Nahrungsengpasse durch frOhes Unterpflugen der Ackerflachen im Herbst, Ansaat
von VVintergetreide und schnelles Aufwachsen im FrOhjahr (BAUER ET AL. 2005).
Der Bestand in Mecklenburg-Vorpommern wird mit 38.000 bis 52.000 Brutpaaren angegeben, wobei der Be-
standstrend mit einer Abnahme von mehr als 33% im Zeitraum von der ersten Kartierung (1978-1982) zur
zweiten (1994-1997) und mehr als 78% zur letzten Kartierung (2005-2009) stark negativ ist (EICHSTADT ET AL.

2014).
Der Feldsperling besiedelt in erster Linie reich gegliederte (Kultur-)Landschaften mit Feldgehblzen, Einzel-
baumen und Buschgruppen, zudem regelmaflig VValdrander und die Randbereiche von Siedlungen (beson-
ders bauerlich gepragter Ortschaften). Strukturreiche Ortrandlagen, etwa mit Streuobstbestanden, stellen da-
bei in heutiger Zeit optimale Habitate dar. UrsprOngliche Lebensraume finden sich ferner im Bereich lichter
Walder, so gilt die Art etwa auch als Charakterart naturnaher Hartholzauewalder, wo sie ebenfalls sehr hohe
Siedlungsdichten erreichen kann. Als HohlenbrOter ist der Feldsperling an das Vorhandensein wenigstens
einzelner hohlenreicher Altbaume, kOnstlicher Nisthilfen oder auch Nistmbglichkeiten an Gebauden oder bau-
lichen Anlagen gebunden.

Vorkommen im Untersuchungsraum

LII nachgewiesen .0. potenziell vorkommend

Im Untersuchungsraum bieten sich im Altbaum- sowie am Gebaudebestand potenzielle Habitate.

Mecklenburg-Vorpommern:
Aufgrund von Bestandsruckgangen wurde der Feldsperling als gefahrdet in die Rote Liste M -V aufgenommen.

Deutschland:
Bundesweit betrachtet handelt es sich urn eine Art, die weit verbreitet ist, jedoch starke Bestandseinbruche zu
verzeichnen hat. Somit wird der Feldsperling auf der Vorwarnliste der Roten Liste Deutschlands gefOhrt.

Prigung des Eintretens der Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Prognose und Bewertung des Totungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG
(ausgenommen sind TotungenNerletzungen in Verbindung mit Zerstorung von Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten):
Verletzung oder Tatung von Tieren, Beschadigung oder Zerstorung ihrer Entwicklungsformen

LII Das Verletzungs- und Tatungsrisiko erhoht sich fur die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-
schadigung oder Zerstbrung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an

1 Das Verletzungs- und Totungsrisiko erhoht sich fur die Individuen nicht signifikant und das Risiko der
Beschadigung oder Zerstbrung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an

In die als Habitatstruktur flit- den Feldsperling geeigneten Gebaude- und Baumbestande, die sich im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans befinden, wird im Rahmen des Vorhabens teilweise eingegriffen. Urn eine
mbgliche direkte Betroffenheit brOtender Individuen im Baufeld und VVirkbereich des Vorhabens auszuschlie-
(len, wird die Bauzeit in die Herbst-/VVintermonate (Oktober bis Februar) verlegt. Somit ist das Verletzen oder
Toten von Individuen oder Gelegen auszuschlieflen. Sollten die Rodungen nicht innerhalb der genannten Fris-
ten erfolgen konnen, so ist zuvor eine Artenschutzkontrolle der betroffenen Gehblzbestande und potenziellen
Gebaudequartiere durchzufuhren. Sollten bebrOtete Nistplatze vorgefunden werden, sind unter Umstanden
Bau-/Rodungssperren bis zum Abschluss der Brut und der Aufzucht der Jungtiere zu verhangen.

Prognose und Bewertung des Storungsverbotes gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG
Erhebliches Staren von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Oberwinterungs- und
Wanderungszeiten
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Feldsperling (Passer montanus)

LI Die Stbrung fijhrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Stbrungen fuhren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Baubedinqe Wirkunqen

Durch die Bauarbeiten kommt es kurzzeitig zu erhbhten visuellen und akustischen Signalabgaben (Prasenz
von Menschen und Maschinen, Arbeitslarm). Als Resultat kbnnten sich potenziell Scheuch- und Vergra-
mungswirkungen fOr die einzelnen Individuen ergeben, welche jedoch in Anbetracht der zeitlichen Begrenzung
sowie der bereits bestehenden Gerauschkulisse des Campingplatzes als nicht erheblich einzuschatzen sind.

Anlaqe- und betriebsbedingte VVirkungen

Anlagebedingte Auswirkungen im Sinne des Stbrungsverbotes sind nicht absehbar. Auf Grund der Vorbelas-
tung des AreaIs durch intensive Pflege und Nutzung lasst sich keine signifikante Erhohung der Beeintrachti-
gung durch betriebsbedingte Auswirkungen auf die Arlen feststellen. Es handelt sich im Allgemeinen urn eine
stbrungstolerante Art, welche regelmagig in Siedlungsrandgebieten mit der geplanten Nutzung vorkommen.
Der Verbotstatbestand „Stbrung" tritt nicht em.
Prognose und Bewertung der Schadigungstatbestande gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG
sowie des Verletzungs- und Totungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Totun-
genNerletzungen in Verbindung mit Zerstorung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten):

LI Beschadigung oder Zerstbrung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten

LI TOtung von Tieren im Zusammenhang mit der Schadigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten nicht
auszuschlieflen

LI Vorgezogene Ausgleichsmagnahmen (CEF) erforderlich, urn Eintreten des Verbotstatbestandes zu
vermeiden

LI Beschadigung oder Zerstbrung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten (ggf. Im Zusammenhang mit
Tbtung), bkologische Funktion wird im raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt

Beschadigung oder Zerstbrung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten (ggf. Im Zusammenhang mit
Tatung), okologische Funktion wird im raumlichen Zusammenhang gewahrt

Verluste von Vogelrevieren und —brutplatzen sind durch die Rodung hohlenreicher Altbaume oder Eingriffe in
den Gebaudebestand zu erwarten. Sollten die Arbeiten wahrend der Vogelbrutzeit stattfinden, kann es zu TO-
tungen einzelner Individuen (Jungvbgel) oder der Zerstbrung der Lebensstatten (Nester und Eier) kommen,
daher sind konfliktvermeidende Bauzeiten angezeigt.

a) Konfliktvermeidende Bauzeitenregelung:

Die Bauarbeiten und ggf. erforderliche Rodungen haben gemarl § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG in der Zeit vom
01.10. bis 28.02. des Folgejahres zu erfolgen.

b) Artenschutzkontrolle vor Bauarbeiten im Verbotszeitraum:

Sollten die Bauarbeiten oder ggf. erforderliche Rodungen nicht innerhalb der genannten Fristen erfolgen kOn-
nen, so ist zur Vermeidung des Tbtungsverbots vor Beginn der Arbeiten eine Artenschutzkontrolle potenzieller
Quartiere an Gebauden und Baumen durchzufOhren, urn em n Vorhandensein von Niststatten auszuschlieflen.
Sollten bebrCitete Nistplatze gefunden werden, sind die Arbeiten bis zum Ende der Brutperiode zu verschie-
ben.

Da die Art em n System aus mehreren Nestern nutzt, fuhrt der Verlust einzelner Nester nicht zu einer erhebli-
chen Beeintrachtigung der Fortpflanzungsstatte, sodass das Eintreten des Verbotstatbestandes nicht abseh-
bar ist.

Die bkologische Funktion bleibt im Umfeld des UG gewahrleistet, zudem wird der geplante Gebaudebestand
nach Abschluss der Bauarbeiten neue Quartiere zur VerfOgung stellen. Die Nahrungsverfugbarkeit bleibt
ebenfalls gewahrleistet.

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

LI treffen zu (Darlegung der Grunde fiir eine Ausnahme erforderlich)
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Feldsperling (Passer montanus)

treffen nicht zu (artenschutzrechtliche PrOfung endet hiermit)

Mehlschwalbe (Delichon urbica)

Schutzstatus

europaische Vogelart gemaR Art. 1 Vogelschutzrichtlinie

a Rote Liste M -V: V I Rote Liste BRD: 3

Bestandsdarstellung

Die Mehlschwalbe steht aktuell auf der Vorwarnliste der Roten Liste Mecklenburg-Vorpommerns und der Ro-
ten Liste Deutschlands.
Die haufigsten GrOnde Mr BestandsrOckgange sind schlechte Witterungsbedingungen mit verregneten FrOh-
lingen, Nistplatzverluste durch Gebaudesanierungen oder mutwillige Zerstbrung, Nistmaterialmangel durch
zunehmende Versiegelung sowie auch Nahrungsmangel durch den ROckgang von Insekten in feuchten Niede-
rungen durch Intensivierung der Bewirtschaftung, Drainagen, Grundwasserabsenkungen und den Einsatz von
Bioziden (BAUER ET AL. 2005).
Der Bestand in Mecklenburg-Vorpommern wird mit 45.000 bis 97.000 Brutpaaren angegeben, wobei der Be-
standstrend mit einer Zunahme von Ober 100% im Zeitraum von der ersten Kartierung (1978-1982) zur zwei-
ten (1994-1997) mit 150.000 bis 180.000 Brutpaaren stark positiv war, urn danach wieder rapide abzunehmen,
was jedoch auch zum Teil auf methodische Probleme bei der Bestandserfassung in den drei Kartierungen
zurOckzuffihren sein kbnnte (EICHSTADT ET AL. 2014).
Die Mehlschwalbe 1st em n ausgesprochener Kulturfolger in Offenlandschaften, welche in und an Gebauden wie
beispielsweise Stallen nistet, mitunter auch an Bracken oder Schachten, jedoch mit zunehmender Verstadte-
rung der Siedlungen im Bestand abnimmt. Sie jagt meist in Nestnahe und benbtigt hierfOr offene GrOnflachen
oder Gewasser. Ihr Nest baut sie aus lehmigen, mit Grashalmen verstarkten Erdklumpchen meist in Decken-
nahe in Innenraumen oder unter DachvorsprOngen an AuRenwanden von Gebauden. Im Naturraum konnen
auch Felsnischen und —hbhlen besiedelt werden.

Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen

Im Untersuchungsraum bieten sich

Mecklenburg-Vorpommern:

I4 potenziell vorkommend

am Gebaudebestand potenzielle Habitate fOr die Mehlschwalbe.

wurde die Mehlschwalbe in die Vorwarnliste der Roten Liste M -V aufge-

Liste Deutschlands als gefahrdet eingestuft worden.

Aufgrund von Bestandsruckgangen
nommen.

Deutschland:

Die Mehlschwalbe 1st in der Roten

PrOfung des Eintretens der Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Prognose und Bewertung des
(ausgenommen sind Totungen/Verietzungen
Ruhestatten):

Verletzung oder Tatung von Tieren,

LI Das Verletzungs- und Totungsrisiko
schadigung oder Zerstbrung

Totungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG
in Verbindung mit Zerstorung von Fortpflanzungs- oder

Beschadigung oder Zerstorung ihrer Entwicklungsformen

erhbht sich far die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-
von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an

erhbht sich fOr die Individuen nicht signifikant und das Risiko derDas Verletzungs- und Totungsrisiko
Beschadigung oder Zerstbrung

Mit Umsetzung des Vorhabens finden

von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an

Ein riffe in den Gebaudebestand statt. Um eine mbgliche direkte Betrof-
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Mehlschwalbe (Delichon urbica)
fenheit brutender Individuen im Baufeld und Wirkbereich des Vorhabens auszuschliegen, werden Abbruch-,
Umbau- und Sanierungsarbeiten in die Herbst-/VVintermonate (Oktober bis Februar) verlegt. Somit ist das
Verletzen oder TOten von Individuen oder Gelegen auszuschlieflen. Solite der Baubeginn nicht innerhalb der
genannten Fristen erfolgen kbnnen, so ist zuvor eine Artenschutzkontrolle der betroffenen Gebaude durchzu-
f0hren. Sollten bebrOtete Nistplatze vorgefunden werden, ist unter Umstanden em n Baustopp bis zum Ab-
schluss der Brut und der Aufzucht der Jungtiere zu verhangen.

Prognose und Bewertung des Storungsverbotes gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG

Erhebliches Storen von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Oberwinterungs- und
Wanderungszeiten
• Die Stbrung fUhrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

• Die Stbrungen fuhren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Baubedinqe Wirkunqen

Durch die Bauarbeiten kommt es kurzzeitig zu erhbhten visuellen und akustischen Signalabgaben (Prasenz
von Menschen und Maschinen, Arbeitslarm). Als Resultat kbnnten sich potenziell Scheuch- und Vergra-
mungswirkungen fur die einzelnen Individuen ergeben, welche jedoch in Anbetracht der zeitlichen Begrenzung
sowie der Gerauschkulisse des Campingplatzes als nicht erheblich einzuschatzen sind.

Betriebsbedinqte Wirkunqen

Auf Grund der Vorbelastung infolge der bestehenden Nutzung im Plangebiet und dessen Umgebung sind die
anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen gegenUber dem Status Quo zu vernachlassigen. Als Kulturfolger
ist die Art zudem an die Prasenz von IVIenschen gewbhnt. Der Verbotstatbestand „Storung" tritt nicht em.
Prognose und Bewertung der Schadigungstatbestande gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 I. V. m. Abs. 5 BNatSchG
sowie des Verletzungs- und Totungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 I. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Totun-
genNerletzungen in Verbindung mit Zerstorung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten):

• Beschadigung oder Zerstbrung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten

LII TOtung von Tieren im Zusammenhang mit der Schadigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten nicht
auszuschliegen

• Vorgezogene Ausgleichsmagnahmen (CEF) erforderlich, urn Eintreten des Verbotstatbestandes zu
vermeiden

• Beschadigung oder Zerstbrung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten (ggf. 1m Zusammenhang mit
TOtung), bkologische Funktion wird im raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt

• Beschadigung oder Zerstbrung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten (ggf. 1m Zusammenhang mit
TOtung), bkologische Funktion wird im raumlichen Zusammenhang gewahrt

Verluste von Revieren bzw. Brutplatzen der gebaudebrutenden Art sind allgemein durch Arbeiten an den bau-
lichen Strukturen zu erwarten. Durch die Bauzeitenregelung lasst sich gewahrleisten, dass sich die Art nicht im
Brutgeschehen befinden und kein Risiko besteht, dass Jungtiere getbtet werden.

a) Konfliktvermeidende Bauzeitenregelung:

Die Bauarbeiten haben gerna(1 § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG in der Zeit vom 01.10. bis 28.02. des Folgejahres
zu erfolgen.

b) Artenschutzkontrolle vor Bauarbeiten im Verbotszeitraum:

Sollten die Bauarbeiten nicht innerhalb der genannten Fristen erfolgen kOnnen, so ist zur Vermeidung des
Tbtungsverbots vor Beginn der Arbeiten eine Artenschutzkontrolle potenzieller Quartiere durchzuf0hren, urn
em n Vorhandensein von Niststatten auszuschlieflen. Sollten bebrutete Nistplatze gefunden werden, sind die
Bauarbeiten bis zum Ende der Brutperiode zu verschieben.

Die bkologische Funktion bleibt im Umfeld des UG gewahrleistet, zudem wird der geplante Gebaudebestand
nach Abschluss der Bauarbeiten neue Quartiere zur VerfOgung stellen. Die NahrungsverfOgbarkeit bleibt
ebenfalls gewahrleistet. BezOglich des Schutzes der Fortpflanzungsstatte handelt es sich eine Art, bei der die
geschOtzte Fortpflanzungsstatte aus einer Brutkolonie oder Nestern im Zusammenhang mit Kolonien anderen
Arten besteht. Eine Beschadigung oder Zerstbrung einer geringen Anzahl von Einzelnestern (< 10%) aufler-
halb der Brutzeit fOhrt in der Regel nicht zu einer Beeintrachtigung der Fortpflanzungsstatte. Der Schutz der
Fortpflanzungsstatte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG endet mit der Aufgabe der Fortpflanzungsstatte
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Mehlschwalbe (Delichon urbica)

Die bkologische Funktion bleibt in Anbetracht des geringen Eingriffs und der vielen Ausweichmoglichkeiten im
Umfeld des UG gewahrleistet. Die NahrungsverfOgbarkeit bleibt ebenfalls gewahrleistet.

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs.5 BNatSchG

LII treffen zu (Darlegung der GrOnde fOr eine Ausnahme erforderlich)

treffen nicht zu (artenschutzrechtliche PrOfung endet hiermit)

Rauchschwalbe (Hirundo rustica)

1 Schutzstatus
1

europaische Vogelart gemag Art. 1 Vogelschutzrichtlinie

a Rote Liste M -V: V I Rote Liste BRD: 3

Bestandsdarstellung

Die Rauchschwalbe steht aktuell auf der Vorwarnliste der Roten Listen Mecklenburg-Vorpommerns und auf
der Roten Liste Deutschlands. BestandsrUckgange sind vielfach auf direkte anthropogene Faktoren zurOckzu-
fuhren. Hierbei spielt besonders die lntensivierung der Landwirtschaft und die Aufgabe traditioneller Milchkuh-
und Fleischviehhaltung eine groge Rolle, da dies zum Verlust von Nistplatzen und Nahrung fuhrt. Viehstalle
sind fiir Schwalben immer schwerer zuganglich, dOrfliche Strukturen und bauerliche Kleinbetriebe verschwin-
den zugunsten der Modernisierung. Oberclungung, Biozideinsatz und Versiegelung der Landschaft schrankt
das Nahrungsangebot stark em n (BAUER ET AL. 2005).

Als Kulturfolger brOtet die Rauchschwalbe in Europa in offenen und besiedelten Kulturlandschaften so z.B. in
Stallen und anderen Gebauden, unter BrOcken oder in Schachten. Die Fluchtdistanz der Rauchschwalbe be-
tragt <10 m, der Aktionsradius zur Brutzeit bis 1 km.

Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen

Im Untersuchungsraum bieten sich

Mecklenburg-Vorpommern:

I potenziell vorkommend

am Gebaudebestand potenzielle Habitate fLir die Rauchschwalbe.

Siedlungen ist die Rauchschwalbe flachendeckend in Mecklenburg-
Brutpaaren verbreitet. Der Bestand nahm in den letzten 50 bis 150

setzte sich auch in den letzten 10 bis 25 Jahren fort (EICHSTADT ET AL.
Rauchschwalbe in die Vorwarnliste der Roten Liste M -V aufgenommen.

Liste Deutschlands als gefahrdet eingestuft worden.

Als haufiger Bewohner menschlicher
Vorpommern mit ca. 31.000 bis 67.000
Jahren urn Ober 20% ab, dieser Trend
2014).Aufgrund dessen wurde die

Deutschland:

Die Rauchschwalbe ist in der Roten

Prilfung des Eintretens der Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Prognose und Bewertung des
(ausgenommen sind TotungenNerletzungen
Ruhestatten):

Verletzung oder Tatung von Tieren,

Das Verletzungs- und Totungsrisiko
schadigung oder Zerstbrung

T6tungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG
in Verbindung mit ZerstOrung von Fortpflanzungs- oder

Beschadigung oder Zerst6rung ihrer Entwicklungsformen

erhOht sich fOr die lndividuen signifikant bzw. das Risiko der Be-
von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an

erhoht sich fur die lndividuen nicht signifikant und das Risiko derDas Verletzungs- und Totungsrisiko
Beschadigung oder ZerstOrung

Mit Umsetzung des Vorhabens finden

von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an

Eingriffe in den Gebaudebestand statt. Urn eine mogliche direkte Betrof-
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Rauchschwalbe (Hirundo rustica)
fenheit brOtender Individuen im Baufeld und Wirkbereich des Vorhabens auszuschlieflen, werden Abbruch-,
Umbau- und Sanierungsarbeiten in die Herbst-/Wintermonate (Oktober bis Februar) verlegt. Somit ist das
Verletzen oder Taten von lndividuen oder Gelegen auszuschlieflen. Solite der Baubeginn nicht innerhalb der
genannten Fristen erfolgen konnen, so ist zuvor eine Artenschutzkontrolle der betroffenen Gebaude durchzu-

Sollten bebrOtete Nistplatze vorgefunden werden, ist unter Umstanden em n Baustopp bis zum Ab-
schluss der Brut und der Aufzucht der Jungtiere zu verhangen.

Prognose und Bewertung des Storungsverbotes gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG
Erhebliches St6ren von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Oberwinterungs- und
Wanderungszeiten

• Die Starung ftihrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

• Die Starungen fOhren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Baubedinqe Wirkunqen

Durch die Bauarbeiten kommt es kurzzeitig zu erhahten visuellen und akustischen Signalabgaben (Prasenz
von Menschen und Maschinen, Arbeitslarm). Als Resultat konnten sich potenziell Scheuch- und Vergra-
mungswirkungen kir die einzelnen lndividuen ergeben, welche jedoch in Anbetracht der zeitlichen Begrenzung
sowie der Gerauschkulisse des Campingplatzes als nicht erheblich einzuschatzen sind.

Betriebsbedinqte Wirkunqen

Auf Grund der Vorbelastung infolge der bestehenden Nutzung im Plangebiet und dessen Umgebung sind die
anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen gegenOber dem Status Quo zu vernachlassigen. Als Kulturfolger
ist die Mehlschwalbe zudem an die Prasenz von Menschen gewOhnt. Der Verbotstatbestand „Stbrung" tritt
nicht em.

Prognose und Bewertung der Schadigungstatbestande gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 I. V. m. Abs. 5 BNatSchG
sowie des Verletzungs- und Totungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Totun-
genNerletzungen in Verbindung mit Zerstorung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten):

• Beschadigung oder Zerstarung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten

• Tatung von Tieren im Zusammenhang mit der Schadigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten nicht
auszuschliegen

• Vorgezogene Ausgleichsmaanahmen (CEF) erforderlich, urn Eintreten des Verbotstatbestandes zu
vermeiden

El Beschadigung oder Zerstbrung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten (ggf. Im Zusammenhang mit
Tatung), bkologische Funktion wird im raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt

• Beschadigung oder Zerstbrung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten (ggf. Im Zusammenhang mit
Tatung), bkologische Funktion wird im raumlichen Zusammenhang gewahrt

Verluste von Revieren bzw. Brutplatzen der gebaudebrutenden Art sind allgemein durch Arbeiten an den bau-
lichen Strukturen zu erwarten. Durch die Bauzeitenregelung lasst sich gewahrleisten, dass sich die Art nicht im
Brutgeschehen befinden und kein Risiko besteht, dass Jungtiere getatet werden.

a) Konfliktvermeidende Bauzeitenregelung:

Die Bauarbeiten haben gernall § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG in der Zeit vom 01.10. bis 28.02. des Folgejahres
zu erfolgen.

b) Artenschutzkontrolle vor Bauarbeiten im Verbotszeitraum:

Sollten die Bauarbeiten nicht innerhalb der genannten Fristen erfolgen konnen, so ist zur Vermeidung des
Totungsverbots vor Beginn der Arbeiten eine Artenschutzkontrolle potenzieller Quartiere durchzuf0hren, urn
em n Vorhandensein von Niststatten auszuschlieflen. Sollten bebrutete Nistplatze gefunden werden, sind die
Bauarbeiten bis zum Ende der Brutperiode zu verschieben.

Die akologische Funktion bleibt im Umfeld des UG gewahrleistet, zudem wird der geplante Gebaudebestand
nach Abschluss der Bauarbeiten neue Quartiere zur VerfCigung stellen. Die Nahrungsverfugbarkeit bleibt
ebenfalls gewahrleistet. Bezuglich des Schutzes der Fortpflanzungsstatte handelt es sich eine Art, bei der die
geschutzte Fortpflanzungsstatte aus einer Brutkolonie oder Nestern im Zusammenhang mit Kolonien anderen
Arten besteht. Eine Beschadigung oder Zerstarung einer geringen Anzahl von Einzelnestern (< 10%) auger-
halb der Brutzeit fOhrt in der Regel nicht zu einer Beeintrachtigung der Fortpflanzungsstatte. Der Schutz der
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Rauchschwalbe (Hirundo rustica)
Fortpflanzungsstatte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG endet mit der Aufgabe der Fortpflanzungsstatte

Die bkologische Funktion bleibt in Anbetracht des geringen Eingriffs und der vielen Ausweichmoglichkeiten im
Umfeld des UG gewahrleistet. Die Nahrungsverftigbarkeit bleibt ebenfalls gewahrleistet.

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
treffen zu (Darlegung der GrCinde fOr eine Ausnahme erforderlich)

I treffen nicht zu (artenschutzrechtliche PrOfung endet hiermit)

Star (Stumus vulgaris)

Schutzstatus

a europaische Vogelart gemail Art. 1 Vogelschutzrichtlinie

Rote Liste M -V: - I Rote Liste BRD: 3

Bestandsdarstellung

Der Star steht aktuell auf der Roten Liste Deutschlands. Hauptgefahrdungsursachen stellen zum einen die
direkte Verfolgung in den VVinterquartieren und z.T. auch in den Brutgebieten (bspw. mittels Kontaktgiften) und
zum anderen die Veranderungen der landwirtschaftlichen Nutzung wie unter anderem die Aufgabe der Wei-
dewirtschaft, Drainage, Aufforstung von Feuchtwiesen, zunehmender Anbau von Monokulturen und hoher
Biozid- und DOngeeinsatz dar. Auch Unfalle, bspw. mit Leitungsdrahten, Rebnetzen oder im Stragenverkehr,
sowie Stbrungen am Brutplatz haben zu einem ROckgang der Bestande gefuhrt. Hinzu kommen auch natOrli-
che Ursachen wie klimatische Bedingungen, Nistplatzkonkurrenz und Pradation (BAUER ET AL. 2005).

Der Bestand wird in Mecklenburg-Vorpommern mit 340.000 — 460.000 Brutpaaren angegeben, wobei der Be-
standstrend hier mit 100.000 BP in der ersten Kartierperiode (1978-1982) und 100.000 — 160.000 BP in der
zweiten Kartierperiode (1994-1997) stark positiv ist (EicHis-rAur ET AL. 2014). In anderen Bundeslandern, z.B.
Brandenburg und Niedersachsen haben die Bestande dagegen stark abgenommen.
Der Star besiedelt Gebiete mit einem Angebot an Brutplatzen und offenen Flachen zur Nahrungssuche meist
in grofleren Individuenzahlen. Dabei werden das lnnere geschlossener Walder (insbesondere Koniferenbe-
stande) und vollig baum- und gebaudefreie grofIraumige Agrarlandschaften gemieden. Ideal stellen sich hOh-
lenreiche Baumgruppen oder Siedlungen mit diversen Gebauden oder Nistkasten in Kombination mit kurzrasi-
gem, nicht zu trockenem GrOnland in einer Entfernung von 200 bis 500 m zu den Nisthohlen dar. Allgemein
wird eine Vielfalt von Landschaften und Strukturkombinationen besiedelt. Es handelt sich urn einen HOhlen-
und Nischenbriiter, wobei Nistkasten sehr gut angenommen werden.

Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen

Im Untersuchungsraum bieten sich

Mecklenburq-Vorpommern:

potenziell vorkommend

im Altbaum- und am Gebaudebestand potenzielle Habitate ftir den Star.

mit einem deutlichen Positivtrend auf, sodass hier keine Gefahrdung

sich urn eine Art, die weit verbreitet ist, jedoch starke BestandseinbrOche zu
Liste Deutschlands als gefahrdet geftihrt wird.

Der Star weist in M -V stabile Bestande
vorliegt.

Deutschland:

Bundesweit betrachtet handelt es
verzeichnen hat und daher in der Roten

Prilfung des Eintretens der Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
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Star (Stumus vulgaris)
Prognose und Bewertung des Totungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG
(ausgenommen sind TotungenNerletzungen in Verbindung mit Zerstorung von Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten):

Verletzung oder Tatung von Tieren, Beschadigung oder Zerstorung ihrer Entwicklungsformen

• Das Verletzungs- und Tbtungsrisiko erhbht sich fur die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-
schadigung oder Zerstbrung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an

• Das Verletzungs- und Tatungsrisiko erhbht sich fur die lndividuen nicht signifikant und das Risiko der
Beschadigung oder Zerstbrung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an

Durch die Bauzeitenregelung lasst sich gewahrleisten, dass sich die Art nicht im Brutgeschehen befindet und
kein Risiko besteht, dass Jungtiere getotet werden. Sollten der Beginn der Bauarbeiten sowie Rodungen im
hbhlenreichen Altbaumbestand nicht innerhalb der genannten Fristen erfolgen kbnnen, so sind vor Beginn der
Arbeiten Artenschutzkontrollen der Gebaude durchzufuhren und potenzielle Quartiere von Hand zu Offnen.
Gleiches gilt fur hOhlenreiche Altbaume. Sollten bebrOtete Nistplatze vorgefunden werden, ist unter Umstan-
den em n Baustopp bzw. eine Rodungssperre bis zum Abschluss der Brut und der Aufzucht der Jungtiere zu
verhangen. Das Tbtungs- und Verletzungsverbot gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG trifft daher im vorliegenden
Fall nicht zu.

Prognose und Bewertung des Storungsverbotes gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG

Erhebliches Storen von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Oberwinterungs- und
Wanderungszeiten

El Die Stbrung fOhrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

• Die Stbrungen fOhren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Baubedinqe Wirkunqen

Durch die Bauarbeiten kommt es kurzzeitig zu erhOhten visuellen und akustischen Signalabgaben (Prasenz
von Menschen und Maschinen, Arbeitslarm). Als Resultat kbnnten sich potenziell Scheuch- und Vergra-
mungswirkungen fUr die einzelnen lndividuen ergeben, welche jedoch in Anbetracht der zeitlichen Begrenzung
sowie der bereits bestehenden Gerauschkulisse des Campingplatzes als nicht erheblich einzuschatzen sind.

Anlage- und betriebsbedinote Wirkunqen

Anlagebedingte Auswirkungen im Sinne des Stbrungsverbotes sind nicht absehbar. Auf Grund der Vorbelas-
tung des AreaIs durch intensive Pflege und Nutzung lasst sich keine signifikante Erhbhung der Beeintrachti-
gung durch betriebsbedingte Auswirkungen auf die Art feststellen. Es handelt sich im Allgemeinen urn eine
stbrungstolerante Art, welche regelmaflig in Siedlungsgebieten mit der geplanten Nutzung vorkommen. Der
Verbotstatbestand ..Storuna" tritt nicht em.

Prognose und Bewertung der Schadigungstatbestande gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG
sowie des Verletzungs- und Totungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Totun-
genNerletzungen in Verbindung mit Zerst6rung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten):

• Beschadigung oder Zerstbrung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten

• Tatung von Tieren im Zusammenhang mit der Schadigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten nicht
auszuschlieflen

111 Vorgezogene Ausgleichsmagnahmen (CEF) erforderlich, urn Eintreten des Verbotstatbestandes zu
vermeiden

• Beschadigung oder Zerstbrung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten (ggf. Im Zusammenhang mit
TOtung), bkologische Funktion wird im raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt

• Beschadigung oder Zerstbrung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten (ggf. Im Zusammenhang mit
Tatung), bkologische Funktion wird im raumlichen Zusammenhang gewahrt

Verluste von Vogelrevieren und —brutplatzen sind durch die Rodung hohlenreicher Altbaume und Eingriffe in
den Gebaudebestand zu erwarten. Sollten die Arbeiten wahrend der Vogelbrutzeit stattfinden, kann es zu To-
tungen einzelner Individuen (Jungvbgel) oder der Zerstbrung der Lebensstatten (Nester und Eier) kommen,
daher sind konfliktvermeidende Bauzeiten angezeigt.

a) Konfliktvermeidende Bauzeitenregelung:

I Die Bauarbeiten und ggf. erforderliche Rodungen haben gernall § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG in der Zeit vom
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Star (Stumus vulgaris)
01.10. bis 28.02. des Folgejahres zu erfolgen.

b) Artenschutzkontrolle vor Bauarbeiten im Verbotszeitraum:

Sollten die Bauarbeiten oder ggf. erforderliche Rodungen nicht innerhalb der genannten Fristen erfolgen kon-
nen, so ist zur Vermeidung des Totungsverbots vor Beginn der Arbeiten eine Artenschutzkontrolle potenzieller
Quartiere an Gebauden und Baumen durchzukihren, urn em n Vorhandensein von Niststatten auszuschlieflen.
Sollten bebrOtete Nistplatze gefunden werden, sind die Arbeiten bis zum Ende der Brutperiode zu verschie-
ben.

Da die Art em n System aus mehreren Nestern nutzt, fuhrt der Verlust einzelner Nester nicht zu einer erhebli-
chen Beeintrachtigung der Fortpflanzungsstatte, sodass das Eintreten des Verbotstatbestandes nicht abseh-
bar ist.
Die okologische Funktion bleibt im Umfeld des UG gewahrleistet, zudem wird der geplante Gebaudebestand
nach Abschluss der Bauarbeiten neue Quartiere zur Verfligung stellen. Die Nahrungsverfugbarkeit bleibt
ebenfalls gewahrleistet.

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
treffen zu (Darlegung der GrOnde fur eine Ausnahme erforderlich)

I treffen nicht zu (artenschutzrechtliche PrOfung endet hiermit)

5) Magnahmen zur Vermeidung

5.1) Vorgesehene VermeidungsmaRnahmen

Die Artenschutzbelange sind wahrend der Bauphase durch eine Okologische Baubegleitung
(OkoBbg) abzusichern.

Zur Vermeidung der Einschlagigkeit artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande sind die folgenden
Magnahmen vorgesehen:

V 1 Schutz von Fledermausen

Urn das Eintreten der Verbotstatbestande gem. § 44 BNatSchG hinsichtlich der Artengruppe Fleder-
mause sicher auszuschliegen, sind konfliktvermeidende Bauzeiten (Ende September bis Ende April)
einzuhalten. Vor Beginn von Bauarbeiten ist eine Artenschutzkontrolle der potenziellen Quartiere an
Gebauden und in zu rodenden Gehblzbestanden durchzufiihren. Der Beginn von Bauarbeiten ist in
den Zeitraum Anfang September bis Ende April zu legen, sodass eine Betroffenheit von Sommer-
quartieren ausgeschlossen werden kann. Innerhalb dieses Zeitraums hat die Reproduktion noch
nicht begonnen, bzw. sind die Jungtiere bereits selbststandig. Sollten Quartiere hoherer Wertigkeit
(Wochenstubenquartiere, Zwischenquartiere fOr mindestens kleinere Gruppen [mehr als 5 Tiere])
gefunden werden, durfen Bauarbeiten erst nach Ende der Quartiernutzung erfolgen. Nach Abschluss
von Bauarbeiten wird der Gebaudebestand weiterhin als Fledermausquartier nutzbar sein. Auch der
grogteilig verbleibende Geholzbestand wird weiterhin als Teillebensraum dienen konnen. Sollten kei-
ne wertgebenden Quartiere vorgefunden werden, konnen die Bauarbeiten mit okologischer Baube-
gleitung erfolgen, evtl. vorgefundene lndividuen sind augerhalb des Baufeldes auszubringen und ggf.
artspezifische Ersatzquartiere zu schaffen. Grundsatzlich sollte die Offnung potenzieller Quartiere
von Hand erfolgen und auf hebelnde Werkzeuge verzichtet werden, um eine Verletzung oder Tatung
von lndividuen auszuschliegen.

V 2 Allqemeiner Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen

Urn das Eintreten der Verbotstatbestande gem. § 44 BNatSchG zu vermeiden, ist eine konfliktver-
meidende Bauzeitenregelung vorzusehen. Demnach sind die erforderlichen Rodungsarbeiten, Bau-
feldfreimachungen und der Baubeginn in den gem. § 39 BNatSchG vorgeschriebenen Zeitraum vom
01.10. bis 28.02. zu verlegen.
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V 3 Artenschutzkontrollen bei Arbeiten im Verbotszeitraum

Solite der Baubeginn nicht innerhalb der genannten Fristen erfolgen konnen, so 1st zuvor eine Arten-
schutzkontrolle der betroffenen Gebaude- und Geholzbestande durchzufuhren. Sollten bebrOtete
Nistplatze vorgefunden werden, 1st unter Umstanden em n Baustopp bzw. eine Rodungssperre bis zum
Abschluss der Brut und der Aufzucht der Jungtiere zu verhangen.

6) Zusammenfassung
Im vorliegenden Fachbeitrag wurde das Vorhaben hinsichtlich der Vorgaben des § 44 BNatSchG
untersucht. Die Storwirkungen des Vorhabens Oberlagern sich dabei mit den bestehenden Wirkun-
gen des Campingplatzes.

Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes und dem damit verbundenen Bauvorhaben werden in ge-
ringem Mage Storwirkungen verursacht, welche sich negativ auf BrutvOgel und Fledermause auswir-
ken konnen. Erhebliche Beeintrachtigungen durch Baumagnahmen konnen durch eine Bauzeitenre-
gelung sowie Artenschutzkontrollen ausgeschlossen werden.

Betriebsbedingt entstehen keine Storwirkungen, welche das Potenzial besitzen, umliegende Lebens-
raume so zu stbren, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestande ausgelost werden. Die Gehblz-
bestande sollen Oberwiegend erhalten werden, zudem sind Einzelbaumpflanzungen im Ostlichen
Bereich vorgesehen.

Der Artenschutzfachbeitrag konnte aufzeigen, dass unter Einhaltung der genannten Magnahmen
keine Verstbge gegen das Schadigungs-, Storungs- oder Totungsverbot vorliegen. Verbotstatbestan-
de gem. § 44 BNatSchG werden nicht erfiillt. Die Prufung der Ausnahme gem. § 45 (7) BNatSchG 1st
fOr keine Art erforderlich.

Auf Grundlage der vorausgegangenen Untersuchungen wird festgestellt, dass sich durch die Umset-
zung des Vorhabens der Erhaltungszustand der potenziell betroffenen Arten nicht verschlechtern
wird.

Gemeinde Born a. Darfl,
September 2020
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Anhang A: Relevanzpriifung fur Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie Anlage I
Vorkommen nach Verbreitungskarten des Bundesamtes fur Naturschutz [BfN] 2008; Landesamt fur Umwelt, Naturschutz und Geologie [LUNG] 2007; Landesfachausschuss
fur Fledermausschutz und —forschung Mecklenburg-Vorpommern [LFA12019; Deutsche Gesellschaft fOr Herpetolodie und Terrarienkunde (GDHT) 2019
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Prtifung der Verbotstatbestande notwendig

Verbreitung im Land Mecklenburg-Vorpommern, Habitatanspruche, Kurzbegriin-
dung fur Nichtbetroffenheit bzw. Ausschluss der Art

Amphibien

Bombina

bombina
Rotbauchunke x 1 2 U1 - - -

Lt. der landesweiten Verbreitungskarten befindet sich das Vorhabengebiet nicht im Ver-
breitungsgebiet der Art. Sie bevorzugt stehende, sonnenexponierte Flachgewasser mit
dichtem sub- und emersen Makrophytenbestand in der Agrarlandschaft, VVinterquartiere
befinden sich in unterirdischen Hohlraumen, Erdspalten oder Nagetierbauten in Gewas-
sernahe.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Bufo calamita Kreuzkrote x 3 2 U1 x - -

Das Vorhabengebiet befindet sich im Verbreitungsgebiet der Art. Sie besiedelt offene
Lebensraume auf trockenem, oft sandigem Untergrund und benotigt als Larvalgewasser
flache, sich schnell erwarmende Wasserstellen, welche frei von Pflanzen und Fressfein-
den sind. Die Anforderungen der Art werden im Plangebiet und dessen Umgebung nicht
erfullt.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Bufo viridis Wechselkrote x 2 2 U1 x - _

Das Vorhabengebiet befindet sich im Verbreitungsgebiet der Art. Als Laichgewasser wer-
den grOBere TOmpel und kleinere Abgrabungsgewasser mit sonnenexponierten Flachwas-
serzonen besiedelt. Dabei werden sowohl temporare als auch dauerhafte Gewasser
genutzt, die moglichst vegetationsarm und fischfrei sein sollten. Sie nutzt lockere sandige
Boden mit vegetationsarmen bis -freien Flachen und ausreichend Versteckmoglichkeiten
als Landlebensraum. Laich- und Landhabitate sind im Plangebiet nicht vorhanden.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Hyla arborea Laubfrosch x 2 3 xx x - -

Das Vorhabengebiet befindet sich im Verbreitungsgebiet der Art. Sie besiedelt reich struk-
turierte Landschaften mit hohem Grundwasserstand; als Laichgewasser dienen fischfreie
Weiher, Teiche und Altwasser mit intensiver Besonnung und krautreichen Flachwasserzo-
nen. Laich- und Landhabitate sind im Plangebiet nicht vorhanden.
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RL RL
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EHZ
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Potenziel- Vorkommen Beeintrach-
les Vor- im UR, erfolg- tigungen
kommen im ter Nachweis durch Vor-
UR/Vorhabe im Bereich haben
ngebiet des Vorha- moglich
x — ja bens x — ja
- — nein x — ja - nein

- — nein

Priifung der Verbotstatbestande notwendig

Verbreitung im Land Mecklenburg-Vorpommern, Habitatanspriiche, Kurzbegriin-
dung fiir Nichtbetroffenheit bzw. Ausschluss der Art

Pelobates
fuscus

Pelophylax
lessonae

Rana arvalis

Rana dalmatina

Triturus

cristatus

Knoblauchkrote

Kleiner

Wasserfrosch

Moorfrosch

Springfrosch

Kammmolch

2

2

V

3

2

3

1

2

U1

XX

U1

XX

U1

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Das Vorhabengebiet befindet sich im Verbreitungsgebiet der Art. Es handelt sich urn eine
Art offener, steppenartiger Lebensraume. Sie besiedelt alle Typen stehender und trage
flieflender Gewasser in sandigen Landschaften. Landhabitate sind offene Landschaften
mit sandigen Boden. Geeignete Habitatstrukturen sind im Plangebiet nicht vorhanden.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Das Vorhabengebiet befindet sich nicht im Verbreitungsgebiet der Art. Die Art benotigt
weitgehend fischfreie, gut besonnte und pflanzenreiche Stillgewasser.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Das Vorhabengebiet befindet sich im Verbreitungsgebiet der Art. Es handelt sich um eine
welt verbreitete Art der Gebiete mit hohem Grundwasserstand und periodischer Ober-
schwemmung, Winterquartiere finden sich Oberwiegend an Land bspw. in Kleinsauger-
gangen, selten auch am Gewassergrund. Die Habitatanforderungen werden im Vorhaben-
gebiet und dessen Umgebung nicht erf011t.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Das Vorhabengebiet befindet sich im Verbreitungsgebiet der Art. Als Laichgewasser die-
nen VValdtOmpel, Weiher, kleine Teiche und Wassergraben in lichten Laubmischwaldern.
Als Winterquartiere dienen diverse Strukturen im Wald. Es sind keine geeigneten Lebens-
raume im Plangebiet oder dessen Umgebung vorhanden.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Das Vorhabengebiet befindet sich im Verbreitungsgebiet der Art. Sie besiedelt sonnenex-
ponierte, vegetationsreiche, stehende eutrophe und fischfreie Flachgewasser mit reich
strukturierter Ufer- und Verlandungsvegetation. Landhabitate sind Wiesen und lichte
Laubwalder. Es sind keine geeigneten Lebensraume im Plangebiet oder dessen Umge-
bung vorhanden.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Coronella Schlingnatter 2 1 XX

Reptilien

Das Vorhabengebiet befindet sich im Verbreitungsgebiet der Art, es sind keine geeigneten
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M -V
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M -V
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les Vor-
kommen im
URNorhabe
ngebiet

x — ja
- — nein

Vorkommen
im UR, erfolg-
ter Nachweis
im Bereich
des Vorha-
bens

x — ja
- — nein
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tigungen
durch Vor-
haben
moglich
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- — nein

Prilfung der Verbotstatbestande notwendig

Verbreitung im Land Mecklenburg-Vorpommern, Habitatanspruche, Kurzbegrun-
dung fur Nichtbetroffenheit bzw. Ausschluss der Art

austriaca Lebensraume im Plangebiet und dessen Umgebung vorhanden.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Lacerta agilis Zauneidechse x V 2 U1 x - -
Das Vorhabengebiet befindet sich im Verbreitungsgebiet der Art. Es sind keine geeigneten
Habitatstrukturen vorhanden.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Emys

orbicularis
Europaische
Sumpfschildkrote

x 1 1 U2 - _ _

Das Vorhabengebiet befindet sich nicht im Verbreitungsgebiet der Art. Es sind keine
geeigneten Lebensraume im Plangebiet und dessen Umgebung vorhanden.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Fledermause

Barbastella
barbastellus

Mopsfledermaus x 2 1 U1 - -

Das Vorhabengebiet befindet sich nicht im Verbreitungsgebiet der Art. Es handelt sich urn
eine waldbewohnende Art, welche Quartiere in Baumhohlen und Rindentaschen nutzt und
Wald und Waldrander zur Jagd benbtigt.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Eptesicus
nilssonii

Nordfledermaus x G 0 U1 -

Das Vorhabengebiet befindet sich nicht im Verbreitungsgebiet der Art. Es handelt sich urn
eine gebaudebewohnende Art, welche zur Nahrungssuche Walder mit Lichtungen oder
Gewassern bzw. Offenland in der Umgebung der Quartiere an und in Gebauden nutzt.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Eptesicus
serotinus

BreitflOgelfleder-
maus

X G 3 U1 - -

Das Vorhabengebiet befindet sich nicht im Verbreitungsgebiet der Art. Es handelt sich urn
eine gebaudebewohnende Art, welche Offenlandflachen zur Jagd benbtigt. Es sind poten-
ziell geeignete Lebensraumstrukturen im Plangebiet und dessen Umgebung vorhanden.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Myotis brandtii
Grolle

Bartfledermaus
x V 2 U1 _ _

Das Vorhabengebiet befindet sich nicht im Verbreitungsgebiet der Art. Es handelt sich urn
eine gebaude- und waldbewohnende Art, welche lichte Walder, Feuchtgebiete oder Was-
serflachen zur Jagd nutzt. Das Plangebiet stellt keinen bevorzugten Lebensraum der Art
dar.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Myotis Teichfledermaus x D 1 FV - Das Vorhabengebiet befindet sich nicht im Verbreitungsgebiet der Art. Es handelt sich urn
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M -V
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M -V
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les Vor-
kommen im
URNorhabe
ngebiet

x — ja
-- nein

Vorkommen
im UR, erfolg-
ter Nachweis
im Bereich
des Vorha-
bens

x — ja
- — nein

Beeintrach-
tigungen
durch Vor-
haben
moglich

x — ja
-- nein

PrOfung der Verbotstatbestande notwendig

Verbreitung im Land Mecklenburg-Vorpommern, Habitatanspruche, Kurzbegri.in-
dung fur Nichtbetroffenheit bzw. Ausschluss der Art

dasycneme eine gebaude- und baumbewohnende Art, welche Offenland bevorzugt. Sie jagt Ober

Gewassern.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Myotis

daubentonii

Wasserfleder-
maus

x - 4 U1 x - x

Das Vorhabengebiet befindet sich im Verbreitungsgebiet der Art. Es handelt sich urn eine
baumbewohnende Art, welche Ober waldnahen Wasserflachen jagt. Es bieten sich geeig-

nete Habitatstrukturen im Plangebiet.

eunnweredsesne.Eine ausgeschlossen

Myotis Grofles Mausohr x V 2 FV - - _

Das Vorhabengebiet befindet sich nicht im Verbreitungsgebiet der Art. Es handelt sich urn
eine gebaudebewohnende Art, welche frei zuganglichen Boden zur Jagd benotigt. Es sind

d dgeeignete n Umgebung vorhanden, je-

truroLffeebnehnesritaukamnsnnkictuhrten irni e

doch findet kein Eingriff in gebaudegebundene Quartiere statt.

Eine Betroffenheit wird ausgeschlossen.

Myotis

mystacinus

Kleine

Bartfledermaus
x V 1 FV - - _

Das Vorhabengebiet befindet sich nicht im Verbreitungsgebiet der Art. Es handelt sich urn
eine gebaude- und baumbewohnende Art, welche Siedlungen bevorzugt.

Em Vorkommen wird ausgeschlossen.

Myotis nattereri
Fransenfleder-
maus

x

x

-

D

3

1

FV

U1

x

-

-

_

x

_

Das Vorhabengebiet befindet sich im Verbreitungsgebiet der Art. Es handelt sich urn eine
gebaude- und waldbewohnende Art, welche halboffene Lebensraume zur Jagd benotigt.
Es sind geeignete Lebensraumstrukturen im Plangebiet und dessen Umgebung vorhan-

den.
Eine Betroffenheit kann nicht ausgeschlossen werden.

Das Vorhabengebiet befindet sich nicht im Verbreitungsgebiet der Art. Es handelt sich urn

eine waldbewohnende Art.

Em n Vorkommen wird ausgeschlossen.
Nyctalus leisleri

Kl einer

Abendsegler

Nyctalus

noctula

Grofler

Abendsegler
x V 3 U1 x - x

Das Vorhabengebiet befindet sich im Verbreitungsgebiet der Art. Es handelt sich urn eine
waldbewohnende Art, welche Offenland- und Wasserflachen zur Jagd benotigt. Es sind
geeignete Lebensraumstrukturen im Plangebiet und dessen Umgebung vorhanden.

Eine Betroffenheit kann nicht ausgeschlossen werden.
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D
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M -V

EHZ

M -V

Potenziel-
les Vor-
kommen im
URNorhabe
ngebiet

x — ja
-- nein

Vorkommen
im UR, erfolg-
ter Nachweis
im Bereich
des Vorha-
bens

x — ja
- — nein

Beeintrach-
tigungen
durch Vor-
haben
moglich

x — ja
- — nein

Pri.ifung der Verbotstatbestande notwendig

Verbreitung im Land Mecklenburg-Vorpommern, Habitatanspriiche, Kurzbegriin-
dung fur Nichtbetroffenheit bzw. Ausschluss der Art

Pipistrellus
nathusii

Rauhautfleder-
maus

x - 4 U1 x x

Das Vorhabengebiet befindet sich im Verbreitungsgebiet der Art. Es handelt sich urn eine
wald- und gebaudebewohnende Art, welche Wald- oder Feuchtgebiete (u.a. Schilfflachen)
zur Jagd benotigt. Es sind geeignete Lebensraumstrukturen im Plangebiet und dessen
Umgebung vorhanden.

Eine Betroffenheit kann nicht ausgeschlossen werden.

Pipistrellus
pipistrellus

Zwergfledermaus x - 4 U1 x x

Das Vorhabengebiet befindet sich im Verbreitungsgebiet der Art. Es handelt sich urn eine
gebaudebewohnende Art, welche Landschaften mit Bezug zu Gewassern, Busch- und
Baumbestanden zur Jagd besiedelt. Es sind geeignete Lebensraumstrukturen im Plange-
biet und dessen Umgebung vorhanden. Bereits kleinere Hohlraume in Baumen oder
Spalten hinter der Baumrinde konnen als Zwischenquartiere dienen.

Eine Betroffenheit kann nicht ausgeschlossen werden.

Pipistrellus
pygmaeus

MOckenfleder-
maus

x D xx - - -

Das Vorhabengebiet befindet sich nicht im Verbreitungsgebiet der Art. Es handelt sich urn
eine gebaude- und baumbewohnende Art, welche kleinraumig gegliederte Landschaften
zur Jagd benotigt.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Plecotus auritus Braunes Langohr x V 4 U1 x - x

Das Vorhabengebiet befindet sich im Verbreitungsgebiet der Art. Es handelt sich urn eine
gebaude- und waldbewohnende Art, welche Wald und Offenland zur Jagd benbtigt. Es
sind geeignete Lebensraumstrukturen im Plangebiet und dessen Umgebung vorhanden.

Eine Betroffenheit kann nicht ausgeschlossen werden.

Plecotus

austriacus
Graues Langohr x 2 - U1 - _ _

Das Vorhabengebiet befindet sich nicht im Verbreitungsgebiet der Art. Es handelt sich urn
eine gebaudebewohnende Art, welche Offenland zur Jagd benotigt.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Vespertilio
murinus

Zweifarbfleder-
maus

x D 1 U2 x - x

Das Vorhabengebiet befindet sich im Verbreitungsgebiet der Art. Es handelt sich urn eine
spaltenbewohnende Art, welche Offenland- oder groflere Wasserflachen zur Jagd bent,-
tigt. Es sind geeignete Lebensraumstrukturen im Plangebiet und dessen Umgebung vor-
handen.

Eine Betroffenheit kann nicht ausgeschlossen werden.

Weichtiere
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dung fur Nichtbetroffenheit bzw. Ausschluss der Art

An/sus

vorticulus

Zierliche

Tellerschnecke
x 1 1 U1 _ _

Das Vorhabengebiet befindet sich nicht im Verbreitungsgebiet der Art. Die Art benbtigt
saubere Stillgewasser. Keine Betroffenheit aquatischer Lebensraume.

Em Vorkommen wird ausgeschlossen.

Unio crassus
Gemeine

Flussmuschel
x 1 1 U1 _ _

Das Vorhabengebiet befindet sich nicht im Verbreitungsgebiet der Art. Die Art benbtigt
saubere Flieflgewasser. Keine Betroffenheit aquatischer Lebensraume.

Em n Vorkommen wird ausgeschlossen.

Libellen

Aeshna viridis
GrOne

Mosaikjungfer
x 1 2 xx - -

Das Vorhabengebiet befindet sich nicht im Verbreitungsgebiet der Art. Sie benbtigt lang-
sam durchstrbmte Gewasser oder Stillgewasser mittlerer Nahrstoffversorgung und ist auf
das Vorkommen der Krebsschere (Stratiotes abides) angewiesen.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Gomphus
llavipes

Asiatische

Keiljungfer
x G xx - - -

Das Vorhabengebiet befindet sich nicht im Verbreitungsgebiet der Art. Sie kommt in stro-
mungsberuhigten Abschnitten von FlieRgewassern vor. Die Habitatanforderungen sind
nicht erf011t.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Leucorrhinia
albifrons

ostliche

Moosjungfer
x 1 1 xx - _ _

Das Vorhabengebiet befindet sich nicht im Verbreitungsgebiet der Art. Sie kommt kleine-
ren, nahrstoffarmen Stillgewassern vor. Die Habitatanforderungen sind nicht erfullt.

Em n Vorkommen wird ausgeschlossen.

Leucorrhinia
caudalis

Zierliche

Moosjungfer
x 1 0 xx - - -

Das Vorhabengebiet befindet sich nicht im Verbreitungsgebiet der Art. Sie benotigt Still-
gewasser maRigen Nahrstoffgehaltes mit relativ klarem Wasser. Die Habitatanforderungen
sind nicht erf011t.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Leucorrhinia
pectoralis

Grofle

Moosjungfer
x 2 2 U1 - - -

Das Vorhabengebiet befindet sich nicht im Verbreitungsgebiet der Art. Sie benotigt Still-
gewasser malligen Nahrstoffgehaltes und hoher Warmegunst. Die Habitatanforderungen
sind nicht erfiillt.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen

Sympecma Sibirische x 2 1 xx - - - Das Vorhabengebiet befindet sich nicht im Verbreitungsgebiet der Art. Sie benbtigt Still-
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Verbreitung im Land Mecklenburg-Vorpommern, Habitatanspruche, Kurzbegri.in-
dung fur Nichtbetroffenheit bzw. Ausschluss der Art

paedisca Wnterlibelle gewasser oder auch Brackwasser und ist auf das Vorkommen von Seggenried (Carex
ssp.), Schneidried (Cladium mariscus) oder Rohrglanzgras-Rohricht (Phalaris arundi-
nacea) angewiesen. Im Plangebiet fehlt entsprechende Vegetation.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Kafer

Cerambyx
cerdo

Heldbock, GroRer
Eichenbock

x 1 1 U1 - - -
Das Vorhabengebiet befindet sich nicht im Verbreitungsgebiet der Art. Sie bevorzugt
Eichen (Altbaume).

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Dytiscus

latissimus
Breitrand x 1 xx - - -

Das Vorhabengebiet befindet sich nicht im Verbreitungsgebiet der Art. Sie benotigt nahr-
stoffarme Gewasser.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Graphoderus
bilineatus

Schmalbindiger
BreitflOgel-
Tauchkafer

x 'I - xx - -

Das Vorhabengebiet befindet sich nicht im Verbreitungsgebiet der Art. Sie benbtigt nahr-
stoffarme Gewasser.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Osmoderma
eremita

Eremit,

Juchtenkafer
x 1 3 xx - _ _

Das Vorhabengebiet befindet sich nicht im Verbreitungsgebiet der Art. Sie benbtigt Alt-
baume mit weitgehend intakten, mbglichst groRen Stamm- oder Asthohlen in vorzugswei-
se mehr als 6 m Hbhe. Es fehlen grollere Altbaume mit Totholzanteil in der naheren Urn-
gebung, Baumhbhlen sind in maximal 2 m Hbhe vorhanden.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Falter

Lycaena dispar
GroRer

Feuerfalter
x 3 2 FV - _ _

Das Vorhabengebiet befindet sich nicht im Verbreitungsgebiet der Art. Sie bevorzugt
feuchte Biotoptypen mit einer entsprechenden floristischen Ausstattung.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Lycaena helle
Blauschillernder
Feuerfalter

x 3 0 U1 - _ _
Das Vorhabengebiet befindet sich nicht im Verbreitungsgebiet der Art. Sie bevorzugt
feuchte Biotoptypen mit einer entsprechenden floristischen Ausstattung.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.
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Proserpinus
proserpina

Nachtkerzen-
schwarmer

x - 4 U1 - _ _

Das Vorhabengebiet befindet sich nicht im Verbreitungsgebiet der Art. Sie bevorzugt
feuchte Biotoptypen mit einer entsprechenden floristischen Ausstattung.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Meeressauger

Phocoena
phocoena

Schweinswal x 2 2 U1 x - -
Keine marinen Lebensraume vorhanden.

Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit wird ausgeschlossen.

Landsauger

Canis lupus
Europaischer
Wolf

x 1 0 xx - _ _

Das Vorhabengebiet befindet sich nicht im Verbreitungsgebiet der Art. Im Plangebiet und
dessen Umgebung sind keine geeigneten Lebensraume vorhanden.

Em V os e n.ssci

Castor fiber Biber x V 3 FV - _ -

chhlD ans voorrkhoambemngeenbwieitrdbeafiunsdgeet n i c h t s im Verbreitungsgebiet der Art. Es fehlen geeigne-

te Habitatstrukturen.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Lutra lutra Fischotter x 3 2 U1 x - -

Das Vorhabengebiet befindet sich im Verbreitungsgebiet der Art. Das Plangebiet stellt
keinen geeigneten Lebensraum dar. Aufgrund der intensiven Nutzung ist em n Durchwan-

dern nicht zu erwarten.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Muscardinus
avellananus

Haselmaus x G 0 U1 _ _

Das Vorhabengebiet befindet sich nicht im Verbreitungsgebiet der Art. Im Plangebiet und
dessen Umgebung sind keine geeigneten Lebensraume vorhanden.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Baltischer Star x 0 0 xx -

Fische

- -
Keine aquatischen oder marinen Lebensraume vorhanden.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Acipenser
oxyrinchus

Acipenser
sturio

Europaischer
St&

x 0 0 xx - - -
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Wissenschaft-
licher Name

Deutscher Name

BArtSchV

Anl. 1, Sp. 3

RL
D

PL.

M -V

EHZ

M -V

Potenziel-
les Vor-
kommen im
URNorhabe
ngebiet

x — ja
- — nein

Vorkommen
im UR, erfolg-
ter Nachweis
im Bereich
des Vorha-
bens

x — ja
- — nein

Beeintrach-
tigungen
durch Vor-
haben
moglich

x — ja
- — nein

PrOfung der Verbotstatbestande notwendig

Verbreitung im Land Mecklenburg-Vorpommern, Habitatanspruche, Kurzbegrun-
dung fur Nichtbetroffenheit bzw. Ausschluss der Art

Core gonus
oxyrinchus

(C. maraena)

Nordseeschnapel

(Marane)
x

0

(3)
V xx - -

Gefaapflanzen

Angelica

palustris
Sumpf-Engelwurz x 2 1 U1 - - -

Das Vorhabengebiet liegt nicht im Verbreitungsgebiet der Arten. Im Plangebiet und des-
sen Umgebung sind keine geeigneten Standortbedingungen gegeben.

Ein Vorkommen wird ausgeschlossen.

Apium repens
Kriechender, -
Sellerie

x 1 2 U2 - - -

Cypripedium
calceolus

Frauenschuh x 3 R U2 - - -

Jurinea

cyanoides

Sand-
Silberscharte

x 2 1 U1 - - -

Liparis loeselii
Sumpf-
Glanzkraut, Torf-
Glanzkraut

x 2 2 U1 - -

Luronium
natans

Schwimmendes
Froschkraut

x 2 1 U2 - - -

Erlauterung:
BArtSchV Anl. 1, Sp. 3:
RL D, RL M -V.
AbkOrzungen der Roten Liste:

EHZ M -V

Art gelistet in Anlage 1, Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung
Art gefithrt in der Roten Liste Deutschlands bzw. Mecklenburg-Vorpommerns
0 = ausgestorben bzw. verschollen, 1 = vom Aussterben bed roht, 2 = stark gefahrdet, 3 = gefahrdet, 4 = potenziell bedroht, V = Art der Vorwarnliste,
R = extrem selten, D = Daten defizitar, G = Gefahrdung unbekannten Ausmalles, * = ungefahrdet, - = keine Angaben
Erhaltungszustand der FFH-Art flir die kontinentale biogeographische Region in Mecklenburg-Vorpommern,
FV = gunstig, U1 = ungUnstig, U2 = schlecht, xx = unbekannt
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An hang B: Relevanzpriifung fur Europaische Vogelarten
Vorkommen nach Zweitem Brutvogelatlas des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Ornithologische Arbeitsqemeinschaft Mecklenburq-Vorpommern e.V. (VokLER. F. 2014
Wissenschaftlicher Name Deutscher Name EG-VO

338/97
Anh. A

VS-
RL

Anh.
I

BArtSchV,
Anl. 1, Sp. 3

[streng
geschutzt]

RL
M -V
2014

Potenzielles
Vorkommen

im UR/ Vorha-
bensgebiet

x = ja, - = nein

Empfindlichkeit gegenuber Projekt-
wirkungen/ Beeintrachtigungen
durch Vorhaben moglich

Vorkommen im UR, erfoIgter
Nachweis im Bereich des
Vorhabens

Pri.ifung der Verbotstat-
bestande notwendig

Accipiter gentilis Habicht x — -
Accipiter nisus Sperber x nein, kein

Vorkommen
gem. Brutvo-
gelatlas M -V

nein

Acrocephalus arundinaceus Drosselrohrsanger x —

Acrocephalus paludicola Seggenrohrsanger x x 0 —

Acrocephalus palustris Sumpfrohrsanger — -
Acrocephalus schoenobae-
nus

Schilfrohrsanger x V —

Acrocephalus scirpaceus Teichrohrsanger V — -
Acitis hypoleucos Flussuferlaufer x 1 — -
Aegithalos caudatus Schwanzmeise x lichte Laub- und Mischwalder mit

dichtem Unterholz und relativ hohen
Gebaschanteilen, an vielfaltig gestalte-
ten Waldrandern, in Ufer- und Feldge-
holzen, Parkanlagen, Friedhofen und
Garten mit altem Baumbestand;
Effektdistanz: 100 m

Flachendeckend verbreiteter
Brutvogel mit 5.500 — 9.000 BP
in M -V, em n Vorkommen der Art
kann nicht ausgeschlossen
werden, die Art wird innerhalb
der Glide der nicht oder poten-
ziell gefahrdeten Geholzfreibru-
ter betrachtet.

ja

Aegolius funereus RaufuUauz x x — -
Aix galericulata Mandarinente — -
Aix sponsa Brautente —

Alauda arvensis Feldlerche 3 — -
Alca torda Tordalk —

Alcedo atthis Eisvogel x x —

Anas acuta Spieflente 1 —

Anas clypeata Lbffelente 2 — -
Anas crecca Krickente 2 — -

Anas penelope Pfeifente R — -
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name EG-VO
338/97
Anh. A

VS-
RL

Anh.
1

BArtSchV,
Ant. 1, Sp. 3

[streng
geschtitzt]

RL
M -V
2014

Potenzielles
Vorkommen

im UR/ Vorha-
bensgebiet

x = ja, - = nein

Empfindlichkeit gegeniTher Projekt-
wirkungen/ Beeintrachtigungen
durch Vorhaben moglich

Vorkommen im UR, erfolgter
Nachweis im Bereich des
Vorhabens

Prilfung der Verbotstat-
bestande notwendig

Anas platyrhynchos Stockente — -

Anas querquedula Knakente x 2 — -

Anas strepera Schnatterente — -

Anser albifrons Blassgans — _

Anser Graugans — -

Anser canadensis Kanadagans — -

Anser erythropus Zwerggans — -

Anser fabalis Saatgans —

Anser fabalis VValdsaatgans —

Anser fabalis rossicus Tundrasaatgans — -

Anthus campestris Brachpieper x x 1 — -

Anthus pratensis VViesenpieper 2 — -

Anthus trivia/is Baumpieper 3 — -

Apus apus Mauersegler x an hoheren Steinbauten, in Ortsker-
nen, Industrie- und Hafenanlagen, in
Kleinstadten haufig auf Kirchen und
Burgen

VVeit verbreiteter Brutvogel mit
5.500 — 10.000 BP in M -V. Das
Plangebiet bietet keine geeigne-
ten Habitatstrukturen kw die Art
und stellt somit keinen bevor-
zugten Lebensraum dar.

nein: kein geeigneter
Lebensraum im Plange-
biet vorhanden

Aquila chrysaetus Steinadler 0 — -

Aquila clanga Schelladler x x R — -

Aquila pomarina Schreiadler x x 1 — -

Ardea alba Silberreiher — -

Ardea cinerea Graureiher — -

Arenaria interpres Steinwalzer x 0 — -

Asio flammeus Sumpfohreule x x 1 — -

Asio otus Waldohreule x nein, kein
Vorkommen
gem. Brutvo-
gelatlas M -V

nein

Athene noctua Steinkauz x nein, kein
Vorkommen
gem. Brutvo-

nein
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name EG-VO
338/97
Anh. A

VS-
RL

Anh.
I

BArtSchV,
An!. 1, Sp. 3

[streng
geschiitzt]

RL
M -V
2014

Potenzielles
Vorkommen

im UR/ Vorha-
bensgebiet

x = ja, - = nein

Empfindlichkeit gegeniiber Projekt-
wirkungen/ Beeintrachtigungen
durch Vorhaben mOglich

Vorkommen im UR, erfolgter
Nachweis im Bereich des
Vorhabens

Priifung der Verbotstat-
bestande notwendig

gelatlas M -V
Aythya ferina Tafelente 2 — -
Aythya fuligula Reiherente — -

Aythya marila Bergente — -

Aythya nyroca Moorente x x x 1 —

Botaurus minutus Zwergdommel x x 1 — -

Botaurus stellaris Rohrdommel x x — -

Branta leucopsis WeiRwangengans /
Nonnengans

x — -

Bubo bubo Uhu x x 3 — -

Bucephala clangula Schellente — -

Burhinus oedicnemus Triel x x 0 — _

Bute° buteo Mausebussard x —

Buteo lagopus RaufuRbussard — -

Calidris alpina ssp. schinzii Alpenstrandlaufer x x 1 — -

Caprimulgus europaeus Ziegenmelker x x 1 —

Carduelis cannabina Bluthanfling V x sonnige, offene mit Hecken, Strau-
chern oder jungen Nadelbaumen
bewachsene Flachen mit kurzer, aber
samentragender Krautschicht, z.B.
heckenreiche Agrarlandschaften mit
Ackerbau und GrOnlandwirtschaft,
Heide- und odlandflachen, Weinberge
(soweit nicht flurbereinigt), Ruderalfla-
chen, Garten und Parkanlagen, die an
offene Flachen angrenzen oder solche
aufweisen, auch an Einzelhofen und
Baumschulen;
Effektdistanz: 200 m

Weit verbreiteter Brutvogel mit
13.500 — 24.000 BP in M -V,
durch starke BestandsrOckgan-
ge auf der Vorwarnliste der RL
M -V, em n Vorkommen der Art
kann nicht ausgeschlossen
werden, es erfolgt eine Einzel-
betrachtung der Art.

ja

Carduelis Stieglitz x offene und halboffene Landschaften
mit abwechslungsreichen und mosaik-
artigen Strukturen, lockere Baumbe-
stande oder Baum- und Buschgruppen
bis zu lichten Waldern, mit offenen

VVeit verbreiteter Brutvogel in M-
V mit 11.500 — 15.000 BP, emn
Vorkommen der Art kann nicht
ausgeschlossen werden, die Art
wird innerhalb der Gilde der

ja

Bebauungsplan Nr. 32 A „Campingplatz Born a. Darcl — Teilflache Nord" Begr.
Satzungsfassung, Fassung vom 12.07.2011, Stand 19.03.20201 Seite 103 von 120



lars hertelt I Stadtplanung und Architektur

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name EG-VO
338/97
Anh. A

VS-
RL

Anh.
I

BArtSchV,
An!. 1, Sp. 3

[streng
geschutzt]

RL
M -V
2014

Potenzielles
Vorkommen

im URI Vorha-
bensgebiet

x = ja, - = nein

Empfindlichkeit gegenliber Projekt-
wirkungen/ Beeintrachtigungen
durch Vorhaben moglich

Vorkommen im UR, erfolgter
Nachweis im Bereich des
Vorhabens

Priffung der Verbotstat-
bestande notwendig

Nahrungsflachen samentragender
Kraut- und Staudenpflanzen als Nah-
rungsareale, z.B. Obstgarten, Streu-
obstwiesen, Garten in landlichen oder
aufgelockerten Siedlungen, Aileen,
Feldgeholze, Waldrander, Parkanla-
gen;
Effektdistanz: 100 m

nicht oder potenziell gefahrde-
ten GeholzfreibrOter betrachtet.

Carduelis chloris Grunfink x halboffene, parkahnliche Landschaften
mit Baumgruppen, GebOsch oder
aufgelockerten Baumbestanden und
freien Flachen, z.B. Feldgeholze,
Waldrander und -lichtungen, lichte
Mischwalder und Auwaldlichtungen,
Parkanlagen, Garten, Aileen;
Effektdistanz: 200 m

Sehr haufiger Brutvogel mit
93.000 — 115.000 BP in M -V, emn
Vorkommen der Art kann nicht
ausgeschlossen werden, die Art
wird innerhalb der Glide der
nicht oder potenziell gefahrde-
ten Geholzfreibruter betrachtet.

ja

Carduelis flammea Birkenzeisig nein, kein
Vorkommen
gem. Brutvo-
gelatlas M -V

nein

Carduelis spinus Erlenzeisig — -

Carpodacus erythrinus Karmingimpel x — -

Ceppus grylle Gryllteiste — -

Certhia brachydactyla Gartenbaumlaufer x Laub- und Mischwalder (Altholzbe-
stande), kleinere Baumbestande wie
Feldgeholze, Parkanlagen, Garten,
Aileen, Hecken mit Einzelbaumen,
Hochstammobstanlagen;
Effektdistanz: 100 m

Flachendeckend verbreiteter
Brutvogel mit 12.000 — 16.000
BP in M -V. Ein Vorkommen der
Art kann nicht ausgeschlossen
werden, es erfolgt eine Betrach-
tung in der Gilde der nicht oder
potenziell gefahrdeten Geholz-
hbhlenbruter.

ja

Certhia familiaris Waldbaumlaufer x grolle, geschlossene Waldgebiete mit
Altholzbestanden, Nadel-, Laub und
Mischwald, Parkanlagen;
Effektdistanz: 100 m

Nahezu flachendeckend verbrei-
teter Brutvogel mit 14.500 —
21.000 BP in M -V. Ein Vorkom-
men der Art kann nicht ausge-
schlossen werden, es erfolgt

ja
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name EG-VO
338/97
Anh. A

VS-
RL

Anh.
I

BArtSchV,
Anl. 1, Sp. 3

[streng
geschutzt]

RL
M -V
2014

Potenzielles
Vorkommen

im UR/ Vorha-
bensgebiet

x = ja, - = nein

Empfindlichkeit gegeniiber Projekt-
wirkungen/ Beeintrachtigungen
durch Vorhaben moglich

Vorkommen im UR, erfolgter
Nachweis im Bereich des
Vorhabens

Priifung der Verbotstat-
bestande notwendig

eine Betrachtung in der Gilde
der nicht oder potenziell gefahr-
deten Geholzhohlenbruter.

Charadrius alexandrinus Seeregenpfeifer x x 1 — -
Charadrius dub/us Flussregenpfeifer x — -
Charadrius hiaticula Sandregenpfeifer x 1 —
Chlidonias hybridus WeiRbart-

Seeschwalbe
x R — -

Chlidonias leucopterus WeillflOgelsee-
schwalbe

x R — -

Chlidonias niger Trauerseeschwalbe x x 1 —
Ciconia ciconia WeifIstorch x x 2 nein, kein

Vorkommen
gem. Brutvo-
gelatlas M -V

nein

Ciconia nigra Schwarzstorch x x 1 — -
Cinclus cinclus VVasseramsel — -
Circaetus gallicus Schlangenadler 0 — -
Circus aeruginosus Rohrweihe x x — -
Circus cyaneus Kornweihe x x 1 — -
Circus macrourus Steppenweihe x x — -
Circus pygargus VViesenweihe x x 1 —
Clangula hyemalis Eisente — -
Coccothraustes coc-
cot hraustes

Kernbeifler —

Columba livia f. domestica Haustaube x an Felswanden und in Hohlen, meist
an Einzelgebauden (BrOcken, Bahnho-
fen) oder dominierenden Gebauden in
Siedlungen (Kirchen, Burgen, Indust-
rieanlagen), Tagesruheplatze auf
Dachern, stadtisches Nahrungsange-
bot bildet Nahrungshauptbestandteil

Verstreut vorkommender Brut-
vogel mit 3.000 - 5.000 BP in M-
V. Das Plangebiet bietet keine
geeigneten Habitatstrukturen fOr
die Art und stellt somit keinen
bevorzugten Lebensraum dar.

nein; kein geeigneter
Lebensraum im Flange-
biet vorhanden

Columba oenas Hohltaube —
Columba palumbus Ringeltaube x Walder und Geholze aller Art, bereits Sehr haufiger, flachendeckend ja
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name EG-VO
338/97
Anh. A

VS-
RL

Anh.
I

BArtSchV,
An!. 1, Sp. 3

[streng
geschiitzt]

RL
M -V
2014

Potenzielles
Vorkommen

im UR/ Vorha-
bensgebiet

x = ja, -= nein

Empfindlichkeit gegeniiber Projekt-
wirkungen/ Beeintrachtigungen
durch Vorhaben moglich

Vorkommen im UR, erfolgter
Nachweis im Bereich des
Vorhabens

Prilfung der Verbotstat-
bestande notwendig

Buschgruppen und Einzelbaume
konnen fOr eine Ansiedlung reichen,
Praferenz von halboffenen Kulturland-
schaften mit angrenzenden Feldbau-
bereichen;
Effektdistanz: 100 m

verbreiteter Brutvogel mit
90.000 — 100.000 BP in M -V. Ein
Vorkommen der Art kann nicht
ausgeschlossen werden, die Art
wird innerhalb der Glide der
nicht oder potenziell gefahrde-
ten Geholzfreibruter betrachtet.

Corvus corax Kolkrabe —

Corvus cornix Nebelkrahe x vielseitig, bevorzugt offene und halbof-
fene Landschaften mit Baumen, Feld-
geholzen, Aileen, Waldrandern und
lichten Auwaldern als Brutplatz, nahe
ergiebigen NahrungsgrOnden (Acker-
und Grunland, Viehweiden, gedOngte
Wiesen);
Fluchtdistanz: 200 m

Haufiger Brutvogel mit 17.000 —
20.000 BP in M -V. Das Flange-
biet bietet keine geeigneten
Habitatstrukturen fOr die Art und
stellt somit keinen bevorzugten
Lebensraum dar.

nein; kein geeigneter
Lebensraum im Range-
biet vorhanden

Corvus corone Aaskrahe nein, kein
Vorkommen
gem. Brutvo-
gelatlas M -V

nein

Corvus frugilegus Saatkrahe 3 nein, kein
Vorkommen
gem. Brutvo-
gelatlas M -V

nein

Corvus monedula Dohle V nein, kein
Vorkommen
gem. Brutvo-
gelatlas M -V

nein

Cotumix Wachtel — -
Crex crex VVachtelkonig x x 3 —

Cuculus canorus Kuckuck x vielseitig, zur Eiablage deckungslose,
offene Flachen bevorzugt mit geeigne-
ten Sitzwarten, Legeplatze reichen von
alpinen Waldlandschaften bis zur
offenen Marsch, auch in Stadten, fehlt
in ausgeraumten Agrarlandschaften;

Flachendeckend verbreiteter
Brutvogel mit 4.400 — 7.000 BP
in M -V, em n Vorkommen der Art
kann nicht ausgeschlossen
werden, die Art wird innerhalb
der Gilde der nicht oder poten-

ja
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name EG-VO
338/97
Anh. A

VS-
RL

Anh.
I

BArtSchV,
Ant. 1, Sp. 3

[streng
geschiitzt]

RL
M -V
2014

Potenzielles
Vorkommen

im UR] Vorha-
bensgebiet

x = ja, -= nein

Empfindlichkeit gegeniiber Projekt-
wirkungen/ Beeintrachtigungen
durch Vorhaben moglich

Vorkommen im UR, erfolgter
Nachweis im Bereich des
Vorhabens

PrOfung der Verbotstat-
bestande notwendig

Effektdistanz: 300 m ziell gefahrdeten GeholzfreibrO-
ter betrachtet.

Cygnus bewickii Zwergschwan x — -
Cygnus cygnus Singschwan x x — -
Cygnus olor HOckerschwan — -
Delichon urbicum Mehlschwalbe V x v.a. menschl. Siedlungen, bevorzugt

Gewassernahe, Landwirtschaftsfla-
chen und Viehhaltungsbetriebe, Nist-
platze an Gebauden oder in Felskolo-
nien;
Effektdistanz: 100 m

Flachendeckend verbreiteter,
sehr haufiger Brutvogel mit
45.000 — 97.000 BP in M -V. Es
bieten sich geeignete Habi-
tatstrukturen im Gebaudebe-
stand. Es erfolgt eine Einzelbe-
trachtung der Art.

ja

Dendrocopos major Buntspecht — -
Dryobates minor Kleinspecht — -
Dryocopus martius Schwarzspecht x x — -
Emberiza calandra Grauammer x V —

Emberiza citrinella Goldammer V — -
Emberiza hortulana Ortolan x x 3 — -
Emberiza schoeniclus Rohrammer V —

Erithacus rubecula Rotkehichen — -
Falco peregrinus Wanderfalke x x 3 nein, kein

Vorkommen
gem. Brutvo-
gelatlas M -V

nein

Falco subbuteo Baumfalke x —

Falco tinnunculus Turmfalke x x offenes und kleinraumig strukturiertes
Kulturland alter Art, Steppen-
/DOnenflachen, Randzone geschlos-
sener Walder, hohe Siedlungsbauten,
Neststand: Felswande, Kunstbauten,
Baume;
Fluchtdistanz: 100 m

Weit verbreiteter Brutvogel mit
1.300 - 1.800 BP in M -V. Das
Plangebiet bietet keine geeigne-
ten Habitatstrukturen fOr die Art
und stellt somit keinen bevor-
zugten Lebensraum dar.

nein; kein geeigneter
Lebensraum im Plange-
biet vorhanden

Falco vespertinus RotfuRfalke x —

Ficedula hypoleuca Trauerschnapper 3 x unterholzarmer, lichter Laub-, Misch- Magig haufiger Brutvogel mit nein; kein geeigneter
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name EG-VO
338/97
Anh. A

VS-
RL

Anh.
1

BArtSchV,
Aril. 1, Sp. 3

[streng
geschiitzt]

RL
M -V
2014

Potenzielles
Vorkommen

im UR] Vorha-
bensgebiet

x = ja, - = nein

Empfindlichkeit gegentiber Projekt-
wirkungen/ Beeintrachtigungen
durch Vorhaben moglich

Vorkommen im UR, erfolgter
Nachweis im Bereich des
Vorhabens

Priifung der Verbotstat-
bestande notwendig

und Nadelwald mit Altholzbestanden,
in Parkanlagen, Friedhofen, Streu-
obstwiesen, nimmt Nistkasten ver-
starkt an;
Effektdistanz: 200 m

3.900 — 6.500 BP in M -V. Auf-
grund der intensiven Nutzung
stellt das Plangebiet keinen
bevorzugten Lebensraum der
Art dar. Ein Vorkommen ist nicht
zu erwarten.

Lebensraum im Plange-
biet vorhanden

Fringilla coelebs Buchfink x Walder alter Art, kleinere und grollere
Baumgruppen, Laub-, Misch- und
Nadelwalder, Feldgeholze, Aileen,
Parks und Anlagen, Obstanlagen,
baumbestandene Garten, bevorzugt
Walder oder Baumgruppen mit sparli-
cher Strauch- und schwach ausgebil-
deter Krautschicht;
Effektdistanz: 100 m

Sehr haufiger, flachendeckend
verbreiteter Brutvogel mit
225.000 — 250.000 BP in M -V,
em n Vorkommen der Art kann
nicht ausgeschlossen werden,
die Art wird innerhalb der Gilde
der nicht oder potenziell gefahr-
deten GeholzfreibrOter betrach-
tet.

ja

Fringilla montifringilla Bergfink — -

Fulica atra Blasshuhn/
Blessralle

V —

Ga/erida cristata Haubenlerche x 2 — -

Gallinago gallinago Bekassine x 1 — -

Gallinula chloropus Teichralle x —

Garrulus glandarius Eichelhaher — -

Gavia arctica Prachttaucher x — -

Gavia stellata Sterntaucher — -

Glaucidium passerinum Sperlingskauz x x —

Grus grus Kranich x x —

Haematopus ostralegus Austernfischer 2 — -

Haliaeetus albicilla Seeadler x x — -

Himantopus himantopus Stelzenlaufer x x — -

Hippo/ais icterina Gelbspotter x Gebiete mit hohem GebOsch und
lockerem Baumbestand, vorzugsweise
mehrschichtige Bestande mit geringem
Deckungsgrad der Oberschicht;
Effektdistanz: 200 m

Haufiger Brutvogel mit 19.500 —
29.000 BP in M -V. Das Plange-
biet bietet keine geeigneten
Habitatstrukturen kir die Art und
stelit somit keinen bevorzugten

nein; kein geeigneter
Lebensraum im Plange-
biet vorhanden
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name EG-VO
338/97
Anh. A

VS-
RL

Anh.
I

BArtSchV,
Ani. 1, Sp. 3

[streng
geschutzt]

RL
M -V
2014

Potenzielles
Vorkommen

im UR] Vorha-
bensgebiet

x = ja, - = nein

Empfindlichkeit gegentiber Projekt-
wirkungen/ Beeintrachtigungen
durch Vorhaben moglich

Vorkommen im UR, erfolgter
Nachweis im Bereich des
Vorhabens

Priifung der Verbotstat-
bestande notwendig

Lebensraum dar.
Hirundo rustica Rauchschwalbe V x ausgesprochener Kulturfolger in offe-

nen Landschaften, in Stallen und
anderen Gebauden, Brucken, Schach-
te;
Effektdistanz: 100 m

Flachendeckend verbreiteter,
sehr haufiger Brutvogel mit
31.000 — 67.000 BE in M -V. Es
bieten sich geeignete Habi-
tatstrukturen im Gebaudebe-
stand. Es erfolgt eine Einzelbe-
trachtung der Art.

-

Jynx torquilla Wendehals x 2 nein, kein
Vorkommen
gem. Brutvo-
gelatlas M -V

nein

Lan/us co/Juno Neuntoter x V — -

Lan/us excubitor Raubwurger x 3 —

Lan/us minor Schwarzstirnwijrger x x 0 — -
Lan/us senator RotkopfwOrger x 0 — -
Larus argentatus Silberrnowe nein, kein

Vorkommen
gem. Brutvo-
gelatlas M -V

nein

Larus canus Sturmmowe 3 nein, kein
Vorkommen
gem. Brutvo-
gelatlas M -V

nein

Larus fuscus Heringsmowe R nein, kein
Vorkommen
gem. Brutvo-
gelatlas M -V

nein

Larus marinus Mantelmowe R —

Larus melanocephalus Schwarzkopfrnowe x R —

Larus tninutus Zwergmowe x R —

Larus ridibundus Lachmowe V —

Leiopicus medius Mittelspecht x x —

Limosa lapponica Pfuhlschnepfe x —
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[streng
geschiitzt]

RL
M -V
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Potenzielles
Vorkommen

im UR] Vorha-
bensgebiet

x = ja, - = nein

Empfindlichkeit gegeniiber Projekt-
wirkungen/ Beeintrachtigungen
durch Vorhaben moglich

Vorkommen im UR, erfolgter
Nachweis im Bereich des
Vorhabens

Priifung der Verbotstat-
bestande notwendig

Limosa limosa Uferschnepfe x 1 — -

Locustella fluviatilis Schlagschwirl —

Locustella luscinioides Rohrschwirl x — -

Locustella naevia Feldschwirl 2 — -

Loxia curvirostra Fichtenkreuz-
schnabel

— -

Lullula arborea Heidelerche x x —

Luscinia luscinia Sprosser — -

Luscinia megarhynchos Nachtigall — -

Luscinia svecica Blaukehlchen x x —

Lymnocryptes minim us Zwergschnepfe x — -

Melanitta fusca Samtente — -

Melanitta nigra Trauerente —

Merge//us albellus Zwergsager x — -

Mergus merganser Gansesager — -

Mergus serrator Mittelsager 1 — -

Merops apiaster Bienenfresser x —

Milvus migrans Schwarzmilan x x — -

Mi/vus mi/vus Rotmilan x x V — -

Motacilla alba Bachstelze x offene bis halboffene Landschaft mit
vegetationsarmen oder -freien Fla-
chen, besonders in Wassemahe,
Flussufer und -schotterbanke, Kultur-
folger in GrOnlandflachen und Agrar-
landschaften mit dorflichen Siedlun-
gen, Viehhaltung und kleinen Wasser-
stellen, Industrieanlagen und Grof3-
stadtbereiche mit Rasenflachen;
Effektdistanz: 200 m

Flachendeckend verbreiteter
Brutvogel mit 22.000 bis 26.000
BP in M -V, em n Vorkommen der
Art kann nicht ausgeschlossen
werden, die Art wird innerhalb
der Glide der nicht oder poten-
ziell gefahrdeten Geholzhohlen-
baiter betrachtet.

ja

Motacilla cinerea Gebirgsstelze nein, kein
Vorkommen
gem. Brutvo-
gelatlas M -V

nein

Motacilla citreola Zitronenstelze — -
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Vorkommen

im UR] Vorha-
bensgebiet

x = ja, - = nein

Empfindlichkeit gegenuber Projekt-
wirkungen/ Beeintrachtigungen
durch Vorhaben moglich

Vorkommen im UR, erfolgter
Nachweis im Bereich des
Vorhabens

Priifung der Verbotstat-
bestande notwendig

Motacilla flava VViesenschafstelze V — -
Muscicapa parva Zwergschnapper x x 2 — -
Muscicapa striata Grauschnapper x lichte Laub-/Misch-/Nadelwalder an

Randern und Lichtungen, halboffene
bis offene Landschaften mit Geholzen,
Allen, Baumgruppen, Kulturland, v.a.
nahe menschlicher Siedlungen des
landlichen Raumes, Villen-
/Gartenstadtviertel, Parkanlagen,
Friedhofe, Stadtgarten, Geholze mit
vorhandenen Hohlen, sonnige Raume
mit Sitzwarten;
Effektdistanz: 100 m

Haufiger, flachendeckend ver-
breiteter Brutvogel mit 12.000 —
18.000 BP in M -V. Ein Vorkom-
men im Plangebiet kann nicht
ausgeschlossen werden, es
erfolgt eine Betrachtung in der
Gilde der nicht oder potenziell
gefahrdeten GeholzfreibrOter.

ja

Netta rufina Kolbenente — -
Nucifraga catyocatactes Tannenhaher R — -
Numenius arquata GroEer Brachvogel x 1 — -
Oenanthe oenanthe Steinschmatzer 1 — -
Orb/us orb/us Piro! — -
Pandion haliaetus Fischadler x x — -
Panurus biarmicus Bartmeise — -
Parus ater Tannenmeise x bevorzugt altere Nadelwalder und -

geholze, starker auf Fichtenbestande
angewiesen als Haubenmeise, bei
Hohlenangebot auch Mischwalder,
Friedhofe, Parkanlagen, Garten;
Effektdistanz: 100 m

Nahezu flachendeckend verbrei-
teter Brutvogel mit 38.000 —
50.000 BP in M -V, em n Vorkom-
men der Art kann nicht ausge-
schlossen werden, die Art wird
innerhalb der Gilde der nicht
oder potenziell gefahrdeten
GeholzhohlenbrOter betrachtet.

ja

Parus caeruleus Blaumeise x lichte, sonnige Laubwalder und offene
Baumbestande; selten in dunklen,
geschlossenen Hoch- und reinen
Nadelwaldern, bevorzugt Randlagen
und Lichtungen, auch in Garten und
Parkanlagen;
Effektdistanz: 100 m

Flachendeckend verbreiteter,
sehr haufiger Brutvogel mit
115.000 — 135.000 BP in M -V,
em n Vorkommen der Art kann
nicht ausgeschlossen werden,
die Art wird innerhalb der Gilde
der nicht oder potenziell gefahr-

ja
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wirkungen/ Beeintrachtigungen
durch Vorhaben moglich

Vorkommen im UR, erfolgter
Nachweis im Bereich des
Vorhabens

Priifung der Verbotstat-
bestande notwendig

deten GeholzhohlenbrOter
betrachtet.

Parus cristatus Haubenmeise — -

Parus major Kohlmeise x alle Waldtypen und sonstige geholz-
bestandene Areale im Offenland, auch
Kleingeholze und Hecken;
Effektdistanz: 100 m

Flachendeckend verbreiteter,
sehr haufiger Brutvogel mit
215.000 — 260.000 BP in M -V,
em n Vorkommen der Art kann
nicht ausgeschlossen werden,
die Art wird innerhalb der Gilde
der nicht oder potenziell gefahr-
deten Geholzhohlenbruter
betrachtet.

ja

Parus montanus VVeidenmeise V — -

Parus palustris Sumpfmeise x vielfaltig strukturierte Laub- und
Mischwalder mit hohem Anteil an Alt-
und Totholz, eher feuchte als trockene
Standorte, nur in Ausnahmefallen
reiner Nadelwald, uferbegleitende
Geholze, groge Obstgarten, Parks,
Friedhofe, Hecken und Feldgeholze
mit alten Baumen, buschreiche Aileen;
Effektdistanz: 100 m

Nahezu flachendeckend verbrei-
teter Brutvogel mit 12.500 —
15.500 BP in M -V, em n Vorkom-
men der Art kann nicht ausge-
schlossen werden, die Art wird
innerhalb der Glide der nicht
oder potenziell gefahrdeten
GeholzhohlenbrOter betrachtet.

ja

Passer domesticus Haussperling V x Stadte und Dorfer, Einzelhofe, vor
allem mit Pferden- und Kleintierhal-
tung;
Effektdistanz: 100 m

Flachendeckend verbreiteter,
sehr haufiger Brutvogel mit
82.000 — 115.000 BP in M -V, emn
Vorkommen der Art kann nicht
ausgeschlossen werden, die Art
wird innerhalb der Glide der
nicht oder potenziell gefahrde-
ten Gebaudebruter betrachtet.

ja

Passer montanus Feldsperling 3 x hauptsachlich landwirtschaftlich ge-
nutztes Umland von Siedlungen, lichte
Baumbestande, VValder, Waldrander,
Feldgeholze, Aileen mit altem Baum-
bestand an Feldwegen und Chaus-
seen;

Welt verbreiteter Brutvogel mit
38.000 — 52.000 BP in M -V, emn
Vorkommen kann nicht ausge-
schlossen werden, es erfolgt
eine Einzelbetrachtung der Art.

ja
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Vorkommen

im UR/ Vorha-
bensgebiet

x = ja, - = nein

Empfindlichkeit gegenuber Projekt-
wirkungen/ Beeintrachtigungen
durch Vorhaben moglich

Vorkommen im UR, erfolgter
Nachweis im Bereich des
Vorhabens

Prufung der Verbotstat-
bestande notwendig

Effektdistanz: 100 m
Perdix perdix Rebhuhn 2 — -

Pernis apivorus Wespenbussard x x 3 — -

Phalacrocorax carbo Kormoran — -

Phalaropus lobatus OdinshOhnchen x x — -

Phasianus colchicus Fasan — -

Philomachus pugnax Kampflaufer x x 1 — -

Phoenicurus ochruros Hausrotschwanz x Stein-, Holz- oder Stahlbauten, offene,
baumlose Felsgebiete, Genillhalden,
Felswande und SteinbrOche, FelskOs-
ten, Ruinen, Kiesgruben, Industrie-
und Lagergelande aller Art, einzelne
Gebaude, auch in Dorfern und Staid-
ten, Nahrungserwerb auf vegetations-
armen Flachen;
Effektdistanz: 100 m

Flachendeckend verbreiteter
Brutvogel mit 13.500 — 17.500
BP in M -V, em n Vorkommen der
Art kann nicht ausgeschlossen
werden, die Art wird innerhalb
der Gilde der nicht oder poten-
ziell gefahrdeten Gebaudebruter
betrachtet.

Ja

Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz x lichte oder aufgelockerte Altholzbe-
stande, v.a. Streuobstwiesen, Dorfer,
Einzelgehofte mit alten Obstgarten und
extensiv genutztem GrOnland, Parks,
Friedhofe, Aileen, Au-/Feldgeholze,
Waldrander/-lichtungen, halboffene
Heidelandschaft, Brand-
NVindwurfflachen;
Effektdistanz: 100 m

Haufiger Brutvogel mit 8.000 —
13.500 BP in M -V. Im Zuge der
Kartierung wade em n Gelege
gefunden, welches wahrschein-
lich der Art zuzuordnen ist. Ein
Vorkommen der Art ist demnach
anzunehmen, die Art wird inner-
halb der Gilde der nicht oder
potenziell gefahrdeten Geholz-
hohlenbrOter betrachtet.

ja

Phylloscopus collybita Zilpzalp x Laub-, Misch- und Nadelwalder mit viel
Unterholz oder Jungwuchs, vorzugs-
weise durchlichtete Standorte ohne
vollstandigen Kronenschluss, Baum-
schicht durch Vielschichtigkeit reich
strukturiert, mit lOckigem Unterstand
und zumindest stellenweise gut entwi-
ckelter Strauchschicht, Krautschicht
Itickig bis flachendeckend, frische bis

Sehr haufiger, flachendeckend
verbreiteter Brutvogel mit
94.000 — 110.000 BP in M -V, emn
Vorkommen der Art im Plange-
biet ist nicht auszuschlieflen. Es
erfolgt eine Betrachtung in der
Gilde der nicht oder potenziell
gefahrdeten GeholzfreibrOter.

ja
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Vorkommen

im UR/ Vorha-
bensgebiet

x = ja, - = nein
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wirkungen/ Beeintrachtigungen
durch Vorhaben moglich

Vorkommen im UR, erfolgter
Nachweis im Bereich des
Vorhabens

Priifung der Verbotstat-
bestande notwendig

trockene Standorte;
Effektdistanz: 200 m

Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsanger 3 —

Phylloscopus trochiloides GrOnlaubsanger R —

Phylloscopus trochilus Fitis —

Pica pica Elster x lichte, buschreiche Walder mit offenen
Stelien bis zu offenen Landschaften
mit wenigen BOschen von ausgespro-
chenem Steppencharakter, Opti-
malbiotope mit ausreichend Deckung
durch Busche und Baurne in Kombina-
tion mit niedrig bewachsenen oder
vegetationsfreien Flachen zur Nah-
rungssuche, halb offenes bis offenes
Kulturland mit Baumgruppen und -
reihen, Gebuschgruppen, bevorzugt in
Wassernahe;
Effektdistanz: 100 m

Brutvogel mit 6.000 — 8.000 BP
in M -V, em n Vorkommen der Art
im Plangebiet ist nicht auszu-
schlieflen. Es erfolgt eine Be-
trachtung in der Gilde der nicht
oder potenziell gefahrdeten
GeholzfreibrOter.

ja

Picas canus Grauspecht x x —

Picus viridis GrOnspecht x nein, kein
Vorkommen
gem. Brutvo-
gelatlas M -V

nein

Pluvialis apricaria Goldregenpfeifer x x 0 — -

Podiceps auritus Ohrentaucher x x —

Podiceps cristatus Haubentaucher V —

Podiceps grisegena Rothalstaucher x V —

Podiceps nigricollis Schwarzhals-
taucher

x —

Porzana parva Kleines Sumpf-
huhn/ Kleine Ralle

x x —

Porzana porzana TOpfelsumpfhuhn x x —

Porzana pusilla Zwergsumpftiuhn x x 2 — -

Prune//a modularis Heckenbraunelle x Geholzdickichte mit kleinen freien Sehr haufiger, flachendeckend nein; kein geeigneter
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durch Vorhaben moglich

Vorkommen im UR, erfolgter
Nachweis im Bereich des
Vorhabens

Pri.ifung der Verbotstat-
bestande notwendig

Flachen, bevorzugt naturnahe Fichten-
und Fichtenmischwalder, dichte Au-
waldbestande oder uferbegleitende
GebOsch- und Baumguppen, Feldge-
holze, Heckenlandschaften, Parkland-
schaften und Garten;
Effektdistanz: 100 m

verbreiteter Brutvogel mit
35.000 — 43.000 BP in M -V. Das
Plangebiet bietet keine geeigne-
ten Habitatstrukturen kir die Art
und stellt somit keinen bevor-
zugten Lebensraum dar.

Lebensraum im Plange-
biet vorhanden

Psittacula krameri Halsbandsittich nein, kein
Vorkommen
gem. Brutvo-
gelatlas M -V

nein

Pyrrhula pyrrhula Gimbel 3 —

Rallus aquaticus VVasserralle — -

Recurvirostra avosetta Sabelschnabler x x — -

Regulus ignicapilla Sommergoldhahn-
chen

—

Regulus regulus VVintergoldhahn-
chen

— -

Remiz pendulinus Beutelmeise 2 — -

Riparia riparia Uferschwalbe x V —

Saxicola rubetra Braunkehlchen 3 — -

Saxicola rubicola Schwarzkehlchen — -

Scolopax rust icola VValdschnepfe 2 — -

Serinus serinus Girlitz x halboffene, mosaikartig gegliederte
Landschaften mit lockerem Baumbe-
stand, GebOschgruppen, freie Flachen
mit niedriger Vegetation und samen-
tragender Staudenschicht, auflerhalb
Siedlungen vorzugsweise in geschOtz-
ten und klimatisch begOnstigten Expo-
sitionen, in Nahe menschlicher Sied-
lungen vor allem in verstreut stehen-
den Nadelbaumen in Parks, Anlagen,
Garten, ferner Aileen, Industriegelande
oder Verkehrsanlagen mit Einzelbau-

Brutvogel mittlerer Haufigkeit mit
3.800 — 8.000 BP in M -V, emn
Vorkommen der Art im Plange-
biet kann nicht ausgeschlossen
werden. Es erfolgt eine Betrach-
tung in der Glide der nicht oder
potenziell gefahrdeten Geholz-
freibruter.

ja
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Potenzielles
Vorkommen

im UR/ Vorha-
bensgebiet

x = ja, - = nein

Empfindlichkeit gegentiber Projekt-
wirkungen/ Beeintrachtigungen
durch Vorhaben moglich

Vorkommen im UR, erfolgter
Nachweis im Bereich des
Vorhabens

Prilfung der Verbotstat-
bestande notwendig

men, Obstgarten;
Effektdistanz: 200 m

Sitta europaea Kleiber x bevorzugt altere Laub- und Mischwal-
der mit grobborkigen Baumen und
ausgepragter Kronenschicht, Parkan-
lagen, Friedhofe, Obstgarten, Feldge-
hblze und Aileen mit hohen Baumen;
Effektdistanz: 200 m

Sehr haufiger Brutvogel mit
48.000 — 61.000 BP in M -V. Die
Art bevorzugt hOherliegende
Hohlungen (etwa 15 m), sodass
der Geholzbestand im Flange-
biet keine bevorzugte Habi-
tatstruktur darstellt. Ein Vor-
kommen der Art ist nicht zu
erwarten.

nein; kein geeigneter
Lebensraum im Flange-
biet vorhanden

Somateria mollissima Eiderente R — -

Sterna caspia Raubseeschwalbe x x R — -

Sterna hirundo Flussseeschwalbe x x — -

Sterna paradisaea KOstenseeschwalbe x x 1 — -

Stemula albifrons Zwergseeschwalbe x x 2 — -

Streptopelia decaocto TOrkentaube X Kulturland, in Dorfern und Stadtgebie-
ten, besonders GeflOgelhofe, Tiergar-
ten, Landwirtschaftsbetriebe, Bahnsta-
tionen, Hafenviertel, Wohnblockzen-
tren, bevorzugt Baumgruppen, meidet
i.d.R. ausgesprochene Waldgebiete;
Effektdistanz: 100 m

Welt verbreiteter Brutvogel mit
5.000 — 10.000 BP in M -V, emn
Vorkommen der Art im Plange-
biet kann nicht ausgeschlossen
werden. Es erfolgt eine Betrach-
tung in der Gilde der nicht oder
potenziell gefahrdeten Geholz-
freibrilter.

ja

Streptopelia turtur Turteltaube x 3 — -

Strix aluco VValdkauz x x reich strukturierte Landschaft, lichte
und ICickige Altholzbestande in Laub-
und Mischwaldern, Parkanlagen,
Friedhofen und Gar-ten mit Oberalter-
tem Baumbestand, randlich an reinen
Fichtenbestanden;
Effektdistanz: 500 m

In M -V die haufigste Eule mit
nahezu flachendeckender Ver-
breitung und 2.900 — 4.400 BP.
Aufgrund der vorhandenen
intensiven Nutzungen des Ge-
landes, ist em n Vorkommen der
Art nicht zu erwarten.

nein; kein geeigneter
Lebensraum im Flange-
biet vorhanden

Sturnus vulgaris Star x Walder, Stragenbaume, Baumgruppen
und Feldgeholze, bevorzugt hohlenrei-
che Baumgruppen mit nicht zu trocke-

Sehr haufiger Brutvogel mit
340.000 — 460.000 BP in M -V,
em n Vorkommen der Art im Plan-

ja
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name EG-VO
338/97
Anh. A

VS-
RL

Anh.
I

BArtSchV,
Ani. 1, Sp. 3

[streng
geschtitzt]

RL
M -V
2014

Potenzielles
Vorkommen

im UR/ Vorha-
bensgebiet

x = ja, - = nein

Empfindlichkeit gegen0ber Projekt-
wirkungen/ Beeintrachtigungen
durch Vorhaben miliglich

Vorkommen im UR, erfolgter
Nachweis im Bereich des
Vorhabens

PrOfung der Verbotstat-
bestande notwendig

nem, kurzrasigem GrOnland in 200 -
500 m Entfernung;
Effektdistanz: 100 m

gebiet kann nicht ausgeschlos-
sen werden. Es erfolgt eine
Einzelbetrachtung der Art.

Sylvia atricapilla Monchsgrasmacke x zieht halbschattige Lagen gegenither
trockenen, offenen und sonnigen
Flachen und Laubholzer gegentiber
Nadelwald vor, haufig in immergainer
Vegetation, Auwalder, feuchte
Mischwaider, schattige Parkanlagen,
baumfreie Strauchbestande werden
meist gemieden, geschlossene Laub-
walder, wenn an Saumen Straucher
wachsen, Misch- und Nadelwalder,
Parks, buschreiche Garten mit Bau-
men;
Effektdistanz: 200 m

Sehr haufiger, flachendeckend
vorkommender Brutvogel mit
130.000 — 145.000 PB in M -V,
em n Vorkommen der Art im Plan-
gebiet kann nicht ausgeschlos-
sen werden. Es erfolgt eine
Betrachtung in der Gilde der
nicht oder potenziell gefahrde-
ten GeholzfreibrOter.

ja

Sylvia born GartengrasmOcke x breites Habitatspektrum, gebOschrei-
ches offenes Gelande, kleine Feldge-
Mize mit gut ausgebildeter Stauden-
und Strauchschicht, in Waldern haupt-
sachlich Randlinien wie Waldmantel
und gebuschreiche Rander von We-
gen und BlOgen sowie Jungaufwuch-
se, kaum in Waldern mit dichten Kro-
nenschluss, Ufergehblze und Auwal-
der, grogere Gebtischkomplexe,
Strauchgurtel von Verlandungszonen,
Bruchwalder, Parkanlagen, FriedhOfe,
gebuschreiche Garten;
Effektdistanz: 100 m

Sehr haufiger, flachendeckend
vorkommender Brutvogel mit
135.000 — 165.000 PB in M -V,
em n Vorkommen der Art im Plan-
gebiet kann nicht ausgeschlos-
sen werden. Es erfolgt eine
Betrachtung in der Gilde der
nicht oder potenziell gefahrde-
ten GeholzfreibrOter.

ja

Sylvia communis DorngrasmOcke x halboffene bis offene Landschaft mit
mind. kleinen Komplexen von nicht zu
dichten Dornstrauchern oder Stauden,
Einzelbusche, jUngere Hecken, junge
Stadien der Waldsukzession oder
zuwachsenden Brachflachen, Bahn-

Sehr haufiger, flachendeckend
vorkommender Brutvogel mit
69.000 — 92.000 PB in M -V Das
Plangebiet stellt keinen bevor-
zugten Lebensraum der Art dar,
em n Vorkommen ist nicht zu

nein; kein geeigneter
Lebensraum im Plange-
biet vorhanden
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name EG-VO
338/97
Anh. A

VS-
RL

Anh.
I

BArtSchV,
Aril. 1, Sp. 3

[streng
geschiitzt]

RL
M -V
2014

Potenzielles
Vorkommen

im UR/ Vorha-
bensgebiet

x = ja, - = nein

Empfindlichkeit gegentiber Projekt-
wirkungen/ Beeintrachtigungen
durch Vorhaben moglich

Vorkommen im UR, erfolgter
Nachweis im Bereich des
Vorhabens

Prlifung der Verbotstat-
bestande notwendig

damme, Weg- oder Straflenrander,
trockene GebOsche und lockere He-
cken mit dichter Krautschicht;
Effektdistanz: 200 m

erwarten.

Sylvia curruca Klappergrasmucke x offenes bis halboffenes Gelande mit
dichten Gruppen niedriger Straucher
oder vom Boden ab dichten Baumen,
in der Kulturlandschaft in Hecken,
Knicks, an Dammen und in Feldgehol-
zen, jungen Waldpflanzungen und
Baumkulturen, auch auf sehr kleinen
bepflanzten Flachen;
Effektdistanz: 100 m

Haufiger Brutvogel mit 20.000 —
26.000 BP in M -V, em n Vorkom-
men der Art im Plangebiet kann
nicht ausgeschlossen werden.
Es erfolgt eine Betrachtung in
der Glide der nicht oder poten-
ziell gefahrdeten Gehblzfreibru-
ter.

ja

Sylvia nisoria SperbergrasmOcke x x — -
Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher — -
Tadoma Brandgans — -
Tetrastes bonasia Haselhuhn x 0 — -
Thalasseus sandvicensis Brandseeschwalbe x x 1 — -
Tringa glareola Bruchwasserlaufer x 0 — -
Tringa ochropus Waldwasserlaufer x — -
Tringa totanus Rotschenkel x 2 — -

Troglodytes Zaunkonig x Liberal] in nicht zu trockenen, mit Ge-
bilsch bestandenen Landschaften,
bevorzugt unterholzreiche Laub- und
Mischwalder, auch Nadelwalder, mit
hoher Bodenfeuchtigkeit, an de-
ckungsreichen FlieRgewassern, in
abwechslungsreichen Parklandschaf-
ten und Gehblzen, GebOschstreifen,
Heckenlandschaften und Garten;
Effektdistanz: 100 m

Sehr haufiger, flachendeckend
vorkommender Brutvogel mit
105.000 — 120.000 PB in M -V,
em n Vorkommen der Art im Plan-
gebiet kann nicht ausgeschlos-
sen werden. Es erfolgt eine
Betrachtung in der Glide der
nicht oder potenziell gefahrde-
ten GeholzfreibrOter.

ja

Turdus iliacus Rotdrossel — -
Turdus merula Amsel x dichte, feuchte und unterholzreiche

Walder mit vegetationsfreien oder -
armen Stellen und ausreichender

Sehr haufiger, flachendeckend
vorkommender Brutvogel mit
400.000 — 455.000 PB in M -V.

ja
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name EG-VO
338/97
Anh. A

VS-
RL

Anh.
I

BArtSchV,
Anl. 1, Sp. 3

[streng
geschiitzt]

RL
M -V
2014

Potenzielles
Vorkommen

im UR/ Vorha-
bensgebiet

x = ja, - = nein

Empfindlichkeit gegentiber Projekt-
wirkungen/ Beeintrachtigungen
durch Vorhaben moglich

Vorkommen im UR, erfolgter
Nachweis im Bereich des
Vorhabens

Priifung der Verbotstat-
bestande notwendig

Deckung, Grenzlinien von Wirt-
schaftswaldern, geschlossener Hoch-
wald Ober Mittel- und Niederwald bis
hin in die offene Landschaft mit Feld-
geholzen, Hecken oder Ufergeholzen
bis zum Schilf, in Verbindung mit
Gebauden auch in weitgehend baum-
freier Landschaft; Effektdistanz: 100 m

Ein Vorkommen der Art im
Plangebiet kann nicht ausge-
schlossen werden, es erfolgt
eine Betrachtung in der Glide
der nicht oder potenziell gefahr-
deten GeholzfreibrOter.

Turdus philomelos Singdrossel x in geschlossenen Fichten- und Tan-
nenwaldern mit vorzugsweise dichtem
Unterholz, unterholzarme Nadelwald-
bestande, Feld- und Ufergeholze,
Parkanlagen, kleinere Baumbestande
im Siedlungsbereich bis in relativ
kleine Garten; Effektdistanz: 200 m

Sehr haufiger, flachendeckend
vorkommender Brutvogel mit
46.000 — 54.000 PB in M -V. Ein
Vorkommen der Art im Plange-
biet kann nicht ausgeschlossen
werden, es erfolgt eine Betrach-
tung in der Glide der nicht oder
potenziell gefahrdeten Geholz-
freibrOter.

ja

Turdus pilaris VVacholderdrossel x nein, kein
Vorkommen
gem. Brutvo-
gelatlas M -V

nein

Turdus viscivorus Misteldrossel x — -
Tyto alba Schleiereule x 3 nein, kein

Vorkommen
gem. Brutvo-
gelatlas M -V

nein

Upupa epops Wedehopf x 2 — -
Uria aalge Trottellumme — -
Vane//us Kiebitz x 2 —

Erlauterungen:
EG-VO 338/97: Verordnung Ober den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Oberwachung des Handels
FFH-RL Anh. IV: Art gelistet in Anhang IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
BArtSchV An. 1 Sp. 3: Art gelistet in Anlage 1, Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung
RL M -V: AbkOrzungen der RL:

- 0 ausgestorben oder verschollen
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- 3 gefahrdet V Vorwarnliste R extrem selten
Potenzielles Vorkommen: Vorkommen im Untersuchungsraum moglich, d. h. em n Vorkommen ist nicht sicher auszuschlieflen und auf Grund der Lebensraumausstattung des
Gebietes und der Verbreitung der Art in M -V nicht unwahrscheinlich
- = Diese Arten kommen aufgrund ihrer LebensraumansprOche und Habitatausstattung im UR/ Wirkraum nicht vor (siehe oben)
Flucht- und Effektdistanzen nach GARNIEL et al. Arbeitshilfe Vogel im Stragenverkehr (Bundesministerium fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 2010
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